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Zum Dritten Deutschen Juristentag' in der 
Tschechoslowakei.

^ om W irk l.  Geh. Oberjustizrat D r. v o n  S ta f f ,  Kam m er
gerichtspräsident i.  R., B erlin .

Zweimal ist m ir die Ehre, und ich darf hinzu- 
iügen das Glück, zuteil geworden, den Deutschen 
Juristentag auf den Tagungen der deutschen Juristen 
ut der Tschechoslowakei vertreten und die warmen 
Wünsche der deutschen Berufsgenossen und auch 
ues deutschen Reichsjustizministerrums für den Ver- 
Jauf und Erfolg der Tagungen überbringen zu dürfen. 
Unvergeßlich werden m ir die schönen, von Herzens- 
^arme und Sonnenglanz durchleuchteten Tage — in 
Karlsbad 1923, in  Brünn 1925 — bleiben, an denen 
uus Reichsdeutschen so viel Freundlichkeit entgegen
gebracht und so reiche geistige Anregung geboten 
Wurde. Als ich in  der letzten Vollsitzung in  Brünn 
?>eine Dankesworte m it einem herzlichen: „A u f 
Wiedersehen“ schloß1), da hoffte ich, daß ich auch 

au dem Dritten Deutschen Juristentage im  Sudeten- 
.^d e  Würde teilnehmen können. T ief schmerzlich 
ist m ir, daß es m ir nun doch nicht möglich ist, 
i lesen Wunsch m ir zu erfüllen. Da in  diesem Jahre 
i jT  Reichenberger Juristentag m it der wichtigen 

hngstsitzung der Ständigen Deputation des reichs- 
ieutschen Juristentages zeitlich zusammenfällt, zwingt 
Ruch die Pflicht, auf meinen Wunsch zu verzichten, 
so schwer es m ir wird. So kann ich meine herz
igs ten  Wünsche nur aus der Feme senden, und ich 
..« der DJZ. dankbar, daß sie m ir dazu ihre Spalten 
° taet. Aber ich möchte auch der Hoffnung Aüs- 

uck geben, daß es künftig wieder möglich gemacht 
erden kann, daß Mitglieder der Ständigen Deputation, 
^behindert durch andere Pflichten, an den deutschen 

lunstentagen in  der Tschechoslowakei teilnehmen 
-ggnen. Seit  mehr als 60 Jahren tagt alljährlich,

b DJZ. 1925 S. 1083.

nur während des Weltkrieges unterbrochen, unsere 
Ständige Deputation in  den Pfingsttagen. Solche 
Tradition ist ehrwürdig. Vielleicht ist daher die 
Bitte nicht allzu unbescheiden, zu erwägen, ob nicht, 
wie 1925, so auch künftig für die Tagungen der m it 
uns so befreundeten jüngeren Vereinigung ein anderer 
geeigneter Zeitpunkt gefunden werden könnte.

Auch in  diesem Jahre w ird  aber der reichs- 
deutsche Juristentag wenigstens einige Vertreter ent
senden, um den brüderlichen Wünschen Ausdruck 
zu geben, m it denen er auch diese Tagung geleitet. 
Aber auch außerhalb dieser offiziellen Vertretung w ird 
die reichsdeutsche Juristenwelt ihre unverminderte 
Anteilnahme an dem Geschick und dem geistigen 
Leben ihrerBerufs- und Stammesgenossen im Nachbar
lande beweisen. Mag auch die Zeit noch fern sein, 
von der in Brünn der Jenenser Prof. Je rusa lem  
sprach1), die Zeit, „ in  welcher der Staat gegenüber 
der Nation verschwindet“ ■— eines ist sicher: nie 
werden von dem Machtverlangen der Staaten w illkür
lich gezogene Grenzen die Bande lösen, welche die 
Gemeinschaft des Blutes, der Kultur, der gesamten 
Lebens- und Rechtsanschauungen in  Jahrhunderten 
geknüpft hat.

Zeugnis dieser Gemeinschaft legt auch die Zahl 
und Bedeutung der dem Reich und Oesterreich an
gehörenden Gutachter und Referenten ab, die in  
Schrift und W ort im  Reichenberger Juristentage m it- 
arbeiten. „Erlesene geistige Kost“ ist es wiederum, 
die dort geboten werden wird. Noch w ird an dem 
künftigen BGB. der Tschechoslowakei gearbeitet. Zu 
einer bedeutsamen Frage des bürgerlichen Rechtes 
haben ein reichsdeutscher und ein österreichischer 
Professor Gutachten erstattet. O e rtm a nn , Göttingen, 
und K la n g , Wien, haben das Problem der Sicherungs
übereignung untersucht. M it der Frage des richter
lichen Ermessens im Strafrecht, m it besonderer Be

i)  DJZ. 1925 S. 1082.
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rücksichtigung der tschechoslowakischen Strafgesetz
entwürfebeschäftigten sich ebenfalls einreichsdeutscher 
und ein österreichischer Rechtsgelehrter: die Profes- 
so renK oeh le r, Erlangen, und G le ispa ch , Wien, und 
neben ihnen der Bezirksrichter Dr. R e in o ld , Brünn. 
Die Erörterung dieses hochaktuellen Themas durch 
Vertreter aller drei m it der Neugestaltung ihres Straf
rechts z. Zt. befaßten benachbarten Staaten begrüße 
ich besonders m it dem Wunsche, daß dabei Wege zu 
e in h e it l ic h e  r  Behandlung gefunden werden mö chten. 
Was ich 1925 in  Brünn über die einigende und ver
söhnende Kraft gleichen Rechtes gesagt habe1), das 
g ilt auch dafür. Auch Prof. Dr. G o ld s c h m id t, 
Berlin, und LR. und AR. Dr. A n d e rs , Berlin, haben 
ein Gutachten erstattet, und sogar der Präsident des 
höchsten preußischen Verwaltungsgerichtshofes, Exz. 
Dr. D re w s , hat die Zeit gefunden, sich zu der 
geplanten Reform der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
zu äußern.

So w ird der 3. Juristentag seinen Vorgängern 
an Bedeutung für die Rechtsentwicklung nicht nach
stehen. Aber „dulce est desipere in  loco“ : auch wo 
die ernste Themis herrscht, dürfen die Musen und 
Charitinnen ihr Recht nicht verlieren. Festessen 
und Ausflüge werden nach den Anstrengungen der 
Sitzungen doppelt erfreuliche Entspannung bieten2). 
Die herrliche Lage Reichenbergs w ird diejenigen 
reichsdeutschen Teilnehmer, welche sie noch nicht 
kennen, überraschen und dem Vergnügungskomitee 
seine Aufgabe erleichtern. So bedarf es wahrlich 
keiner Prophetengabe, um dem Reichenberger Juristen
tage einen gleich glänzenden Verlauf vorherzusagen 
wie den beiden vorangegangenen.

Zur Tagung der Deutschen Gesellschaft 
für Völkerrecht.

V om  Geh. Justizrat, Professor D r. N ie m e y e r ,  K ie l.

Der Aufforderung des Herausgebers der DJZ., 
das W ort zu ergreifen zur Begrüßung der V III. Jahres
versammlung der Deutschen VölkerrechtsgeseÜschaft, 
die v. 8. bis 11. Juni 1927 unter voraussichtlich 
großer Beteiligung in  D re s d e n  stattfinden soll, ent
spreche ich in  dankbarer Würdigung der freundlich 
gewährten Gelegenheit, im  Rückblick und Ausblick 
einen Rechenschaftsbericht über die Wirksamkeit der 
Gesellschaft zu geben, nachdem diese am 6. Jan. 1927 
ihren zehnjährigen Geburtstag erlebt hat.

Der Gedanke, der zur Gründung der Gesellschaft 
führte, war die Auffassung, daß in  Deutschland schon 
während des Krieges alle tauglichen Kräfte zusammen
gefaßt werden müßten, um den Wiederaufbau und 
die dauernde Pflege des Völkerrechts nach dem 
Krieg zu fördern. Dieser Gedanke wurde schon im 
Sept. 1914 in  Besprechungen erwogen, an welchen 
außer dem Unterzeichneten nam entlichFranz v .L is z t ,  
F e rd in a n d  v. M a r t itz ,  C h r is t ia n  M e u re r, 
A lb re c h t  M e n d e lsso h n  B a r th o ld y , M o r itz  
L ie p m a n n , H e in r ic h  T r ie p e l beteiligt waren. 
Festere Gestalt gewann der Gedanke, als 1916 im 
Rahmen des Instituts fü r internationales Recht an 
der Universität K ie l das „A rch iv  des Völkerrechts“ 
durch Zusammenschluß einer größeren Zahl von 
Gelehrten, Praktikern, Hilfsarbeitern begründet wurde.

Nachdem in Berlin am 6. Jan. 1917 in einem
!) Verhandlungen des 2. Deutschen Juristentages in  der Tschecho

slowakei (1925) S. 14.
2) V g l. das Program m  des 3. Jur. Tages in  der DJZ. 1927 S. 590.

kleineren Kreis die Konstituierung der Gesellschaft 
vorgenommen war, folgte am 24. März eine größere 
Versammlung unter Beteiligung eingeladener Vertreter 
der Reichs- und Staatsbehörden, in  welcher die 
Satzungen endgültig formuliert und die Grundsätze 
für das Wirken der Gesellschaft genauer bestimmt 
wurden. Es sollten im  allseitigen unabhängigen 
Austausch der Meinungen und Erfahrungen, in  Prüfung 
der völkerrechtspolitischen Ziele und Mittel folgende 
zwei Zwecke verfolgt werden:

1. Förderung der wissenschaftlichen Erkenntnis 
des Völkerrechts;

2. Mitarbeit am Wiederaufbau und Ausbau des 
Völkerrechts.

Die Verbindung dieser beiden Zwecke wurde 
organisatorisch derart gestaltet, daß in  den M ittel
punkt der Gesellschaft ein Ausschuß (Rat) anerkannter 
Sachverständiger der Wissenschaft und Praxis des 
Völkerrechts gestellt wurde, welcher im  Sinne einer 
deutschen Akademie der Völkerrechtswissenschaft die 
Gesamtarbeit der Gesellschaft zu leiten hat. In  den 
Hauptversammlungen sollen die Ergebnisse der Ge
samtarbeit zusammengefaßt werden, um in  formulierten 
Vorschlägen den leitenden Stellen des Reichs zur 
Kenntnisnahme übermittelt zu werden.

Völkerrechtliche Bildung zu verbreiten, insbeS. 
das heranwachsende Geschlecht in  dieser Richtung 
anzuregen und zu fördern, wurde als angelegentliche 
Aufgabe der Gesellschaft hervorgehoben. Es wurden 
u. a. Preis auf gaben, Stipendien, Subventionen litera
rischer Arbeiten ins Auge gefaßt.

In  den Jahren 1917 und 1918 fanden im Früh
ling je eine Ratsversammlung, im  Herbst Haupt
versammlungen (1917 in  Heidelberg, 1918 in  Kiel) 
statt. In  K ie l wurde der Entw. einer Völkerbund
satzung beschlossen, welcher dann als Grundlage des 
von der Reichsregierung der Entente vorgelegten 
Textes diente.

Im  Jahr 1922 in  Hamburg und 1923 in  Leipzig 
wurde die Tagesordnung durch die völkerrechtliche 
Not des Deutschen Reiches bestimmt. Die Gesell
schaft verteidigte Fundamente des Völkerrechts gegen 
Mißbrauch und Gewalt.

In  Würzburg 1924, in  Stuttgart 1925 wurden 
wichtige allgemeine Gegenwartsfragen behandelt: 
Minderheitenrecht, Staatsangehörigkeit, Urheberrecht, 
internationale Gerichtsbarkeit, Kolonialmandate. Im  
Oktober und November 1925 pflegte der Rat aus
gedehnte Verhandlungen und faßte durchgreifende 
Resolutionen über die Interpretation der Verträge 
von Locarno und des Völkerbundpaktes, welche in  
der Oeffentüchkeit und in  der Staatspolitik nicht 
unbeachtet geblieben sind.

Durch den Rat wurde die 1926 in  Wiesbaden 
stattfindende V II. Jahresversammlung in  dem Sinn 
gestaltet, daß die Gesellschaft, was nunmehr möglich 
wurde, zu einem systematischen Arbeitsplan übergjng. 
Als präliminare Grundfragen, welche wissenschaftliche 
Vertiefung und Klärung erheischen, wurden die völker
rechtliche Rechtssubjektivität und der ordre public 
im  internationalen Privatrecht verhandelt.

A ls wichtige und neue aktuelle Aufgabe wurde 
die Kodifikation des Völkerrechts und des inter
nationalen Privatrechts in  A ngriff genommen. Im 
Herbst 1926 hat der Rat, in  Unterstützung^ der in
Genf in  Angriff genommenen Völkerrechtskodifikation,
nach ausgedehnten Beratungen das Recht der Küsten
gewässer kodifikatorisch ausgearbeitet.
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Die Tagesordnung der Dresdener Jahresver
sammlung enthält für jeden Versammlungstag einen, 
durch einen Referenten vertretenen, sodann zur ausge
dehnten Diskussion bestimmten Gegenstand: M in d e r
h e ite n s c h u tz  (Kraus, Königsberg), H a ftu n g  der 
S taa ten  fü r  B e s c h ä d ig u n g e n  d u rc h  P r iv a t 
p e rs o n e n  (Strupp, Frankfurt), N o rm , R ic h te r 
s p ru c h , W is s e n s c h a ft im  In te rn a t io n a lp r iv a t 
re c h t (Gutzwiller, Heidelberg). Die von den Referenten 
vorgelegten und gedruckt zur Verteilung kommenden 
ausführlichen Thesen greifen jedes dieser Probleme 
wurzelmäßig an. K ra u s  gibt eine umfassende und 
vertiefte Analyse der wissenschaftlich und technisch 
ungenügend vorbereiteten Vorfragen für die völker
rechtliche Regelung. — S tru p p  erweitert die zu 
behandelnde engere Frage der völkerrechtlichen 
Deliktslehre im  Zusammenhang m it dem großen 
Problem der staatlichen Verantwortlichkeit. — G utz- 
w i lle rs  Fragestellung ist auf die Klärung der in  die 
feinsten und empfindlichsten Funktionen der richter
lichen Rechtspflege reichenden Grundfragen der 
Rechtsquellenlehre in  deren besonders schwierigen A n 
wendung auf das internationale Privatrecht gerichtet.

E rn s t Z ite lm a n n  hat in  dem Jahr vor seinem 
Tode in  Hamburg im  Schlußwort der Jahresver
sammlung den Verhandlungen der Gesellschaft die 
stolze Anerkennung gewidmet, daß sie dem höchsten, 

von ihm selbst auf den besten juristischen Kongressen 
erlebten Niveau entsprochen haben. Auch in  Dresden 
"Werden Meister, Gesellen und Lehrlinge bemüht 
sein, den Geist reinster Wissenschaft und die Ge
sinnung höchster Verantwortlichkeit zu pflegen im 
Dienst des Vaterlandes und der Menschheit.

Die Rechtsanwaltschaft in Wirtschaft 
und Recht1).

V on  Rechtsanwalt D r. H a n s  F r i t z  A b r a h a m ,  B erlin .

I. Mehr als 8 Jahre sind vergangen, seit ich, 
unmittelbar nach der Revolution, Gelegenheit hatte, 
in  der DJZ. (1918 S. 730) die Ziele zu umschreiben, 
die der Anwaltschaft für die Nachkriegszeit gestellt 
zu sein schienen. Ich wies darauf hin, daß für den 
Juristen der Gedanke an die bevorstehende Friedens- 
nrbeit trotz aller Not der Zeit eine Fülle verheißungs
voller Erwartungen in  sich schlösse. Neu zu ordnen 
seien nicht nur die Formen des Verfassungsstaates; 
nach schöpferischer Rechtsgestaltung verlangten vor 
allem die L e b e n s in h a lte , denen jene Formen 
dienen sollten; Theorie und Praxis, beamtete und 
freie Berufe hätten an diesem Werke mitzuwirken, 
nicht an letzter Stelle die Anwaltschaft. Bei der 
Erfüllung dieser Aufgaben müßten die Juristen sich 
dessen bewußt sein, daß das Recht in  der Ver
gangenheit nur zu oft Dienerin der Wirtschaft und 
der Politik gewesen sei, daß es nicht die Probleme 
gemeistert, sondern sich unter Zurücksetzung seiner 
ideale anderen Zwecken untergeordnet habe. Das 
Recht solle sich seine Souveränität wiedererobern, 
solle Wirtschaft und öffentliches Leben m it seinen 
Ideen erfüllen. Zu schöpferischer Rechtsgestaltung 
bedürfe es schöpferischer Juristen. Die Anwalt
schaft, durch ihren Beruf an den vollen Einsatz der 
Persönlichkeit gewohnt und durch den Vorzug ihrer 
Unabhängigkeit begünstigt, habe in  unmittelbarster 
bühlung m it dem Leben der Gegenwart mitzuhelfen,
■ry . *) Dieses Thema is t vom S t u t t g a r t e r  A n w a l t s t a g  zur 
D iskussion gestellt.

dem Rechte der Zukunft Form und Inhalt zu geben. 
Die Anwaltschaft müsse hinaus ins öffentliche Leben, 
müsse sich dort Einfluß und das Anrecht auf eine 
bevorzugte Stellung sichern.

II. E r fü l l t  is t  d ieses P ro g ra m m  b is h e r  
n ic h t!  Im  öffentlichen Leben des deutschen Volkes 
spielt, im  Gegensatz zu anderen demokratisch oder 
republikanisch regierten Ländern, die Anwaltschaft 
als solche keine Rolle. Die Gründe hierfür sind 
mannigfaltig. Die scharfe Trennung zwischen Be
amtentum und Anwaltschaft, die sich zur Zeit der 
bürokratischen Staats Verfassung in  Deutschland
historisch herausgebildet hatte, ist trotz Revolution 
und parlamentarischen Systems erhalten geblieben. 
Nur selten begegnen w ir einem Uebergang aus dem 
freien in  den beamteten, aus dem beamteten in 
den freien Beruf. Die lebendigen Zusammenhänge 
zwischen Politik, Verwaltung und Anwaltschaft fehlen. 
Wenn unter dem Drucke der Inflation gelegentlich 
Anwälte in  den beamteten Beruf flüchteten, wenn 
die zwangsweise abgebauten Beamten für ihren 
Lebensabend die Zulassung zur Anwaltschaft bean
tragten, so waren dies Begleiterscheinungen einer 
Katastrophe und ganz gewiß nicht Auswirkungen 
eines innerlich begründeten Zusammenhangs.

Von wesentlichster Bedeutung für die Minder
bewertung der deutschen Anwaltschaft ist ferner die 
Tatsache, daß hinter den Anwälten k e in e  s ta rke  
w ir ts c h a f t l ic h e  M a ch t steht. Nur starke w irt
schaftliche Mächte aber können, insbesondere unter 
der Herrschaft einer demokratisch-parlamentarischen 
Verfassung, sich Geltung im  Staatswesen verschaffen. 
Das ist auch von anwaltlicher Seite unmittelbar nach 
der Revolution erkannt, und es ist die Herstellung 
einer straffen gewerkschaftlichen Organisation ge
fordert worden. Aber diese organisatorischen Forde
rungen sind bei den in  ihrer großen Mehrzahl 
individuaüstisch eingestellten Anwälten auf den 
schroffsten Widerstand gestoßen. Der deutsche A n 
waltverein ist so, wie er heute gestaltet ist, unge
achtet seiner Leistungen und der nicht hoch genug 
einzuschätzenden Opferwilligkeit, m it der hervor
ragende Fachgenossen ihre Kraft in  den Dienst der 
gemeinsamen Sache stellen, alles andere, als eine 
straff durchgebildete Spitzenorganisation. Solange 
aber der deutschen Anwaltschaft dieses Rückgrat 
fehlt, w ird es ih r nicht möglich sein, im  öffentlichen 
Leben die Rolle zu spielen, die ih r in  einem freien 
Staatswesen gebührt.

Was von den allgemeinen politischen Verhält
nissen gilt, das tr ifft in  nicht geringerem Umfange 
auch für die W i r ts c h a f t  zu. W ohl ist der einzelne 
Anwalt Berater großer wirtschaftlicher Organisationen 
und Konzerne. Er ist der Helfer, der Adjutant des 
Wirtschafters. Gleichwohl w ird  nur in  seltenen 
Fällen durch den Anwalt die wirtschaftliche Ent
wicklung bestimmt. Einzelne große Anwaltspersön
lichkeiten haben allerdings auch innerhalb der W irt
schaft unmittelbar schöpferisch gewirkt. Sie haben
Organisations- und Reorganisations-Formen neu ge
schaffen, sie haben große Syndikate aufwärts gern r . 
Aber das sind bisher nur Ausnahmeerscheinungen
geblieben. , ,

Innerhalb der proletarischen Wirtschaftsbewegung 
ist die Lage der Anwaltschaft noch ungünstiger. H ier 
ruht die entscheidende Machtposition bei den Gewer r- 
schaften und ihren aus der Arbeiterschaft stammen
den, nicht akademisch gebildeten, vielfach geradezu

2
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anwaltsfeindlichen Führern. Welche Bedeutung dieser 
Machtstellung zukommt, das hat in  der jüngsten 
Vergangenheit der m it einer völligen Niederlage der 
Anwälte beendete Kampf um die Arbeitsgerichts
barkeit gezeigt.

Dabei mag dahingestellt bleiben, ob an diesem 
Mißerfolge nicht die Einstellung der Anwaltschaft 
mitschuldig ist. Neben unserer gewohnten ind iv i
dualistischen Rechtsauffassung hat sich innerhalb des 
Arbeitsrechts eine, von uns bisher nicht genügend 
beachtete, neue Rechtsanschauung gebildet. Die Führer 
der Gewerkschaften bekennen offen, daß für sie 
auch in n e rh a lb  der J u s tiz  das Wichtigste die 
Fortbildung des Rechts im  Sinne der sozialistischen 
Ideen sei. Ihnen kommt es nicht so sehr auf die 
individuelle Prozeßentscheidung, als vielmehr darauf 
an, daß in  jedem einzelnen Rechtsstreit der v o n  
der O rg a n is a tio n  v e rfo c h te n e  R ech tsg ed an ke  
in  der von ih r gebilligten Form sich durchsetzt. 
Von diesem Standpunkte aus ist es begreiflich, 
daß die Gewerkschaften den unabhängigen, sich je 
nach Auffassung und Parteistellung bald für die eine, 
bald für die andere Partei einsetzenden Anwalt be
kämpfen. Die Gewerkschaften erkennen nur den 
parteitreuen, für die Sache seiner Organisation 
kämpfenden Streiter an. Sie billigen auch den Arbeit
gebern das Recht der organisierten Vertretung zu, 
aber den freien, nur sich selbst verantwortlichen 
Anwalt suchen sie m it Vorbedacht vom arbeitsrecht
lichen, auch in  seinen Einzelausstrahlungen unter 
kollektiv-organisatorischen Gesichtspunkten ange
sehenen Rechtsgebiet abzudrängen, wie sie auch für 
den Rechtsschutz des nicht-organisierten Arbeit
nehmers selbst keinerlei Interesse haben. Man hätte 
diese einander widerstreitenden Tendenzen sachlich 
und objektiv würdigen und in  allen Instanzen Ver
treter der verschiedenen Richtungen, Anwälte und 
Gewerkschaftler, zulassen sollen; dann wäre aus 
dieser gemeinsamen Arbeit vielleicht die Frucht des 
gegenseitigen Verständnisses aufgegangen. Statt- 
dessen hat jede Partei danach getrachtet, die andere 
auszuschalten, m it dem Ergebnis der einseitigen Zurück- 
drängung der deutschen Anwaltschaft.

III. Auch auf dem vom Wirtschaftskampf nicht 
beeinflußten Gebiet des Rechts haben sich die A n 
wälte nicht diejenige Stellung errungen, die sie inne 
haben müßten. Ih r E in f lu ß  au f d ie  G ese tz
gebung  ist auf ein Minimum beschränkt. Zwar 
befinden sich einzelne Anwälte in  den Parlamenten, 
aber sie sind in  die gesetzgebenden Körperschaften 
nicht als Vertreter der Anwaltschaft gelangt; sie sind 
ihren Weg als reine Politiker oder als Vertreter von 
Interessenorganisationen gegangen. Fehlt es doch 
— einige wenige stolze Namen, denen unsere Be
wunderung und Verehrung gilt, bilden eine seltene 
Ausnahme — nur zu sehr an Juristen ersten Ranges 
in  den Volksvertretungen. Obgleich die Gesetzgebung 
die Krönung der Arbeit der Juristen darstellt, halten 
die meisten politischen Parteien es offenbar nicht für 
der Mühe wert, sich hervorragende juristische Sach
kenner als Mitarbeiter zu sichern. Soweit die Anwalt
schaft im  Verein m it Rechtslehrern und Richtern im 
Wege der freien Arbeitsgemeinschaft Einfluß auf die 
Gesetzgebung gesucht und zum Teil gefunden hat, 
handelt es sich bisher nur um junge Keime einer 
Entwicklung, an deren Fortbildung freilich m it unge- 
minderter Energie weitergearbeitet werden soll.

Auch in  den J u s tiz v e rw a ltu n g e n  sind die

Anwälte einflußlos. Im  Reichsjustizministerium ist 
keine einzige, aus der Anwaltschaft hervorgegangene, 
m it ihren Bedürfnissen und ihrer Wesensart inner
lich verbundene Persönlichkeit tätig. Soweit die 
Landesjustizverwaltungen in  Betracht kommen, wäre 
es leicht möglich gewesen, unmittelbar nach der 
Revolution eine lebendige Fühlungnahme zwischen 
Justizverwaltung und Anwaltschaft dadurch zu er
reichen, daß Anwälte in  die Präsidien der Gerichte 
aufgenommen worden wären. Diese Gelegenheit ist 
versäumt.

Günstiger ist die Stellung der Anwälte innerhalb 
ihres eigentlichen Arbeitsgebiets, des S tra f-  und  
Z iv ilp ro z e s s e s . Im  Strafprozesse führt die moderne 
Reformbewegung, die dem Angeklagten größere 
Rechte einräumt, auch zu einer freieren Stellung des 
Anwalts. A n  dieser grundsätzlichen Entwicklung 
ändern gelegentliche als Ausnahmeerscheinung zu 
würdigende Konflikte zwischen Gericht und Ver
teidiger nichts. Auch die viel angefochtene Z iv il
prozeßreform von 1924 hat zwar rein äußerlich in  
mancher Hinsicht den Einfluß des Anwalts geschmälert. 
Sie hat indessen m. E. auch manches Gute geschaffen, 
sie hat den Zivilprozeß straffer und reibungsloser 
gestaltet und damit auch die Produktivität und den 
Wert der anwaltlichen Leistung gesteigert.

IV . Stolz darf die deutsche Anwaltschaft auf ihre 
im Dienste der Rechtswissenschaft geleistete Arbeit 
sein. In  erster Linie sei hier der JW., des Fachorgans 
derDeutschen Anwaltschaft, gedacht. Auch außerhalb 
ihres Rahmens gibt es kaum ein Gebiet des inter
nationalen und nationalen Rechts, an dessen wissen
schaftlicher Front nicht Anwälte stehen. Damit sollen 
in  keiner Weise die Leistungen der übrigen juristischen 
Berufsgruppen verkleinert werden. Richtig aber bleibt 
es, daß die auf anderen Gebieten des öffentlichen 
Lebens zurückgedrängte Anwaltschaft sich m it be
sonderer Energie der wissenschaftlichen Arbeit zu
gewendet hat. H ier sucht der deutsche Anwalt neben 
seiner forensischen Berufstätigkeit sich auszuzeichnen. 
Der Zusammenklang zwischen anwaltlichem Beruf 
und wissenschaftlicher Leistung zeitigt gewisse 
spezifische Wirkungen. Näher als andere juristische 
Berufe steht der Anwalt dem Leben unserer rastlos 
vorwärtsdrängenden Gegenwart. Wo immer das Neue 
nach juristischer Formgebung verlangt, wo im Ge
folge des Neuen Konflikte auftreten, bedarf es der 
Arbeit des Anwalts, die ohne den Blick für das- 
moderne Leben, ohne Instinkt und Fingerspitzen
gefühl nicht getan werden kann. Diese anwaltliche 
Einstellung befruchtet auch die wissenschaftlichen 
Leistungen. Als typisches Kennzeichen anwaltlich
wissenschaftlicher Tätigkeit darf daher jene im  besten 
Sinne moderne Geistesrichtung angesprochen werden, 
die, wie es Fontane formuliert hat, das Alte, soweit 
es Anspruch darauf hat, achtet, für das Neue sc* 
recht eigentlich lebt, vor allem aber den großen 
Zusammenhang der Dinge nie vergißt.

Solange in  der deutschen Anwaltschaft dieser 
Geist lebendig bleibt, braucht die Hoffnung nicht 
aufgegeben zu werden, daß eine kommende Generation 
Tatkraft genug entfalten wird, um sich in  Recht und 
Wirtschaft auch auf den ih r bisher verschlossenen 
Gebieten Geltung zu verschaffen. Aber dieser Weg 
ist gewiß kein leichter, das Ziel ist weit, und die 
Waffen für den Kampf sind kaum geschmiedet. M ir 
aber könnte nichts mehr widerstreben, als etwa durch 
eine optimistische Schlußfloskel den Ernst der k r i
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tischen Ausführungen abzuschwächen, zu denen die 
bevorstehende Tagung der deutschen Anwaltschaft 
Anlaß gibt.

Die Rechtsprechung’ des Reichsgerichts 
in Zivilsachen.

D e r 113. B and  d e r a m tlic h e n  S am m lung . 
Besprochen vom  Geheimen Rat, Professor D r. E n d e m a n n ,  

Heidelberg.

Wer einen neuen Band der Entscheidungen des 
RG. in  die Hand nimmt, hält zunächst Umschau 
nach den Urteilen in  A u fw e rtu n g s s a c h e n . Trotz 
vieler grundlegender Entscheidungen tauchen immer 
neue Zweifel auf. Sie werden zum guten Teil durch 
die vielleicht unvermeidbare Unzulänglichkeit der 
Gesetzgebung hervorgerufen. Die hierdurch gestellte 
yerantwortungsreiche Aufgabe sucht das RG. m it 
immer erneuter Kraft zu meistern. Von hoher Be
deutung ist die Feststellung eines allgemeingültigen 
Stichtages, den der 2. ZS. als unveränderliche Norm 
auserwählt hat: der 15. August 1922 ist der früheste 
für die Aufwertung in  Betracht kommende Zeitpunkt; 
insbes. kann der Verkäufer für den vor jenem Tage 
fälligen Kaufpreis keine Aufwertung begehren. Bis 
dahin habe die Papiermark noch die Funktion eines 
allgemeinenWertmessers im Verkehr behalten (S. 140). 
Man w ird zugeben, daß eine festbestimmte Zäsur die 
Einheitlichkeit der Rechtsprechung fördern und die 
allzu Aufwertungssüchtigen von aussichtslosen Rechts
streitigkeiten abhalten kann. Das AufwGes. hat 
solche Termine in  § 15 für die Aufwertung kraft 
Rückwirkung und in  § 18 für die Anrechnungen 
yon Zahlungen festgelegt. H ier handelt es sich 
jedoch um die Aufwertung außerhalb des AufwGes. 
Es ist gewiß richtig, daß die Rechtsprechung nicht 
unberücksichtigt lassen darf, wie lange die Papier- 
uaark noch allgemein anerkannter Wertmesser in 
Deutschland gewesen sei (S. 139). Aber ob dies 
w irklich am 15. Aug. 1922, wo 1000 PM. gleich 
4j88 GM. standen, noch zutraf, und ob nicht nach 
dem hohen Grundsatz von Treu und Glauben bereits 
für eine frühere Zeit die in  stark entwertetem Gelde 
bewirkte Zahlung als unzulängliche Erfüllung be
s ta n d e t werden darf, bleibt doch zweifelhaft. Die 
Hauptsache ist jedoch, daß die ersehnte Rechts
sicherheit nicht erreicht ist. Die Senate des RG. 
stehen in  starkem Widerspruche zueinander (S. 140 
und dazu neuerdings noch RG. 114, 402; JW. 1926, 
2668; Recht 1926 Nr. 2410). Die Ansicht (S. 141), 
für den 2.ZS. bestehe keine Notwendigkeit, dieVer.ZS. 
anzurufen, weil der 1. ZS. (und auch der 5.) selbst 
v on den Entscheidungen anderer ZS. abgewichen ist, 
ohne eine Gesamtentscheidung herbeizuführen, ist 
Ms Grundsatz bedauerlich; denn damit würde der 
mnere Widerspruch unter den Senaten verewigt. (Der 

ZS. hat inzwischen die Anwendung seines Grund
gedankens ausdrücklich auf die kaufmännischen 
Gmsatzgeschäfte und die Geschäfte des täglichen 
Wirtschaftslebens beschränkt; für Grundstücksverkäufe 
®üer den Verkauf eines Handelsgeschäftes läßt er die 
Prüfung zu, ob eine vor dem Aug. 1922 geleistete 
Zahlung nach § 242 als Vollzahlung gelten dürfe. 
Damit nähert er sich der Rechtsauffassung des 5. ZS. 
v gl- RG. 115, 205.)

Der 5. Senat hatte über die unter den OLG, 
streitige Auslegung des § 10 I I I  zu entscheiden (S. 341). 
Nach dem Gesetz ist die Aufwertung einer Kauf

geldforderung nur zulässig, wenn die „Forderung“ 
nach dem 31. Dez. 1921 „begründet“ ist. Der Kauf
vertrag über ein Grundstück war im Nov. 1921 ge
schlossen, die Hypothek für das Restkaufgeld am 
5. Jan. 1922 eingetragen. Wenn das Gesetz unter 
Forderung hier die durch Hypothek gesicherte ver
steht, so ist sie erst nach dem Stichtag begründet 
worden. Die danach zulässige volle Aufwertung 
entspräche dem Zwecke des § 10, der die zahlreichen 
Inflationskäufe der Ausländer treffen wollte; und da 
die Aufwertung sich dem wirklichen Grundstücks
werte anpassen muß, so scheint es dem Sinne des 
Gesetzes zu entsprechen, die ganze Präge nach dem 
Zeitpunkte des Eigentumerwerbes zu orientieren. 
Das RG. dagegen legt in  Uebereinstimmung m it dem 
KG. das Gewicht auf die Fassung des Gesetzes 
(S. 344). Diese zeigt in  der Tat eine scharfe Unter
scheidung zwischen der Aufwertung der persönlichen 
Forderung, von der § 10 handelt, und der Hypothek, 
von der in  den §§ 4f. die Rede ist. K lar hat das 
Gesetz das allerdings nicht durchgeführt; die akzesso
rische Natur der Hypothek läßt sich schließlich nicht 
ganz verleugnen.

Sehr zu begrüßen ist es, daß das RG. (S. 33 
oben) den E rw e rb s p re is  d e rF o rd e ru n g  als einen 
nicht unwesentlichen Umstand bei Bemessung der 
Höhe der Aufwertung bezeichnet und damit wenigstens 
dem Grundgedanken der lex Anastasiana die Be
rechtigung zuerkennt (S. 31; dazu jetzt noch JW. 
1927, 981). Deutsche Spekulanten haben große Be
träge der Anleihen, die während der Kriegsnot unter 
einer Kursgarantieklausel von deutschen Städten auf
genommen werden mußten, zum Kurse von 10°/o 
aufgekauft; es verstößt gegen alle Vernunft und 
Redlichkeit, daß ihnen jetzt der volle Nominalbetrag 
in  ausländischer Währung zugestanden w ird (dazu 
mein Aufsatz in  JW. 1926, 1770). Das vorliegende 
U rte il des RG. w ird hoffentlich gegen solche Aus
beutung der deutschen Not wirksamen Schutz schaffen.

Es ist zu unterscheiden, ob nach der rechtskräftigen 
Zuerkennung eines Papiermarkanspruchs der Schaden
ersatzanspruch wegen der Geldentwertung auf die 
Nichterfüllung des ursprünglichen Vertrages oder auf 
die des Urteilsanspruchs gestützt w ird; die Schaden
berechnung hat dort von dem E in tritt des Verzugs 
in  der Vertragsleistung, hier aber von dem Zeitpunkte 
der Rechtskraft des Urteils auszugehen (S. 326 und 
55). A u f die in  § 63 I  AufwGes. gewährte Wohltat 
der beschränkten Aufwertung (richtiger der A b
wertung) kann sich auch der ausländische und im 
Ausland wohnende Schuldner berufen (S. 43 gegen 
das KG.). Dann sollte aber die Reichsregierung, 
was bisher nicht geschehen ist, von der Retorsions
maßregel des § 86 entsprechenden Gebrauch machen 
(vgl. das Abk. m it Frankreich v. 25. Juni 1926).

Die G e se tzesa us le gu ng  w ird m it besonders 
freiem Blicke gehandhabt für die Berechnung der 
Lizenzgebühr bei einem verlängertenPatente(S. 260);
nach dem Zwecke des Patentverlängerungsgesetzes
ist der Ausgleich zu suchen auf der mittleren Linie 
zwischen der ursprünglich vereinbarten Vergütung 
und der nach der jetzigen wirtschaftlichen Bedeutung 
desS chu tzrech tes . Vgl. ferner für den Versicherungs
vertrag S. 280. Eingehend w ird nachgewiesen, daß 
die Sendung von Schriftwerken im R u n d fu n k  eine 
gewerbsmäßige Verbreitung i. S. des § 11 LitUrhGes. 
ist (S. 414 bis 424). Dies m it der ausgezeichneten 
Begründung, daß der Wortlaut des Gesetzes und die

2*
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Gedankenwelt seiner Verfasserder freien ausdehnenden 
Auslegung nach dem Gesetzeszwecke und nach den 
durch den Fortschritt der Technik geschaffenen Ver
hältnissen nicht entgegenstehen. Bedenken kann 
aber der Satz erregen, daß unsere geltende Rechts
ordnung ein allgemeines Persönlichkeitsrecht nicht 
anerkenne; daß w ir dahin streben, bezeugt RG. 109, 
53. Allgemeiner Zustimmung sicher ist es, daß 
F ra u e n  ih re n  a de lig e n  N am en in  weiblicher 
Form (Gräfin) benutzen dürfen, ohne gegen die RVerf. 
A rt. 109 I I I  2 zu verstoßen (S. 107 bis 114). Bei 
der Auslegung des B ra n n tw e in m o n o p o lg e s e tz e s  
treten in  Erscheinung der Wille des Gesetzgebers 
(S. 328), der Gesetzeszweck (S. 332); während bei 
der Aufwertung von Hypothekenforderungen der 
nächste Wortsinn eine wichtige Rolle spielt (S. 346).

Ein R ic h te r ,  der die vor ihm anhängige Streit
sache der ordentlichen Rechtspflege entzieht, indem 
er dem Ersuchen der Parteien auf Einsetzung eines 
Schiedsgerichtes nachgibt, in  dem er selbst als 
Obmann gegen Entgelt fungieren soll, verletzt zunächst 
nur die Würde seines Richteramtes und das Ansehen 
der Rechtspflege. Gegen die g u te n  S it te n  verstößt 
er, wenn er selbst diese Ueberleitung aus Eigennutz 
veranlaßt hat, um die Bezahlung als Schiedsrichter 
zu gewinnen. M it überzeugenden Gründen hat daher 
das RG. die Honorarforderung (des Erben) des Richters 
wegen dessen einseitigen unsittlichen Handelns ab
gewiesen (S. 5). Die Höhe der auf 12 460 GM. ab
gestellten Forderung wurde anscheinend nicht be
sonders bemängelt; das OLG. hatte darauf verurteilt.

Die Einschränkung der V e re in ig u n g s fre ih e it  
d u rc h  den A rb e itg e b e r  ist rechtswidrig; RVerf. 
A rt. 159. Ob die Zuwiderhandlung eine Schaden
ersatzpflicht auslöst, ist sehr bestritten. Das RG. 
erklärt zutreffend, daß diese nur auf § 826 BGB. 
gegründet werden könne; es verneint dessen A n 
wendung, weil die angewandten Mittel nicht un
sittlich waren (S. 35 bis 38). In  diesen Zusammen
hang gehören auch die Urteile über die Sitten
widrigkeit eines Beschlusses, durch den die M e h rh e it 
d e r A k t io n ä re  die Schaffung von Schutzaktien 
unternommen hat (S. 193), sowie über die Nichtigkeit 
der Bewilligung einer Gründerprovision im Widerspruch 
m it § 30 des Ges. betr. die G. m. b. H. (S. 244).

M it großer und erfreulicher Entschiedenheit 
verfolgt das RG. den Grundsatz, daß jeder rechtlich 
begründete Anspruch den ihm gebührenden R e c h ts 
s c h u tz  finden muß, und zwar, wenn alle anderen 
Behelfe versagen, durch die ordentlichen Gerichte. 
Das S tra n d u n g s a m t hatte den Antrag auf Fest
setzung eines Hilfslohnes (nicht als unbegründet, 
sondern) wegen seiner Unzuständigkeit abgelehnt. 
Daraus folgt, _ daß die Klage hierauf vor den zu
ständigen Gerichten erhoben werden darf (S. 67). 
Erneut w ird der Grundsatz bestätigt, daß die Gerichte 
in  den ihnen zulässigerweise unterbreiteten Rechts
streitigkeiten auch zur Entscheidung der auf dem 
Gebiete des öffentlichen Rechts liegenden Vorfragen, 
von deren Lösung die Entscheidung zur Hauptsache 
abhängt, berufen sind (S. 209). Die H a f tu n g  des 
S taa tes w ird bejaht, wenn ein Beamter der Staats
anwaltschaft übersehen hat, daß das Ersuchen um 
Aufenthaltsermittlung irrtüm lich unter der Rubrik 
der Strafvollstreckungsersuchen bekannt gemacht 
worden war, woraufhin dann die unberechtigte Ver
haftung des Gesuchten erfolgte (S. 104).

Die Zulässigkeit des R ech tsw eges  w ird wiederum

bejaht, weil der Anspruch auf das privatrechtliche 
Verhältnis des Auftrags oder der Geschäftsführung 
ohne Auftrag gegründet w ird (S. 180), und sie w ird 
ebenso überzeugend verneint für die Frage, ob die 
Ausschließung aus einem Ordensverbande zu Recht 
erfolgt sei (S. 129). In  diesem Zusammenhänge ragt 
besonders eine Entscheidung hervor, die auf eine 
sinngemäße praktische Erweiterung des Klagschutzes 
gerichtet ist. A  war in  seiner Eigenschaft als Haus
eigentümer gegen die auf § 836 sich gründende 
Haftung versichert. Die von ihm angestellte Kranken
schwester war durch ein herabfallendes Oberfenster 
verletzt worden. Die Versicherungsgesellschaft ver
weigerte die Zahlung der Entschädigung, weil dieser 
Unfall nicht unter den § 836 I  fiele. Darf das Gericht 
in  dem gegen die Gesellschaft gerichteten Rechts
streite diese zwischen A  und der Verletzten gelagerte 
Rechtsfrage mitentscheiden? Das RG. bejaht dies 
nach der besonderen Lage des Falles, weil den 
Beteiligten, die über die Haftung einig sind, ein 
derartiger Prozeß nicht zuzumuten ist und weil die 
kurze Ausschließungsfrist, die für den Versicherungs
anspruch läuft, inzwischen verstreichen könnte. Damit 
w ird in  vorbildlicher Weise gegen unnütze Prozeß
führung Stellung genommen und der Durchführung 
des schutzwürdigen Anspruches freie Bahn eröffnet 
(S. 287).

Die A u s s c h la g u n g s fr is t  für den Pflichtteil- 
berechtigten nach § 2306 kann sachgemäß erst be
ginnen, wenn er zuverlässige Kenntnis davon erlangen 
kann, ob sein Erbteil den Pflichtteilbetrag übersteigt; 
und dazu gehört, daß dieser Betrag selbst m it Rücksicht 
auf die Anrechnungs- und Ausgleichungsfrist rech
nerisch ermittelt ist (S. 45). Hinzuzufügen ist, daß 
auch die Einrechnung von Schenkungen zur Fest
stellung des ergänzten Pflichtteilbetrages in  Betracht 

: zu ziehen ist. Bei der Auslegung eines gegenseitigen, 
zugleich die Kinder als spätere Erben einsetzenden 
Testamentes zeigt sich immer noch die Neigung 
besonders derpreuß. Gerichte, die Regeln des „Berliner“ 
Testamentes anzuwenden. Das RG. muß erneut auf 
die eigenartige Bedeutung des in  § 2269 vorgezeich
neten „deutschen“ Testamentes hinweisen (S. 240).

Eine G. m. b. H. hatte die an einem anderen 
Orte bestehende, sehr bekannte Buchdruckerei m it 
der für diese eingetragenen Firma erworben. Für 
diese Zweigniederlassung wollte sie sich selbst
verständlich den im  Verkehr angesehenen Firmen
namen erhalten und ihn m it der Beifügung der eigenen 
Hauptfirma fortführen. Das RG. erklärt es zwar für 

■ unzulässig, daß eine G. m. b. H. für ihre Zweignieder
lassung eine von der Firma der Hauptniederlassung 
verschiedene Firma führe. Es kommt jedoch den 
obwaltenden Interessen entgegen, indem es eine 
Zusammensetzung für zulässig erklärt, bei der die 
Firma des erworbenen Geschäftes als Zweignieder
lassungsfirma des Hauptgeschäftes gekennzeichnet 
w ird  (S. 217). Daß die Ausnutzung der monopol
artigen Stellung durch einen Spediteurverband gegen 
die guten Sitten verstoßen kann, wenn die auf
gedrungenen Vertragsbestimmungen zu einer vollen 
Umkehr der gesetzlichen Rechtslage führen und 
wenn der Verkehr durch die Unternehmergruppe, 
auf die er angewiesen ist, in  eine Zwangslage versetzt 
w ird : ist vom RG. wiederholt ausgesprochen worden 
(wiederum RG. 115, 219), aber auch auf starken 
Widerspruch gestoßen. In  dem Urteil S. 428 w ird 
m it Recht erkannt, daß eine sittenwidrige Ausbeutung
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nicht Torliegt, -wenn sich der Spediteurverband an der 
übernommenen Ware ein Pfandrecht zugestehen läßt, 
das im -wesentlichen dem jedem Kommissionär kraft 
Gesetzes zugesprochenen Pfandrechte entspricht.

Eine ganz eigenartige Bedeutung empfängt der 
vorl. Band durch die Mitteilung desS ch iedsspruches, 
Wonach der Freistaat Sachsen der evangelisch
lutherischen Landeskirche aushilfsweise Zuschüsse 
zur Besoldung ihrer G e is t l ic h e n  zu gewähren und 
bei Auflösung der Kircheninspektionen die bisherigen 
Leistungen der Amtshauptleute als weltlicher Ko- 
inspektoren abzulösen hat (S. 349 bis 403). Er 
enthält eine eindringliche, höchst belehrende kirchen
rechtliche Studie, die von der geschichtlichen Ent
wicklung des Partikularrechtes aus bis zur heutigen 
RVerf. reicht. Besonders hervorzuheben ist die 
klärende wissenschaftliche Untersuchung über die 
Bildung eines Gewohnheitsrechtes^. 356 bis 381). Das 
LG. neigt hierbei gegenüber früherenUrteilen einer die 
freie Rechtsschöpfung anerkennenden Auffassung zu.

Der Berufsstand der Patentanwälte.
V o m  Geh. Regierungsrat D r. D a m m e , Oberverwaltungs

gerichtsrat i.  R., B erlin .

Die reichsdeutsche Patentgesetzgebung datiert 
W 25. Mai 1877, hat daher im  verflossenen Monat 
ein halbes Jahrhundert hinter sich gehabt. Diesen 
Zeitpunkt hat der Verband deutscher Patentanwälte, 
dem 4/ 5 der Patentanwaltschaft angehören, zu einer 
Feier benutzt, die unter zahlreicher Beteiligung von 
Behördenvertretem, Parlamentariern und sonstigen 
Interessenten stattfand, und bei der der Patentanwalt 
Lfr. W iegand  die Entwicklung der deutschen Patent- 
nnwaltschaft darlegte. N icht nur in  der Oeffentlich- 
keit, sondern auch im  Kreise der Juristen hat man 
diesem Stande bisher viel zu wenig Beachtung ge
schenkt, obwohl der Rechtsstoff, m it dem er sich 
ständig zu befassen hat, d. i. der gewerbliche Rechts
schutz, nicht nur für die deutsche Volkswirtschaft, 
sondern auch für unsere internationalen Beziehungen 
von größtem Belange ist. Abgesehen von den leider 
"Gel zu wenigen Rechtsanwälten und den wenigen Ge
richten, die m it dieser Materie beschäftigt sind, wissen 
die Juristen kaum etwas von dem Vorhandensein einer 
Patentanwaltschaft. Die Gelegenheit der erwähnten 
Festfeier durfte daher nicht vorübergelassen werden, 
Um auf diesen Berufsstand auch an dieser Stelle 
aufmerksam zu machen.

Es gab in  verschiedenen Einzelstaaten Deutsch- 
lands, bereits lange bevor w ir ein reichsdeutsches 
Patentgesetz hatten, Personen, die sich m it der berufs
mäßigen Vertretung anderer behufs Nachsuchung 
von Patenten für technische Erfindungen im In - und 
Jriislande befaßten. Aber erst seit dem Insleben- 
freten des Reichspatentamts am 1. Juli 1877 stellte 
sich ein allgemeines Bedürfnis für die Industrie wie 
lü r Einzelerfinder heraus, sich bei der Nachsuchung 
von  ̂ Schutzrechten der M itwirkung auf diesem 
Gebiet erfahrener Fachleute zu bedienen. Zugleich 
Wurde aber der Beruf des Patentanwalts schwer 
bedroht und herabgedrückt durch das inzwischen 
erfolgte Eindringen unlauterer Elemente, die die 
cnerfahrenheit der Erfinder mißbrauchten, um sie 
zu überflüssigen Ausgaben, namentlich zur fast hoff- 
mingslosen Entnahme von Patenten auch im Auslande 
zu verleiten. Sie sahen die Vertrauensstellung eines 
sachlichen Beraters.. als willkommene Gelegenheit zur

Ausbeutung anderer an und betrieben sie m it großer 
Aufmachung und zudringlicher Anpreisung länger 
als zwei Jahrzehnte so schamlos, daß dem Stande 
geradezu der Stempel eines anrüchigen Gewerbes 
aufgedrückt wurde. Diesem Zustande wurde im 
allgemeinen sowie in  dem besonderen Interesse der 
ehrenwerten Berufsgenossen ein Ende gemacht durch 
das Gesetz, betr. die Patentanwälte v. 21. Mai 1900. 
Danach ist der T itel „Patentanwalt“ ebenso wie der 
des praktischen Arztes und des Rechtsanwalts straf
rechtlich geschützt. Bei dem Patentamt w ird eine 
Liste derjenigen Personen geführt, die als Patent
anwälte andere in  Angelegenheiten, die zum Ge
schäftskreise des Patentamts gehören, vor demselben 
für eigene Rechnung berufsmäßig vertreten wollen. 
Die Eintragung ist nur zulässig, wenn der Antrag
steller seine technische Befähigung und den Besitz der 
erforderlichen Rechtskenntnisse nachweist, übrigens 
— und das war zunächst die Hauptsache — sich 
keines unwürdigen Verhaltens schuldig gemacht hat. 
A ls technisch befähigt g ilt nur, wer eine staatliche oder 
akademische Fachprüfung bestanden, ein Jahr in 
praktischer gewerblicher Tätigkeit gearbeitet und 
zwei Jahre eine praktische Tätigkeit auf dem Gebiete 
des gewerblichen Rechtsschutzes ausgeübt hat. Der 
Besitz der nötigen Rechtskenntnisse ist durch die 
Ablegung einer Prüfung vor einer im Patentamt ge
bildeten Kommission nachzuweisen. Der Patentanwalt 
w ird auf die gewissenhafte Ausübung seiner Berufs
tätigkeit und ein seines Berufes würdiges Verhalten 
verpflichtet. Wer seine Pflicht verletzt, kann im 
Wege ehrengerichtlichen Verfahrens zu Verweis, 
Geldstrafe und Löschung in  der Liste verurteilt 
werden. Als dieses Gesetz geschaffen wurde, galt 
es, in  erster Linie den Beruf von den unsauberen 
Kräften zu entlasten, die dazu geführt hatten, daß 
man ihn allgemein lediglich als einen büromäßigen 
Gewerbebetrieb auffaßte. Die m it dieser Aufgabe 
betraute Kommission bewirkte diese Säuberungs
aktion in  dem Umfange, daß von 325 Antragstellern 
nur 209 in  die Liste der Patentanwälte eingetragen 
wurden. Von diesen sind heute, nach 27 Jahren, 
noch 94 in  Funktion. Inzwischen sind 186 Patent
anwälte hinzugekommen, so daß die Liste gegen
wärtig 280 aufweist, Von denen 176 in Berlin, fernere 
49 in  Preußen, die übrigen 55 in  den anderen Ländern 
in  insgesamt 41 Orten ihren Sitz haben.

In  den seit Schaffung des Patentanwaltgesetzes 
verflossenen nahezu bereits 3 Jahrzehnten hat sich 
nun ein völliger Wandel innerhalb der Berufsgenossen 
vollzogen. Die von vornherein vorhandenen würdigen 
Elemente haben dem Stande ein einheitliches Be
wußtsein gegeben, das durchaus der Standesauffassung 
der Rechtsanwälte gleichkommt. Auf Löschung in  
der Liste ist in  dem gesamten Zeitraum nur gegen 
11 Personen im  ehrengerichtlichen Verfahren rechts
kräftig erkannt worden. Im  Jahre 1924, gelegentlich 
des 25 jährigen Stiftungsfestes des Verbandes der 
Patentanwälte, erklärte der Präsident des Patentamts 
den Stand für reif, seine ehrengerichtliche Disziplin 
selbst durch eine Kammer nach Analogie der Rechts
anwaltschaft auszuüben, ohne daß es, wie bisher, der 
M itwirkung von Beamten des Patentamts bedürfe. 
Auch insofern ist erst im März d. J. der Stand dem 
der Rechtsanwaltschaft angeähnelt, als der Präsident 
des Amtes sich bereit erklärt hat, Patentanwalts
kandidaten im Rahmen ihrer Ausbildung für 9 Monate 
im  Reichspatentamt als Praktikanten zu beschäftigen.
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Für denjenigen, der die Entwicklung der Patent
anwaltschaft aus der Nähe verfolgen konnte, ist es 
sicher, daß das Gesetz im  wesentlichen seinen Zweck: 
der deutschen Erfinderwelt sachkundige und zugleich 
gewissenhafte Berater zur Verfügung zu stellen, 
durchaus erreicht hat. Es wäre im  hohen Maße 
verhängnisvoll und würde einen bedauerlichen Rück
schritt bedeuten, wenn heute, wo in  allen Berufs
sphären die Anforderungen immer höher geschraubt 
werden, Bestrebungen Gehör finden sollten, die 
darauf ausgehen, die Voraussetzungen für die Be
fähigung zur Ausübung der Patentanwaltschaft herab
zusetzen. Darin würde nicht nur eine schwere 
Schädigung derjenigen liegen, die sich im  Vertrauen 
auf die bestehende Gesetzgebung den kostspieligen 
und zeitraubenden Anforderungen hinsichtlich ihrer 
Zulassung zur Patentanwaltschaft unterworfen haben, 
sondern vor allem die Verhältnisse zum Nachteil der 
Allgemeinheit wieder auf den Stand zurückgeführt 
werden, der vor Erlaß des Patentanwaltgesetzes 
herrschte und gerade den Anlaß zu seinerSchaffung gab.

Die Haftnovelle in der Praxis.
V o n  Generalstaatsanwalt D r. L a n g ,  Ham burg.

Kaum ein Vierteljahr ist verflossen, seitdem das 
Gesetz zur Abänderung der StrPO. v. 27. Dez. 1926 
(Haftnovelle) in  Kraft getreten ist; da möchte es 
fast als verfrüht erscheinen, über Erfahrungen zu 
sprechen, die in  der Praxis m it der Novelle gemacht 
wurden. Und doch läßt sich bereits nach so kurzem 
Bestand der Novelle feststellen, daß die gesetzliche 
Neuerung Folgen zeitigt, die bei Erörterung des Entw. 
des Gesetzes von verschiedenen Seiten vorausgesehen 
worden sind. Um es vorweg zu sagen: es sind 
sowohl A k tiv - wie Passivposten, die auf Konto der 
Novelle zu buchen sind.

Das hauptsächlichste Ziel der Novelle bestand 
darin, dem Verhafteten einen größeren Schutz zu 
gewähren gegen die Verhängung oder Aufrecht
erhaltung nicht ausreichend begründeter Unter
suchungshaft. Zu diesem Zwecke soll der Verhaftete 
möglichst bald einem Richter vorgeführt und vor 
allem dem Verhafteten die Möglichkeit gegeben 
werden, zu beantragen, daß unter bestimmten Vor
aussetzungen auf Grund mündlicher Verhandlung 
über die Aufrechterhaltung der Untersuchungshaft 
entschieden wird.

In  der Praxis hat sich gezeigt, daß die Vor
führung des Festgenommenen vor dem nächsten 
Amtsrichter (§ 114c StrPO.) wenig geeignet ist, 
sein Schicksal zu beeinflussen, wenn der „nächste 
Am tsrichter“ sich starr an den Wortlaut des Gesetzes 
hält. Der „nächste Amtsrichter“ ist nicht der zu
ständige Richter, also nicht der Richter, der den 
Haftbefehl erlassen hat oder über seine Aufrecht
erhaltung zu entscheiden berufen ist. Der „nächste 
Amtsrichter“ kann nur dann den Ergriffenen frei
lassen, wenn der Haftbefehl inzwischen aufgehoben 
ist, oder wenn sich herausstellt, daß der Ergriffene 
nicht die in  dem Haftbefehl bezeichnete Person ist. 
Unter diesen Voraussetzungen aber kann auch schon 
die Polizei den Festgenommenen freilassen; einer 
Vorführung vor den Richter bedarf es hierzu nicht; 
im  übrigen liegen diese Voraussetzungen nur selten 
vor. V ie l häufiger sind die Fälle, in  denen Haft
befehl wegen Fluchtverdachts von einem auswärtigen

Gericht erlassen ist, der Ergriffene aber nicht flucht
verdächtig ist. Es kamen Fälle vor, in denen Per
sonen seit längerer Zeit an einem Orte polizeilich 
gemeldet waren, in  fester Arbeit standen, Frau und 
Kinder hatten und gegen die Haftbefehl wegen 
Fluchtverdachts in  einer verhältnismäßig gering
fügigen Sache erlassen wurde, weil durch Versehen 
irgendwelcher A rt dem Gerichte gemeldet war, der 
Beschuldigte sei nicht auffindbar. In solchen Fällen 
ist es eine große Härte, wenn der Haftbefehl vo ll
zogen w ird ; es kann der Vollzug des Haftbefehls 
von den schwersten unverschuldeten Folgen für den 
Verhafteten begleitet sein. Soll hier der „nächste 
Amtsrichter“ , dem der Ergriffene vorgeführt wird, 
dem die Verhältnisse des Ergriffenen möglicherweise 
bekannt sind, nicht das Recht haben, den Vollzug 
des Haftbefehls zunächst auszusetzen und unter Dar
legung des Sachverhalts eine neue Entscheidung des 
zuständigen Richters einzuholen? Diese Frage wird 
zu bejahen sein, auch wenn ein solches Verfahren 
nicht dem strengen Wortlaut des Gesetzes entspricht. 
In Hamburg, wo schon wiederholt nach dieser 
Methode verfahren wurde, haben sich Schwierigkeiten 
m it auswärtigen Gerichten bisher nicht ergeben; die 
in  Unkenntnis des wahren Sachverhalts erlassenen 
Haftbefehle wurden stets von dem zuständigen Richter 
sofort aufgehoben. Es dürfte sich empfehlen, bei 
einer neuen Novelle zur StrPO. — sie muß ja 
spätestens m it dem neuen StrGB. kommen —• dem 
„nächsten Amtsrichter“ in  § 114c eine etwas größere 
Ermessensfreiheit zu geben.

Die Wirkungen, die die Möglichkeit des Antrags 
auf mündliche Verhandlung über den Haftbefehl 
(§ 114d StrPO.) in  der Praxis ausgelöst haben, sind 
nicht erfreulicher A rt. Es wurde beobachtet, daß 
die Verhafteten, die nach § 115 StrPO. auf die 
Möglichkeit des Antrags gemäß § 114d hinzuweisen 
sind, meist sofort nach der Verhaftung den Antrag 
gemäß § 114d Abs. 1 stellen. Regelmäßig hat diese 
mündliche Verhandlung für den Verhafteten keinerlei 
Erfolg, denn von der Verhandlung nach § 114 b, in 
der der Verhaftete vor dem zuständigen Richter 
bereits alle zu seinen Gunsten sprechenden Tatsachen 
geltend machen kann, bis zur mündlichen Verhand
lung gemäß § 114d hat sich das Bild von der Straftat 
und den persönlichen Verhältnissen des Verhafteten 
regelmäßig in  keiner Weise geändert, neue Tatsachen, 
die für die Beurteilung der Tat und für die Entsch. 
in  der Haftfrage von Bedeutung sein könnten, werden 
in  dieser kurzen Zeitspanne nicht festgestellt. Dazu 
kommt, daß die mündliche Verhandlung regelmäßig 
vor dem Richter stattfindet, der erst kurz vorher 
den Haftbefehl erlassen hat; es ist eine psychologische 
Erfahrungstatsache, daß jemand nicht gerne von einer 
Entsch. abweicht, die er soeben erst getroffen hat. 
Es kommt daher selten vor, daß der Haftbefehl auf 
Grund mündlicher Verhandlung gemäß § 114d StrPO. 
aufgehoben wird. In den Fällen, in  denen es doch 
geschieht, handelt es sich meist um Haftbefehle, deren 
Erlaß längere Zeit zurückliegt.

Der Verhaftete erlebt also in  aller Regel eine 
Enttäuschung, wenn er sofort im  Anschluß an die 
Verhaftung den Antrag auf mündliche Verhandlung 
stellt. Dieses Verfahren aber hat häufig für ihn 
noch eine unangenehme Seite; es verzögert die Auf
klärung des Sachverhalts und damit das Strafverfahren 
erheblich. Noch stärker w irk t sich diese Verzögerung 
aus, wenn gegen die Entsch. in  der mündlichen
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Verhandlung Beschwerde eingelegt oder nach erfolg
loser mündlicher Verhandlung Haftbeschwerde er
hoben wird. Unerträglich aber kann es werden, 
wenn in  einer Strafsache mehrere Verhaftete neben
einander, nacheinander und durcheinander von den 
verschiedenen Rechtsbehelfen Gebrauch machen, die 
■dem Verhafteten gleich zu Anfang der Untersuchungs
haft zur Auswahl gestellt sind. Es hat sich in  einem 
Falle gezeigt, daß die Ermittlungen in  2 Monaten 
nicht nennenswert gefördert werden konnten, weil 
durch fortwährende Anträge und Beschwerden in 
der Haftfrage die Akten der ermittelnden Behörde 
entzogen wurden; es mußten Abschriften aus den 
Akten angefertigt werden, um wenigstens die nötigsten 
Ermittlungen im  Zusammenhang zu ermöglichen. Bei 
Haftgenossensachen w ird es künftig häufig geboten 
sein, von den wichtigen Aktenstücken Abschriften 
zu nehmen, m it deren Hilfe das Verfahren fortgesetzt 
werden kann. Der Verhaftete, der das Verfahren 
verzögern w ill, findet durch Anträge und Beschwerden 
in  der Haftfrage in  ganz legaler Weise reichlich 
Möglichkeiten, seine Absicht zu verwirklichen.

Wichtiger und für den Verhafteten wertvoller ist 
das von Amts wegen stattfindende Haftprüfungs
verfahren gemäß § 115 a. Die Aufhebung der starren 
Fristen des § 126 StrPO. a. F. führte dazu, daß die 
Voruntersuchungen an Zahl erheblich zurückgegangen 
sind. Die Staatsanwaltschaft ist jetzt in  der Lage, auf 
Grund eigener Ermittlungen ohne Voruntersuchung 
Haftsachen soweit aufzuklären, daß über die E in
stellung des Verfahrens oder Erhebung der Anklage 
entschieden werden kann. Es ist dies zweifellos eine 
bedeutende Ersparnis an Arbeit und Zeit, sind doch 
f  B. in  Hamburg die Anträge auf Voruntersuchung 
im Januar und Februar um ungefähr 35%  zurück
gegangen! Für denVerhafteten ist das Haftprüfungs
verfahren eine Maßnahme von großer materieller Be
deutung. Zwei Monate nach Erlaß der letzten Entsch. 
über die Haftfrage hat der zuständige Richter zu 
dieser Frage eine ganz andere Einstellung als un
mittelbar nach Erlaß des Haftbefehls; er hat A b 
stand gewonnen; er ist in  der Lage, die inzwischen 
•ermittelten Tatsachen zu würdigen und zugunsten 
des Verhafteten zu verwerten. Es zeigt sich daher 
m der Praxis nicht selten, daß im  Haftprüfungs
verfahren der Haftbefehl aufgehoben wird. V or allem 
aber ist das Gericht, wenn es den Haftbefehl nicht 
aufhebt, während des Ermittlungsverfahrens und 
während der Voruntersuchung in  der Lage, durch 
Setzung einer bestimmten Frist (§ 115 a Abs. 3) dem 
Staatsanwalt oder Untersuchungsrichter zum Ausdruck 
zu bringen, wann spätestens nach Ansicht des Ge
richts die Ermittlungen soweit gefördert sein können 
wnd müssen, daß über die Erhebung oder N icht
erhebung der Anklage und damit über die weitere 
Aufrechterhaltung des Haftbefehls entschieden werden 
bann. Es ist nicht zu verkennen, daß — sicher der 
Absicht des Gesetzgebers entsprechend — durch die 
Fristen des § 115 a StrPO. ein gewisser Druck zur 
Beschleunigung des Verfahrens auf die Stellen aus- 
geübt wird, die für den Gang des Strafverfahrens
verantwortlich sind.

Schwierigkeiten haben sich im  Haftprüfungs- 
verfahren insofern gezeigt, als in  vielen Fällen die 
vom Gesetz z. T. als nötig erachtete Verteidigung 
■°bne Akteneinsicht durch den Verteidiger in  zweck
mäßiger Weise kaum wahrgenommen werden kann; 
m if der anderen Seite aber ist oft ohne Gefährdung

des Untersuchungszweckes die Gestattung der Akten
einsicht nicht möglich. Ferner ist es in  der münd
lichen Verhandlung oft nicht zu umgehen, daß im 
Haftprüfungsverfahren der Sachverhalt, besonders 
das Ergebnis der bisherigen Ermittlungen eingehend 
erörtert wird. Auch hier besteht besonders in  den 
Fällen, in  denen die Beweisführung sich nur auf 
Indizien stützt, nicht selten die Gefahr, daß im Inter
esse der Untersuchung noch geheim zu haltende 
Tatsachen vorzeitig aufgedeckt werden. Es muß dem 
Geschick und Takt aller Beteiligten: des Richters, 
Staatsanwalts und Verteidigers, überlassen bleiben, 
darauf bedacht zu sein, daß in  solchen Fällen in 
erster L inie die Interessen der Rechtsverfolgung nicht 
Schaden leiden.

Noch eine verhältnismäßig nebensächliche, wie 
die Praxis gezeigt hat aber doch wichtige Bestim
mung sei erwähnt; es ist dies § 114a StrPO., der 
vorschreibt, daß dem Verhafteten alsbald Gelegenheit 
zu geben ist, Angehörige und andere interessierte 
Personen von seiner Verhaftung zu benachrichtigen. 
Diese Bestimmung muß m. E. auch Geltung haben 
für den Fall der vorläufigen Festnahme. Es besteht 
Streit darüber, was unter „unverzüglich“ in  § 128 
Abs. 1 StrPO. zu verstehen ist. In Flamburg hat 
man sich in  der Praxis der Auffassung angeschlossen, 
die dahin geht, daß die Vorführung nicht unbedingt 
am Tage der Festnahme oder an dem der Festnahme 
folgenden Tage geschehen muß. Es ist daher immer 
dann, wenn die Vorführung des vorläufig Fest
genommenen vor dem Richter sich aus wichtigen 
Gründen verzögert, von der festnehmenden Behörde, 
also regelmäßig von der Polizeibehörde, entsprechend 
§ 114 a StrPO. zu verfahren und dem vorläufig Fest
genommenen Gelegenheit zur Benachrichtigung seiner 
Angehörigen zu geben.

Zur Rechtsprechung im Saargebiet.
V o n  Oberlandesgerichtsrat A n d r e s ,  Naumburg.

Der 1. Strafsenat des Obersten Gerichtshofs in  
Saarlouis hat in  der Entsch. v. 10. Okt. 1926 über 
die Gültigkeit einer VO. der Regierungskommission 
v. 26. März 1925 (Erhebung einer Straßenbenutzungs
gebühr von Kraftfahrzeugen) Grundsätze über den 
Umfang der Regierungsbefugnisse der RegKommission 
aufgestellt, die nicht unwidersprochen bleiben können.

Die Strafkammer erklärte die VO. für ungültig, 
weil sie ohne vorherige Anhörung der gewählten 
Vertreter der Bevölkerung erlassen ist. Der Senat 
meint, § 19 Abs. 2 des Saarstatuts, wonach die 
RegKomm. volle Freiheit in  der Verwaltung und 
Ausbeutung der Eisenbahnen, Kanäle und sonstigen 
öffentlichen Betriebe habe (exploiter . . . . • Hs 
Services publics; operate . . . .  the public Services), 
sei m it dieser Entscheidung verletzt. Der Senat 
geht davon aus, daß sich das Ausbeutungsrecht des 
§ 19 Abs. 2 auch auf die öffentlichen Wege beziehe, 
weil das Straßennetz zu den „Services publics , den 
„öffentlichen Betrieben“ gehöre. Das erscheint aber 
unzutreffend. Wenn der § 19 Abs. 2 besondere 
Regierungsbefugnisse der Kommission im Anschluß an 
die allgemeinen des Abs. 1 — der von den Regierungs
befugnissen, die früher dem Deutschen Reich, 1 reußen 
und Bayern zustanden, ausgeht , umschreibt, so 
ist auch für Abs. 2 als Ausgangspunkt das geltende 
Recht maßgebend, d. h. die Bestimmung kann nur 
solche Betriebe meinen, die die früheren Regierungen
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zu verwalten und auszubeuten berufen waren. Dazu 
gehörten im  Saargebiet aber nicht die öffentlichen 
Wege. Staatsstraßen gibt es im Saargebiet nicht. 
Die öffentlichen Wege stehen im Privateigentum oder 
im  Eigentum der Gemeinden. Die Verwaltung dieser 
Wege lag den Eigentümern ob, denen auch die 
Nutzungen zustanden. Zu ihrer Ausbeutung hatten 
die Regierungen des Reiches, Preußens und Bayerns 
kein Recht; als Staatshoheitsbefugnisse hatten sie nur 
die Aufsicht und die Wegepolizei. Wäre die Ansicht 
des Senats richtig, dann dürfte die Kommission alle 
Nutzungen der öffentlichen Wege ohne Entschädigung 
des Eigentümers und ohne entsprechende Lasten der 
Unterhaltung auf sich zu nehmen an sich ziehen: den 
Baumertrag, den Graswuchs, die Mietzinsen von Unter
nehmern, die auf öffentlichen Wegen Anlagen unter
halten u. a. Dann wäre der „Entrechtung“ im  
Saargebiet ein neues Kapitel hinzugefügt. Darum 
können als „öffentliche Betriebe“ i. S. des § 19 Abs. 2 
des Saarstatuts nur solche Betriebe angesprochen 
werden, zu deren Verwaltung und Ausbeutung nach 
der früheren staatlichen Rechtsordnung im  Saar
gebiet die Regierungen des Reiches, Preußens und 
Bayerns berufen waren. Der Senat meint, es sei nicht 
einzusehen, wieso die Landstraßen anders hätten be
handelt werden sollen wie die Eisenbahnen und die 
Wasserstraßen. Das ist aber leicht einzusehen, wenn 
man weiß, daß die Eisenbahnen und der Saarkanal 
Eigentum des Staates waren, dem auch die Nutzungen 
zustanden, während er nicht Eigentümer und darum 
auch nicht Nutznießer der öffentlichen Wege ist. 
Man könnte einwenden, wenn § 19 Abs. 2 nur den 
hier vertretenen Inhalt hätte, dann wäre er über
flüssig gewesen, Aber es ist noch so manches 
überflüssig oder widerspruchsvoll, was die Herren 
Tardieu, Haskins und Morley in  einer Nacht zu
sammengeschrieben haben und was dann als Saar
statut Staatsrecht für das Saargebiet geworden ist.

Der Senat meint weiter, m it der in  den §§ 23, 
26 des Saarstatuts für neue Verordnungen und A b 
gaben vorgesehenen Anhörung der gewählten Ver
treter der Bevölkerung sei die im § 19 Abs. 2 der 
Kommission zugestandene volle Handlungsfreiheit 
unverträglich. Auch das ist unrichtig. Die Saar
gebietsregelung im  Vers.Vertrag ist ein einheitliches 
Gesetzeswerk. Daß die eine Vorschrift den Vorrang 
vor einer anderen haben solle, ist nicht anzunehmen, 
wenn nicht innere Gründe zu solchem Vorrang 
führen. Wenn das Gesetz an einer Stelle dem Be
rechtigten eine Befugnis, „volle Freiheit“ zuspricht, 
und an einer anderen die Ausübung der gleichen 
Befugnis an eine besondere Voraussetzung bindet 
(Anhörung der gewählten Vertreter der Bevölkerung), 
so kann sehr wohl die zweite Bestimmung eine ein
schränkende W irkung „auf die erste ausüben. Und 
das ist in  unserem Fall anzunehmen. Sehen w ir ein
mal ab von den öffentlichen Wegen, und halten w ir 
uns an die Verwaltung und Ausbeutung der Eisen
bahnen. Ist durch die volle Freiheit in  deren Ver
waltung und Ausbeutung die Kommission insoweit 
auch von den bestehenden Gesetzen, die im  § 23 
des Saarstatuts aufrechterhalten sind, freigestellt? 
Zweifellos n icht! Wenn sie zum Zwecke der Ver
waltung und Ausbeutung eine VO. erlassen w ill, die 
den bestehenden Gesetzen widerstreitet, ist sie ver
pflichtet, den Landesrat zu hören gemäß § 23 Abs. 2 
des Saarstatuts, trotz ihrer „vollen Freiheit“ in  der 
Verwaltung und Ausbeutung.

Der Senat glaubt eine Stütze für seine Entsch- 
darin zu finden, daß der FrVertrag der Kommission 
nirgends geringere, in  manchen Punkten erheblich 
weitere Machtbefugnisse eingeräumt habe, als den 
früheren Regierungen zustanden: so das Recht, nach 
bloßer Anhörung des Landesrats Verordnungen 
m it Gesetzescharakter zu erlassen. Diese Einstellung 
des obersten Gerichtshofs im Saargebiet zu der nach 
dem Vers. Vertrag der Kommission eingeräumten Re
gierungsgewalt ist falsch. Das Umgekehrte ist rich tig : 
in  dubio können die Regierungsbefugnisse der Kom 
mission nicht weiter gehen als der Verzicht geht, den 
Deutschland im  A rt. 49 des Vers.Vertr. ausgesprochen 
hat, und nichtweiter als dieBefugnisse der früherenRe- 
gierungen gingen; vielfach sind sie stark beschnitten.

Zuzugeben ist, daß sie in  einigen wenigen Punkten 
erweitert sind. Dazu gehört allerdings auch die 
erweiterte Verordnungsgewalt: daß durch diese das 
wichtigste staatsbürgerliche Recht der Bevölkerung, 
mitbestimmender Faktor bei der Gesetzgebung zu 
sein, stark beschnitten ist, daran ist nicht vorbeizu
kommen. Diese Entrechtung steht im  scharfen 
Gegensatz zu der im  A rt. 46 Vers. Vertrages und 
im Eingang zum Saarstatut versprochenen „Sicher
stellung der Rechte“ der Bevölkerung. Wenn man 
aber aus dem unlösbaren Widerspruch zwischen der 
erweiterten Verordnungsgewalt und der „Sicherstellung 
der Rechte“ der Bevölkerung Schlüsse zieht zugunsten 
ausgedehnter Regierungsbefugnisse im allgemeinen, 
dann erhebt man die Entrechtung zum Grundsatz des 
Saarstatuts: denn m it jeder gegen früher ausgedehnten 
Regierungsbefugnis ist eine Einengung der Rechte 
der Bevölkerung verbunden.

Die Kriminalität im Deutschen Reich 
im Jahre 1924.

V on  D r. P u s c h , Regierungsrat im  Statistischen Reichsamt, 
B erlin .

Die als Band 328 der Statistik des Deutschen 
Reichs erschienene „Krim inalstatistik für das Jahr 
1924“ (bearbeitet im  Reichsjustizministerium und im 
Statistischen Reichsamt)* 1) bringt neben den beiden 
bereits erschienenen Jahrgängen 1921 und 1923 
Unterlagen über die Entwicklung der deutschen 
Krim inalität in  der Nachkriegszeit, denen im  H inb lick 
auf die bevorstehende große Strafrechtsreform, be
sondere Bedeutung beizumessen ist.

Einleitend sei darauf hingewiesen, daß die deutsche 
Kriminalstatistik nur eine Statistik der Abgeurteilten dar
stellt. Auch w ird materiell- wie formalrechtlich nur ein 
Teil der vor deutschen Gerichtsbehörden verhandelten 
Strafsachen erfaßt. Es werden nur die durch rechts
kräftige richterliche Entscheidung (Urte il oder Straf
befehl) erledigten Fälle2) gezählt, u. zw. nur nach 
Personen, nicht nach Handlungen; außer Betracht 
bleiben außerdem die Straffälle, bei denen zwar ein 
Vorverfahren oder eine Voruntersuchung stattgefunden 
hat, das Hauptverfahren aber nicht eröffnet wurde, 
sowie die Fälle, bei denen die Strafe endgültig von 
der Polizeibehörde festgesetzt wurde, und schließlich 
die infolge einer Wiederaufnahme des Verfahrens 
ergangenen Entscheidungen. Ebenso werden n icht

!) V erlag  H obbing, B erlin . 5 RM .
2) E inzelheiten über d ie Gewinnung und Bearbeitung des U r-  

m aterials sowie über d ie E inrich tung  der vo r dem K rieg e  veröffen t
lich ten  Tabellen, die in  den Nachkriegsjahren aus Ersparnisgründen, 
e iner erheblichen Einschränkung unterzogen werden mußten, sind m it 
eingehender Besprechung der Ergebnisse zu le tzt im  Jahrg. 1912,

I Bd. 267 der S ta tis tik  des Deutschen Reichs, erschienen.
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erfaßt die Entsch. wegen Uebertretungen, wegen 
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften über die 
Erhebung öffentlicher Abgaben und Gefälle sowie 
Wegen Verbrechen und Vergehen gegen die zahl
reichen landesrechtlichen Strafvorschriften. Zu be
achten ist ferner, daß vom Jahre 1921 ab die Reichs
kriminalstatistik auch die Aburteilung der Delikte 
von Militärpersonen enthält, überdiebis zumjahre 1919 
einschl. eine besondere Statistik veröffentlicht wurde1).

Und nun zu den statistischen Ergebnissen selbst, 
wobei vergleichsweise auch auf die Vorkriegszeit 
zurückgegriffen werden soll, allerdings nur durch 
Gegenüberstellung auf der Basis der Kriminalitäts- 
Ziffern, da die absoluten Vor- und Nachkriegsergeb
nisse wegen der zwischenzeitlichen Gebietsverände
rungen zum Vergleich nicht geeignet sind. Bei den 
Kriminalitätsziffern für 1913 ist dabei die Zahl der 
verurteilten Personen in  Beziehung gesetzt zur straf
mündigen Z iv ilbevö lkerung (auf 100000 Personen) 
für die Nachkriegsjahre zur gesam ten  s t r a f 
m ü n d ig e n  Bevölkerung, da, wie bereits erwähnt, m it 
der nach dem Kriege erfolgten Aufhebung der M ilitär
gerichtsbarkeit die Militärpersonen bez. der von ihnen 
begangenen Straftaten bei der allg. Kriminalstatistik 
gezählt werden.

Nach den Erhebungen für das Jahr 1924 zeigt 
die Krim inalität erfreulicherweise gegenüber dem 
Jahre 1923, das in  der Nachkriegsentwicklung infolge 
der abnormen wirtschaftlichen Verhältnisse den Gipfel
punkt darstellte, unter den Einwirkungen derWährungs- 
stabilisierung und der allmählichen Rückkehr zu ge
ordneteren Verhältnissen wieder eine erhebliche A b 
senkung. Wegen Verbrechen und Vergehen gegen 
Reichsgesetze einschl. der gegen das MilStrGB be
gangenen strafbaren Handlungen sowie der Zuwider
handlungen gegen die aus Anlaß des Krieges oder 
der Uebergangszeit erlassenen Strafvorschriften wurden 
im Jahre 1924 insgesamt 917 960 Personen (1923: 
1 118 190) angeklagt und hiervon 767 580 (1923: 
954 847) =  83,6% (85,4% ) verurteilt. Das Haupt
gewicht (90% ) entfällt dabei auf die Verfehlungen 
gegen das StrGB. und seine Nebengesetze, die des
halb für die Krim inalität als repräsentativ angesehen 
Werden können.

Wegen Verbrechen und Vergehen gegen Reichs
gesetze (ausschl. der im  MilStrGB. aufgeführten 
' erbrechen und Vergehen und der Zuwiderhandlungen 
gegen die aus Anlaß des Krieges oder der Ueber
gangszeit erlassenen Strafvorschriften) waren i. J. 1924 
v° r  den ordentl. Gerichten insgesamt 827021 Per
sonen (1923: 968883) angeklagt, von denen 696668 
(1923: 823902) rechtskräftig verurteilt wurden.
Gegenüber 1923 bedeuten diese Ergebnisse einen 
Rückgang bei den Angeld, um 141862 oder 14,6%  
uad bei den Verurteilten einen solchen um 127 234 
°her 15,4 % . Die Zahl der Verurteilten hat sich 
von 1923 auf 1924 also relativ etwas stärker ver
mindert als die der Angekl. Der Prozentsatz der 
. erurteilten an der Zahl der Angeld, zeigt m it 84 %  
im Berichtsjahr gegenüber 85 %  (1923) kaum eine 
Veränderung.
i o Freisprechungen erfolgten im  Berichtsjahr bei 
1' >¡342 Angekl. (1923: 133995) oder 14,3 %  sämt- 
mher unter Anklage stehenden Personen, Einstellung 
ües Verfahrens in  12011 Fällen (1923: 10986).
1 E ie Kriminalitätsziffer der Verurteilten ist von 

i- J. 1923 auf 1494 im Berichtsjahr gesunken.
42 t I) Zu letzt ve rö ffen tlich t im  Statist. Jahrb. f. das Deutsche Reich- 
h I . ,  W -' 1921/22. S. 341, „D ie  K rim in a ls ta tis tik  fü r  das deutsche 
" eer und die M arine .“

Immerhin liegt sie damit im Vergleich zu der ent
sprechenden Ziffer des letzten Vorkriegsjahres m it 
1182 noch erheblich hoch.

Von den Verurteilten waren 12767 A u s lä n d e r  
gegenüber 17647 im Vorjahre.

Dem G e sch le ch t nach sind die Verurteilten 
zum größten Teil, nämlich über % , Männer. Es wurden 
1924 insgesamt 582180 (1923: 688959) männliche 
und 114488 (134943) weibliche Personen verurteilt. 
Demnach kommen auf 1000 i. J. 1924 verurteilte 
Frauen 5085 verurteilte Männer, während bei der 
strafmündigen Bevölkerung auf 1000 Frauen nur 
900 Männer entfallen. Die entsprechenden Quotienten 
stellten sich vor dem Kriege auf 1000:5351 (1913) 
bei den Verurteilten bzw. auf 1000:927 bei der 
strafmündigen Zivilbevölkerung.

Ein besonders trübes Kapitel unserer Nachkriegs
krim inalität bilden die J u g e n d lic h e n , deren K rim i
nalität gegenüber der Vorkriegszeit sogar relativ 
stärker zugenommen hat als die der erwachsenen 
Bevölkerung. Während 1913 die Kriminalitätsziffer 
der Jugendlichen 662 betrug, war sie bei der durch 
den Krieg und seine Begleiterscheinungen verur
sachten Jugendverwahrlosung bis 1923 auf 15491) 
gestiegen. Im  Jahre 1924 erfolgte ein erheblicher 
Rückgang, der allerdings in  der Hauptsache als 
Auswirkung des für die künftige Gestaltung der 
Jugendlichenkriminalität bedeutsamen, am 1. Juli 1923 
in  Kraft getretenen Jugendgerichtsgesetzes anzusehen 
ist, durch das u. a. die untere Altersgrenze der 
bedingt Strafmündigen auf das vollendete 14. Lebens
jahr heraufgesetzt worden ist. Die Zahl der im  
Berichtsjahr verurteilten jugendlichen Täter betrug 
43276 oder fast die Hälfte der im Hauptverbrechens
jahr 1923 bestraften Jugendlichen (86040), ihre 
Kriminalitätsziffer stellt sich auf 812, liegt also 
immer noch erheblich über der Vorkriegsziffer.

Bezeichnend für die sozialen Verhältnisse der 
Nachkriegsjahre ist auch die Zahl der V o rb e s tra fte n , 
deren Anteil an den Verurteilten insgesamt vor dem 
Kriege etwa die Hälfte und i. J. 1923 nur etwa ein 
Fünftel ausmachte. Im  gleichen Jahre waren also 
etwa %  al.ler Verurteilten (645457) bisher unbe
scholten, die wahrscheinlich zum großen Teil nur 
unter dem Zwange größter wirtschaftlicher Not m it 
dem StrGB. in  Konflik t geraten sind, während sie 
unter günstigeren Lebensbedingungen vor einer straf
baren Handlung zurückgeschreckt wären. Anderer
seits hat zu der starken Zunahme der Nichtvor
bestraften wohl auch das Gesetz über beschränkte 
Auskunft aus dem Strafregister und die Tilgung von 
Strafvermerken (v. 9. A p ril 1920) beigetragen.
I. J. 1924 hat sich der Prozentsatz der erstmalig 
straffällig gewordenen Personen (524778) wieder auf 
%  vermindert.

Betrachtet man die nach den 4 bekannten 
Hauptgruppen zusammengefaßten Straftaten, so stehen 
i. J. 1924 wie auch in  den Vorjahren und vor dem 
Kriege die V e rm ö g e n s d e lik te  an erster Stelle. 
Der Ante il dieser Gruppe an der Gesamtzahl, der im 
letzten Vorkriegsjahr rund 4 4 %  (248 230 Verurteilte! 
betrug und bis 1923 auf fast %  (593989 =  72,1 % ) 
gestiegen war, stellte sich im Berichtsjahr auf den 
noch immer recht hohen Prozentsatz von rd. 60%  
(420128). Es folgen die Delikte gegen Staat, 
öffentliche Ordnung und Religion m it einem Anteil 
von 22,8%  (158924), die damit gegenüber dem an 
politischen Ereignissen reichen Jahre 1923 (Ruhr-

i)  K rim in a litä tsz iffe r der 14—18jährigen.

3
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einbruch, Hitlerputsch, kommunistischer Aufstand in 
Hamburg usw.) m it nur 13,5 °/0 (111071) eine auf
fällige Steigerung aufweisen. Diese Zunahme erklärt 
sich hauptsächlich daraus, daß ein großer Teil der Täter 
von 1923 erst in  der Statistik von 1924 als abgeurteilt 
erscheint. Eine, wenn auch nur leichte Erhöhung 
zeigt auch die i. J. 1923 zweitstärkste Gruppe der 
Delikte gegen die Person (von rd. 14 °/0 auf 16,5 °/0).

Von den M a s s e n d e lik te n  stellt, wie bisher, 
zahlenmäßig der Diebstahl das Hauptkontingent. Im 
Jahre 1924 wurden wegen Verbrechen und Vergehen 
gegen §§ 242— 244 und 248 a (soweit es sich um 
Diebstahl handelt) insgesamt 224 530 Personen ver
urteilt, d. h. 142 905 =  38,9 %  weniger als i. J. 1923, 
in  dem über 367 435 Angeklagte ( =  44,6 °/0 der 
Gesamtzahl) Strafen verhängt wurden. Diese in  der 
Diebstahlsstatistik beispiellos hohe Zahl läßt erkennen, 
welch riesenhafte wirtschaftliche Not dieses Jahr des 
Höhepunkts der Inflation zur Folge hatte.

A n  zweiter Stelle stehen die i. J. 1923 an dritter 
Stelle rangierenden D e lik te  gegen §§ 185 — 187, 
189 (Beleidigung, üble Nachrede usw.), derentwegen 
46 998 Personen =  6,7 °/0 der Gesamtzahl verurteilt 
wurden gegenüber 53 361 — 6,5 °/0 im  vorauf
gegangenen Jahre. Zu dem Rückgang dieser wie 
auch einiger anderer Privatklagedelikte dürfte z. T. 
das v. 15. Jan. bis 31. März 1924 währende Ruhen 
des Verfahrens in  Privatklagesachen mitbeigetragen 
haben. Es folgt die Hehlerei (§§ 258— 261), die 
1923 gleich nach dem Diebstahl rangierte, m it 43 480 
( =  6,2°/0) verurteilten Tätern gegenüber 66 254 (8°/0) 
im  Vorjahre. Von den weiteren Eigentumsdelikten 
zeigt der Betrug (§§ 263— 265) m it 37 120 ( =  5,3 °/0) 
Bestrafungen gegen 1923 (32 483 =  3,9°/0) eine Zu
nahme um mehr als 4500. Die Zahl der wegen Unter
schlagung (§§ 246 und 248 a — soweit es sich um 
Unterschlagung handelt) Verurteilten hat sich von 
37 211 =  4 ,5%  auf 29 988 — 4,3°/0 im  Berichtsjahr 
verringert. Die Kriminalitätsziffern dieser drei Eigen
tumsvergehen stellten sich auf 93 (1923: 136), 80 
(1923: 67) bzw. 64 (1923: 76) gegenüber 21, 62 
und 64 im letzten Jahre vor dem Kriege. Wegen 
Hausfriedensbruch (§ 123) wurden 8 909 Angeklagte 
(1923: 7930) verurteilt.

Bei den R o h e its d e lik te n  ist nach dem Kriege 
eine auffällige Verminderung eingetreten, was wohl 
u. a. m it der Beengtheit polizeilichen Eingreifens 
und dem durch Mangel und hohe Preise verringerten 
Alkoholkonsum Zusammenhängen dürfte. Es wurden 
wegen leichter Körperverletzung 1924 10 288 (1923: 
11 211 und 1913: 22 324) und wegen gefährlicher 
Körperverletzung 25 189 (1923: 24 971 und 1913: 
90 990) Personen verurteilt. Vor dem Kriege stand 
die gefährliche Körperverletzung an zweiter Stelle, 
i. J. 1924 dagegen an sechster. Die Kriminalitäts- 
ziffem dieser beiden Straftaten zeigten bei ersterer 
eine Senkung von 47 vor dem Kriege auf 22 im 
Berichtsjahr, bei letzterer von 192 auf 54. Wegen 
Sachbeschädigung (§§ 303—305) erfolgten 8 424 Be
strafungen gegen 10 651 i. J. 1923. Die Kriminalitäts
ziffer verminderte sich von 22 (1923) auf 18 (1924), 
während sie 1913 42 betrug.

Eine Zunahme gegenüber 1923 wie auch im Ver
gleich zur Vorkriegszeit zeigt die Zahl der wegen Fäl
schung öffentlicher usw. Urkunden (§§ 267— 273) Ver
urteilten (1924: 10594, 1923: 8669). Ihre Kriminalitäts
ziffer steigerte sich von 17 (1913) auf 18 im  Jahre 1923 
und weiter auf 23 im Berichtsjahr. Eine für die

Nachkriegszeit charakteristische Bewegung zeigen 
die Vergehen betreffs Glücksspiele und Lotterien 
(§§ 284— 286)1). War die Zahl der wegen Beteiligung 
an Glücksspielen Verurteilten bis zum Jahre 1 923 
unter den damaligen Zeitumständen bis auf 26 667 
und ihre Kriminalitätsziffer von 9 vor dem Kriege 
auf 55 im gleichen Jahre gestiegen, so erfolgte m it 
dem Ende der Inflation ein entscheidender Rück
schlag um mehr als 20 000 auf 6466 und eine Senkung 
der Kriminalitätsziffer auf 14, womit sie fast wieder 
das Vorkriegsniveau erreicht hat. Recht hoch ist 
noch immer die Zahl der Bestrafungen wegen Gewalt 
und Drohungen gegen Beamte (§§ 113, 114, 117— 119) 
m it 23 254 (1923: 24 664) Verurteilungen und einer 
Kriminalitätsziffer von 50 (51) gegen 40 vor dem 
Kriege. Ganz bedeutend hat gegenüber 1923 und 
auch speziell im Vergleich zu 1913 die A b tre ib u n g  
zugenommen. Wegen Tötung der Leibesfrucht usw. 
(§§ 218— 220) wurden im Berichtsjahr 5629 Personen 
(1923: 3677) bestraft. Ihre Kriminalitätsziffer m it 
12 hat sich gegenüber 1913 (3) genau vervierfacht.

Ein bedenklich starkes Anschwellen zeigen die 
besonders sch w e re n  D e lik te . So hat sich die 
Zahl der wegen Mord und Totschlag (§§ 211,212— 215) 
Verurteilten — gemessen an 1923 — um fast die Hälfte 
vermehrt (von 419 auf 602). Wegen Mordes allein 
wurden im Jahre 1924 110 Personen m it dem Tode 
bestraft, und diese schon erschreckend hohe Zahl 
stellt dabei nur die gesühnten Morde dar. Bei Raub 
und räuberischen Erpressungen ist die Zahl der Be
straften von 999 auf 1155 gestiegen. Erheblich um
fangreicher als 1923 sind auch die Bestrafungen 
wegen Unzucht und Notzucht (§§ 174, 176— 178), 
deren Zahl sich auf 4838 (1923: 3439) stellte.

Wegen Verbrechen und Vergehen gegen das 
M ilS trG B . waren nach der Reichskriminalstatistik 
1924 2155 Personen (1923: 2843) angeklagt, von 
denen 1905 (1923: 2487) verurteilt wurden. Von 
den einzelnen zahlenmäßig besonders hervortretenden 
militärischen Delikten sind zu nennen: Fahnenflucht, 
Verleitung und Begünstigung zur Fahnenflucht (§§ 69 
bis 78 MilStrGB.) m it 338 Bestrafungen (1923: 481), 
Ungehorsam, Widersetzung oder tätlicher Angriff usw. 
gegen Vorgesetzte (§§ 92—97) m it 331 (1923: 4081 
und militärischer Diebstahl oder Unterschlagung (§ 138) 
m it 695 (1923: 973).

M it der Besserung der wirtschaftlichen Verhält
nisse hat sich auch die Zahl der Verstöße gegen die 
aus Anlaß des Krieges oder der Uebergangszeit er
lassenen S tra fv o rs c h r if te n ,  von denen bereits 
zahlreiche im  Laufe der letzten Jahre aufgehoben 
sind, erheblich vermindert. Insgesamt haben gegen 
diese Kategorie i. J. 1924 69 007 Personen ver
stoßen oder fast 500/ o weniger als im  Jahre 1923 
(128 458). Von den einzelnen Verstößen sei erwähnt 
der unzulässige Handel m it einem Rückgang der 
Verurteilten von 24646 i. J. 1923 auf 15407. Wegen 
Nichtanbringung eines Preisschildes oder Preisver
zeichnisses erfolgten 12 662 gegen 12 011 (1923) 
Bestrafungen. Vorsätzlicher Preiswucher zeigte eine 
Verringerung von 19 139 auf 9759, unbefugte Aus
fuhr und Einfuhr von Waren eine solche von 37 757 
auf 6014 bzw. von 6280 auf 2473 Verurteilte.

Ueber den Umfang der im  Berichtsjahr wegen 
Verbrechen und Vergehen gegen Reichsgesetze2) aus-
’  l )  Einschl. des § 6 N r. 1 u. 2 des Gesetzes betr. die W etten 
bei ö ffen tlich  veranstalteten Pferderennen.

2) E inschl. der Verbrechen nnd Vergehen gegen das M ilS trG B . 
sowie der Zuw iderhandlungen gegen die aus Anlaß des K rieges oder 
der Uebergangszeit erlassenen Strafvorschriften.
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gesprochenen Strafen ist kurz folgendes zu berichten: 
T o d e s s tra fe  wurde in  112 Fällen ausgesprochen 
gegen 77 im  Vorjahr. Die Zahl der m it Z u ch th a u s  
bestraften Täter hat sich von 10193 auf 9725 ver
mindert (davon m it lebenslänglichem Zuchthaus 24, 
1923 14), gemessen an der Gesamtzahl der Ver
urteilten ist sie jedoch, wenn auch nur gering, von 
1,07% auf 1,27% (1924) gestiegen. M it G e fä n g n is  
wurden 274146 (1923: 304562) bestraft. Hierbei 
entfällt, wie bisher, der verhältnismäßig größte Teil 
auf Gefängnisstrafen von weniger als 3 Monaten 
(148718, 1923: 161863). Die Zahl der G e ld s tra fe n , 
die i. J. 1923 unter dem Einfluß des Geldstrafen
gesetzes auf 627773 gestiegen war, verminderte 
sich 1924 auf 476491. Eine erhebliche Steigerung 
zeigt die Zahl der zu F e s tu n g s h a ft Verurteilten 
von 51 auf 398. Militärischer Arrest wurde gegen 
1029 Personen (1923: 1382) ausgesprochen. An 
Nebenstrafen wurde erkannt u. a. in  11681 Fällen 
(1923: 12360) auf Verlust der bürgerlichen Ehren
rechte, in  1306 Fällen (1923: 1421) auf Zulässigkeit 
von Polizeiaufsicht.

Juristische Rundschau.
In  Genf hatten sich die führenden Mächte des 

Wirtschaftslebens der Kulturstaaten eingefunden. Man 
erwartete viel von der W e l tw i r ts c h a f ts k o n fe re n z .  
Eine große Enttäuschung w ird nicht ausbleiben. 
Es muß zweifellos hochinteressant gewesen sein, 
die Reden der Vertreter der verschiedenen Nationen 
zu hören. Die verschiedensten Stimmen kamen zu 
Wort. Es scheint, daß der Hauptnachdruck, von den 
Russen abgesehen, auf dem Gedanken des freien 
Verkehrs lag. Der Kampf gegen die Zollschranken 
Wurde m it Energie geführt. Der amerikanische Ver
treter sprach sich sehr eingehend über die amerika
nischen Truste und ihre Vorteile und Nachteile aus. 
Auch hier könnte die Gesetzgebung Europas vielerlei 
lernen. Nun w ill die Wirtschaftskonferenz prak- 
bsche Arbeit leisten. Sie te ilt sich in  Ausschüsse 
nnd Unterausschüsse. Die Sachverständigen der ein
zelnen Länder arbeiten hier mit. Neue werden hin
zugeholt. Eine Reihe von Problemen steht zur 
Erörterung. Warenaustausch gegen Menschenaustausch 
soll erleichtert werden. Und doch w ill jeder Staat, 
Jedes Land, jedes Reich seine Selbständigkeit wahren. 
Em Interessen kreuzen sich. Schon bei der Frage 
uer internationalen Regelung der Auswanderung zeigte 
sich dies. Die Vereinigten Staaten sind ablehnend, 
fjolen braucht dringend für den Ueberschuß seiner 
Bevölkerung ein Land, das ihn aufnimmt. Man darf 
rucht von vornherein diesen Bestrebungen skeptisch 
gegenüberstehen. Die Weltwirtschaftskonferenz ist 
kein Weltwirtschaftsparlament, nicht einmal ein Welt- 
wnischaftsrat. Und doch zeigen sich hier ganz ähn- 

che Vorgänge, wie sie in  Deutschland beim Reichs- 
wirtschaftsrat beobachtet werden. Die Möglichkeit, 

m Durchführung seiner Gedanken zu erzwingen, 
%  er nicht. Durch die Macht seiner Gründe 

mm durch die Klärung in  der Aussprache w irk t er 
°ch mehr auf die wirtschaftliche Gesetzgebung, 

ms man von Anfang an erwartete. Auch die in 
en ersten Anfängen stehende Weltwirtschafts- 
onferenz kann sich zu einem eigenen Organ ge- 

s alten. Sie b irgt eine Fülle von Entwicklungs- 
Möglichkeiten in  sich.

Die Industriekommission der weltwirtschaftlichen 
onferenz in  Genf beschäftigt sich eingehend m it

den in t e r n a t io n a le n  K a r te l le n .  Es soll dort 
eine eingehende Denkschrift hierüber ausgearbeitet 
werden. Zu irgendwelchen greifbaren Ergebnissen 
w ird man heute damit noch nicht kommen können. 
Man sieht aber, daß zur Gesundung Europas die Be
seitigung der trennenden Mauern auf verschiedenen 
Wegen erstrebt wird. Dabei w ird das Kartell nur 
eine von den verschiedenen Rechtsformen sein, in  
welchen sich die Verbindung von Handel und Industrie 
über die Reichsgrenzen hinaus durchsetzt. Auch in 
den einzelnen Ländern sind die Kartelle ja nicht die 
einzige Form des Zusammenschlusses. Sie taugen 
nur für ganz bestimmte Arten desselben. Sie um
schließen eine größere Anzahl von gleichgearteten 
Unternehmungen zur Abwehr einer wirtschaftlich 
schädigenden Konkurrenz. Je geringer die Zahl der 
sich einander nähernden Werke ist, desto inniger 
w ird ihre Verbindung. Auch im  internationalen 
Wirtschaftsleben wirdmanzu Interessengemeinschaften 
kommen. Auch hier ist eine ganze Stufenleiter von 
dem schlichten Zusammenlegen des Gewinnes bis 
zur Betriebsgemeinschaft möglich. Auch die Holding
gesellschaften werden sich über eine Mehrheit von 
Staaten ausbreiten können. Die wirtschaftliche Ent
wicklung w ird sich hier ihren Weg selbst bahnen. 
Für die einzelnen Länder ergibt sich dadurch wieder 
die neue Aufgabe der Ueberwachung. Sie ist bei 
weitem schwieriger, als auch die an sich nicht leichte 
der Kontrolle im  eigenen Staate. Der Zusammen
schluß der wirtschaftlichen Körperschaften w ird dann 
auch die Staaten zusammenführen. Das w ird lang
sam Schritt für Schritt gehen. Wenn wieder Kon
flikte drohen, so w ird sich zeigen, ob die wirtschaft
liche Verflechtung stark genug ist, den zerstörenden 
Einfluß der Kriege zu hindern.

Im p re u ß is c h e n  L a n d ta g  wurde in  den 
Maitagen der J u s t iz e ta t  beraten. Man kann beim 
besten W illen nicht sagen, daß erheblich Neues hierbei 
zutage kam. Selbstverständlich wurde wieder die 
„Vertrauenskrise der Justiz“ behandelt. Der neue 
Justizminister sprach auch hier wohlwollend und 
beruhigend. Man kam dabei doch immer wieder 
nur auf die alten, der Vergangenheit längst angehören
den Vorfälle zurück. Besser wäre es, man ließe nun
mehr die Gerichte und Richter zur Ruhe kommen. 
Dann kam die Rede auch wieder auf die Altersgrenze 
der Richter. Der Wunsch, sie zu erhöhen, wurde 
laut. Der Vertreter des Justizministeriums glaubte, 
nicht darauf eingehen zu können. Drei Jahre weiter 
im  Dienste der älteren Richter bedeute für eine große 
Anzahl von Assessoren eine erhebliche Verschiebung 
der Anstellung. Damit allein kann man aber die Bei
behaltung des 65. Lebensjahres als Altersgrenze nicht 
rechtfertigen. Maßgebend muß doch das Interesse der 
Rechtspflege sein. Es ist sicherlich bedauerlich, wenn 
junge Männer jahrelang nach dem Staatsexamen auf 
Anstellung warten müssen. A lle in  das darf nicht 
dazu führen, erprobte Richter vorzeitig aus dem Amte 
zu entfernen. Der Zustrom zum juristischen Studium 
ist nicht zu hemmen. Daß man deshalb die Richter 
in  den Jahren, in  denen sie gerade in diesem Amte 
ihr Bestes leisten können, entfernen muß, läßt sich 
daraus aber nicht ableiten. Man stelle Richter und 
Rechtsanwälte gegenüber. Die letzteren arbeiten bis 
in  das 70. Lebensjahr, auch weiter hinaus. Man 
schätzt bei ihnen die Altersreife und die ausgeglichene 
Ruhe. Das gleiche g ilt in  erhöhtem Maße vom Richter. 
Könnte man hier die Meinung derer einholen, die 
praktische Erfahrungen m it jungen und alten Richtern

3*
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gemacht haben, man würde erstaunt sein, wie diese 
Aeußerungen ausfallen.

Der preuß. Justizminister hat in  einem Erlaß v. 
7. A p ril 1927 über d ie  F o rm e n  im  D ie n s tv e r k e h r  
beherzigenswerte Warnungen und Mahnungen an die 
untergebenen Dienststellen erlassen. Eigene Wahr
nehmungen durch Beamte des Justizministeriums 
haben die Berechtigung von Klagen des Publikums 
ergeben. Der persönliche Dienstverkehr in  den Büros 
und in  den Auskunftstellen der Justizbehörden spielte 
sich nicht immer in  den Formen ab, die den Recht
suchenden gegenüber am Platze seien. Der Justiz
minister weist nachdrücklich auf die Notwendigkeit 
hin, „im  Dienstverkehr jede Schroffheit zu vermeiden 
und durch entgegenkommendes, freundliches Be
nehmen dem Publikum die Abwicklung seiner Ge
schäfte zu erleichtern“ . Dadurch soll die Scheu der 
Bevölkerung vor dem Verkehr m it den Behörden, 
die zu einem wesentlichen Teil in  der A r t der Be
handlung wurzelt, überwunden werden. Die Höflich
keit w ird im schriftlichen wie im mündlichen Verkehr 
verlangt. Es ist wohl nicht das erste Mal, daß von 
hoher Warte und Stelle herab diese Lehren verkündet 
werden. Es w ird wohl auch nicht das letzte Mal 
sein. Man kann nicht m it einem Schlage den seit 
Jahrhunderten den Behörden eigenartigen Ton ver
ändern. Dazu genügt nicht ein Zwang von oben. 
Die Androhung von Disziplinarmaßnahmen mag viel
leicht im  einen oder andern Falle einschüchternd 
wirken. Beseitigt w ird der auch vom Minister an
erkannte Mißstand nur durch eine veränderte E in
stellung der Beamten. Sie dürfen sich dem Publikum 
gegenüber nicht als die Vollstrecker eines Hoheits
rechtes des Staates gegenüber den Untertanen fühlen. 
Sie müssen von Anbeginn an dazu erzogen werden, 
daß sie der Rechtsuchenden wegen da sind. Sie müssen 
lernen, daß diese nicht immer fähig sind, ihre eigenen 
Angelegenheiten klar zu übersehen. Sie müssen m it 
ihnen viel Geduld haben. Auch das läßt sich nicht 
kommandieren, sondern nur durch Beispiel und V or
bild erreichen. Dabei weiß jeder, der das Publikum in 
den Gerichtsgebäuden beobachtet hat, daß, je höher 
der Beamte steht, desto freundlicher und entgegen
kommender sein Verhalten ist. Er hält es nicht für 
nötig, seine Würde durch schroffes Auftreten zu 
wahren. Je weiter man auf der Leiter heruntersteigt, 
desto stärker w ird die Versuchung, der Bevölkerung 
die Macht des Staates auch in  seinem kleinsten A n 
gestellten vor Augen zu führen. S c h e f fe l  erzählt 
in  seinen Briefen aus Säckingen, daß der in  das 
Amtszimmer eintretende Bauersmann zuerst den 
Herrn Amtsdiener m it Namen begrüßte und dann 
erst die übrigen Anwesenden m it einem gemein
samen Gruß bedachte. Man kann daraus auch heute 
noch lernen.

Im  bayerischen Landtag gab die Beratung des 
Justizetats Gelegenheit zu einer Aussprache über den 
U e b e rg a n g  der R e c h ts p f le g e  au f das R e ich . 
Der Justizminister sprach sich dagegen aus. Er 
warnte davor, gerade jetzt diese Frage aufzuwerfen. 
Das deutsche Vo lk bedürfe der inneren Konsolidierung. 
Man müsse es erst zur Ruhe kommen lassen. Die 
Erfahrungen auf dem Gebiete der Finanz Verwaltung 
sprächen nicht für weitere Zentralisationen. Es fehle 
endlich auch an einem stichhaltigen Grunde für die 
Verreichlichung der Justiz. Die Mehrzahl der Redner 
sprach sich im gleichen Sinne aus. Daß damit die 
nun einmal ins Vo lk geworfene Frage erledigt ist,

w ird man nicht annehmen dürfen. Es ist selbst
verständlich, daß sich die Regierungen der Länder 
gegen die Ueberlassung eines Hoheitsrechtes an das 
Reich wehren. Sie empfinden das als eine Minderung 
ihrer Existenzberechtigung. Auf der anderen Seite wird 
auch nicht das Streben nach der Stärkung der Zentral
gewalt entscheidend sein. Rein politische Momente 
dürfen bei einer für das ganze sittliche und wirtschaft
liche Leben des Volkes im  höchsten Grade bedeut
samen Neuordnung nicht das entscheidende Wort 
sprechen. Das kann nur aus dem Gedeihen der 
Rechtspflege gefunden werden. Es scheint, als ob 
trotz aller Bedenken und allem Festhalten am Her
gebrachten das Bedürfnis nach einer einheitlichen Ver
waltung des Rechts immer stärker wird. Das läßt 
sich nur allmählich an Einzelheiten erkennen. Es 
treten aber immer mehr und mehr symptomatische 
Züge hervor. Die Durchdringung des Richter
standes des einen Landes m it Angehörigen anderer 
w ird im  Interesse der Ausgleichung gefordert. Da
m it ist freilich nicht gesagt, daß der Schwabe oder 
Bayer sich in Ostpreußen oder der Friese sich in  
Hessen als Amtsrichter wohlfühlen wird. Es ist nur 
die Möglichkeit der gegenseitigen Ergänzung ins 
Auge gefaßt. Schließlich w ird auch hier die finanzielle 
Frage bedeutsam. Die Richter verlangen eine ihrem 
hohen Berufe angemessene Besoldung. Sie müssen 
den Sorgen des Lebens enthoben sein. Das w ird 
nur das Reich gewähren können.

Dem preußischen Landtag liegt der Entwurf 
eines Gesetzes vor, das das Gesetz v. 23. März 1926 
zur Aenderung des A u s fü h ru n g s g e s e tz e s  zum 
G e r ic h ts v e r fa s s u n g s g e s e tz e  bis 1. Okt. 1928 
verlängert. Damit bleibt die Möglichkeit gewahrt, 
neben den Gerichtsassessoren und Referendaren auch 
andere Personen, die die Befähigung zum Richteramt 
erworben haben, m it der zeitweiligen Wahrnehmung 
richterlicher Geschäfte zu beauftragen. Die Zahlen, 
welche die Begründung des Entwurfes bringt, sind 
nicht ohne Interesse. Im  März 1927 betrug die Zahl 
dieser außerordentlichen H ilfsrichter noch 158. Man 
hat sie auf 150 herabgemindert. Doch war dies nur 
möglich durch eine Urlaubssperre für die ohne Be
züge aus dem Justizdienst beurlaubten Gerichts
assessoren. Zugleich stieg auch die Verwendung von 
Referendaren. Beides zeigt einen für die Rechtspflege 
nicht wünschenswerten Zustand. Solange die starke 
Belastung der Gerichte dauert, solange insbes. die A u f
wertungsarbeit nicht vollständig geleistet ist, w ird 
man es lieber sehen, daß in  den Ruhestand versetzte 
Richter wieder zu richterlichen Funktionen heran
gezogen werden, als daß in  der Vorbereitung befind
liche junge Kräfte Hilfsrichterstellen erhalten. N icht 
ohne eine gewisse Genugtuung w ird mancher m it 
65 Jahren abgebaute Richter die ihm liebgewordene 
Tätigkeit wieder aufgenommen haben. Rechtsuchen
den ist er sicher willkommener als ein noch so sehr 
begabter und m it Wissenschaft ausgerüsteter junger 
Referendar und vielleicht auch als mancher Gerichts- 
assessor, auch wenn dieser die Staatsprüfung gut 
bestanden hat. Bei jeder Gelegenheit werden w ir 
auf das Unsachliche der Altersgrenze beim Richter 
hingewiesen. Ueberall erkennt man, welchen Schatz 
von Erfahrungen und Ausgeglichenheit man geopfert 
hat. Es ist daher verzeihlich, daß auch hier wieder 
auf die seltsamen Ergebnisse der Zwangspensionierung 
hingewiesen wird.

Am 25-/26. A p ril versammelten sich die M it
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glieder der V e re in ig u n g  v e r fa s s u n g s tre u e r  
H o c h s c h u l le h re r  in  Weimar. K a h l  begrüßte die 
Erschienenen. Seine Rede gab das Programm. Das 
Ziel der Vereinigung ist die Erhaltung der nationalen 
geistigen Einheit der Universitäten in  den Kämpfen 
der Gegenwart. Das sei nur möglich, wenn man 
über alles Parteimäßige hinaus die Mitarbeit am 
Wiederaufbau Deutschlands in  der gegebenen Staats
form, sie mag dem einzelnen lieb oder leid sein, als 
Vaterländische Notwendigkeit erkennt. Das führe 
nicht zu einem Bunde republikanischer Professoren, 
der sich gegen Andersdenkende richte. Die Ver
einigung sei vom W illen der Verständigung getragen. 
Kahl gab zu, daß die Weimarer Verfassung, an der 
er als Mitglied der Nationalversammlung selbst m it
gearbeitet hatte, Mängel und Unvollkommenheiten 
zeige. Das ergäbe sich daraus, daß jetzt wieder die 
Entscheidung, ob Unitarismus, ob Föderalismus 
herrsche, an die Türe klopfe. Aufgabe der akade
mischen Lehrer sei, bewußt ihrer Führerpflicht, unter 
den Studierenden das Bewußtsein der Gebundenheit 
aJt den Staat, an die Autorität und an die Toieranz als 
sittliche Kräfte zu wecken. Auf der gleichen Höhe 
bewegten sich die Vorträge der Referenten und die 
Hiskussion. Wenn weit über 100 deutsche Professoren 
dieses Beispiel geben, so darf man hoffen, daß es 
nicht ohne Erfolg bleiben wird. Sie haben eine 
doppelt schwere Aufgabe. Sie müssen ihre abseits 
stehenden Kollegen zu sich heranziehen. Sie müssen 
unter ihren Hörern den Geist, der aus der Rede 
Kahls spricht, weitergeben. Jeder Lehrer, ob er an 
der Volksschule arbeitet oder an der Universität Vor
träge hält, w irk t nicht nur durch den Lehrstoff und 
das Wissen, das er übermittelt. Weit mächtiger 
Prägt sich die Person des Lehrers den jungen Ge
mütern ein. Wo sie lieben, folgen sie gern. So nur 
können sie davor behütet werden, die Erhaltung des 
Kisses, der heute das geistige Deutschland durch
zieht, für geboten zu erachten. Sie müssen lernen, 
daß jede Verachtung der Gegenwart, jedes Zurück- 
Weisen einer positiven Mitarbeit, eine Sünde gegen 
die Heimat ist. Deutschland hat eine in  Not und 
fod  geborene Verfassung. Sie müssen sie nicht nur 
dulden, sondern auch achten. Aus zwei Momenten 
können sie diese Notwendigkeit lernen. Aus der 
Kede Poincares, der behauptet, daß auf den Universi
täten imperialistische Lehren verbreitet werden. Aber 
uueh aus dem Verhalten zahlreicher ehemaliger 
deutscher Bundesfürsten. Sie haben sich nicht nur 
räit der Verfassung von Weimar abgefunden. Sie 
achten sie auch und leben unter ihr. Soll die aka
demische Jugend monarchischer sein als die Monarchen ?

Der zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilte
if.andenführer M ax EIölz läßt die Welt immer noch 
mcht zur Ruhe kommen. Angeblich soll sich der 
Wirklich Schuldige dem Gerichte gestellt haben. 
Jtaran mag sich eine Wiederaufnahme des Verfahrens 
knüpfen Das sollte man ruhig abwarten. Es liegt 
kein Grund vor, eine Unruhe in  die Bevölkerung 

.einzutragen. Es ist nicht unmöglich, daß das Urteil 
nicht aufrechterhalten werden kann. Es ist aber 
auch ebenso möglich, daß die erneute Untersuchung 
- U r t e i l  bestätigen wird. Gefährlich ist nur, um 

räs Haupt eines Räuberhauptmanns einen rom antischen 
chimmer zu weben. Das zeitunglesende Publikum 

' ergißt zu leicht die entsetzlichen Taten in  der 
entsetzlichen Zeit, in  der die Hölzsche Bande gehaust 

at- Gewiß soll auch ihr und ihrem Führer ihr

Recht werden. Aber auch nur ih r Recht. Hierzu 
sind die Gerichte berufen. Wenn ein Dichter wie 
T hom as  M ann  sich für Hölz einsetzt, wenn er 
nicht nur den Aufruf für dessen Befreiung m it
unterzeichnete, sondern auch in  einem für die Presse 
bestimmten Gespräche sich unmittelbar vor den Ver
brecher stellt und der bürgerlichen Justiz vorwirft, 
„daß sie einen Menschen widerrechtlich im Zucht
haus verkommen lasse“ , so mag dies gerade bei 
einem Dichter begreiflich und verzeihlich sein. Er 
unterliegt am ersten der Gefahr, den Verbrecher nur 
m it den Augen der Phantasie zu sehen. Er entkleidet 
ihn der rauhen W irklichkeit. Es bleibt bei ihm ein 
Mensch, den die Gesellschaft ausgestoßen und der 
ih r dafür den Krieg erklärte. Es liegt kein Grund 
vor, einen der größten D ichter der Gegenwart des
halb anzugreifen. Man kann m it verstehendem 
Lächeln darüber hinweggehen. Nur darf sich der 
Dichter Thomas Mann nicht darüber beklagen, wenn 
von den Juristen seine Angriffe gegen Gericht und 
Rechtspflege nur als das genommen werden, was sie 
sind: die Ausflüsse seines Dichtergeistes.

Rechtsanwalt Dr. H a c h e n b u rg ,  Mannheim.

V e r m i s c h t e s .
Aus dem preußischen Landtag. D ie  Beratung des 

J u s t iz h a u s h a lts  gab zum ersten M al dem neuen M in is ter 
D r. S c h m id t  Gelegenheit, seine V erw altung im  Landtag 
zu vertreten. N a c h w o rte n  des Dankes und der Anerken
nung fü r seinen Am tsvorgänger D r. am  Z e h n h o f f ,  der als 
erster parlamentarischer Justizm inister sich im  höchsten 
Maße um die Justiz und um den preuß. Staat verd ient 
gemacht habe, behandelte der neue M in is ter eingehend 
die sogenannte „V ertrauenskrise“ in  der Justiz. E r trat 
den Ausführungen des Reichsjustizm inisters D r. H e r g t  
im  Reichstag bei und bekämpfte die Auffassung mehrerer 
Parteien des Reichstags, so des Zentrums, der Deutschen 
und Bayerischen Volkspartei, daß diese Vertrauenskrise eine 
endgültig  erledigte Angelegenheit sei, als n ich t zutreffend. 
A ber er gab auch durch das starke L ob , das er w o h l
verdientermaßen der P flich ttreue der Beamtenschaft widmete, 
zu erkennen, daß er die Ursachen der Vertrauenskrise 
weniger in  bedauerlichen Entgleisungen E inzelner sah, als 
in  unseren Zeitverhältnissen und in  der parteipolitischen 
E inste llung  der Parteien und der Presse zur Justiz. D ie  
Mahnung, n ich t m ehr über das P rob lem  zu reden —  auch 
Geh. Rat P ro f. D r. K a h l  hat im  Reichstag das ewige 
Reden über die Vertrauensskrise als allm ählich langw eilig  
werdend bezeichnet — , sondern zu handeln und an der 
Beseitigung erkannter M ängel zu arbeiten, w ar ebenso be
rechtig t, w ie die Mahnung an die Tagespresse, sich in  den 
D ienst dieser Aufgabe zu stellen und n ich t g e g e n , sondern 
f ü r  die Justiz zu w irken , eine A uffo rderung, die m it der 
M itte ilung  über die E in rich tung  der ersten Pressestelle 
in  dem Strafgerichtsgebäude in  M oabit verbunden war.

W enn allerdings der M in is te r m einte, dieser A rbe it 
könne es gelingen, der dem ganzen Volksleben höchst ab
träglichen Erscheinung endgültig  ein Ende zu bereiten, so 
w ird  dies, so sehr ih m  ein E rfo lg  zu wünschen ist, daran 
scheitern, daß es im m er K re ise geben w ird , die an der Rechts
pflege ungerechte und unsachliche K r it ik  üben werden m it dem 
Zweck, das Vertrauen in  die Rechtspflege absichtlich zu er
schüttern und eine Vertrauenskrise hervorzurufen. Diese K r it ik  
is t auch an der heutigen Vertrauenskrise schuld. M it  Recht 
wurde in  der Aussprache auf den A rtik e l des M in D ir. D r. 
Falck hingewiesen, in  dem er den Anstoß zu der jetzt 
eingerichteten Pressestelle gab und darauf hinwdes, daß die 
Vertrauenskrise n ich t so sehr ih ren  U rsprung  in  tatsächlichen 
Vorkom m nissen, als in  falschen, ungenauen und irre führenden 
Pressenachrichten habe. B lätter a lle r Parte irich tungen 
machen sich in  der Beziehung schuldig. Ganz falsch is t 
es aber, wenn der Redner der SPD., Abg. H eilm ann,
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meinte, die Vertrauenskrise beruhe darauf, daß die R ichter 
zu 99 %  aus den besitzenden Klassen stammten und den 
Gedankengängen der A rbe ite r frem d gegenüberständen. 
Abgesehen davon, daß der M in is te r diese Statistik als 
„tatsächlich durchaus un rich tig “ m it Recht zurückwies, 
erscheint sie auch aus anderen Gründen feh l am Platze zu 
sein: einmal entscheiden in  den Sachen, die hauptsächlich 
die K r it ik  herausfordern und als Belege fü r  eine Vertrauens
krise dienen, den Strafsachen, die R ich te r m it Schöffen 
oder Geschworenen, unter denen sich nach amtlicher 
S tatistik heute etwa 25 °/0 A rbe ite r be finden; sodann lieg t 
in  der Behauptung eine w illk ü r lic h  zurechtgemachte U n te r
schätzung der sachlichen A rb e it des deutschen R ichters, 
die ih n  befähigt, auch schw ieriger Sachen, die seiner 
Anschauungsweise n ich t geläufig sind, H e rr zu werden. 
Diese K r it ik  müßte letzten Endes dazu führen, n u r Standes
gerichte einzuführen, denn sie bezeichnet ebensogut auch 
den A rb e ite r als unfähig, sich in  die Gedankengänge 
anderer Gesellschaftsklassen h ineinzufinden und über sie 
zu G ericht zu sitzen. R ich tig  is t allein, daß die Vertrauens
krise, unterstützt durch Vorkomm nisse, die niemand ent
schuldigen w ird , die aber unzulässigerweise verallgem einert 
sind, zu 99 %  künstlich gemacht ist. Bekäm pft werden 
kann sie durch einmütiges Zusammenstehen der gerecht 
Denkenden a ller Parteien und ih re r Presse und durch aus
giebige Zurückweisung a lle r ungerechten A ngriffe . F ür 
diese A rb e it is t die neu eingerichtete Pressestelle gedacht, 
und man kann ih r, wenn man es gut m eint m it der Justiz, 
nu r vo llen  E rfo lg  wünschen. H elfen w ird  nach Ansicht 
des M in isters auch die von ihm  angekündigte N ove lle  zum 
R ichterdisziplinargesetz, in  der die O effentlichke it fü r  die 
Verhandlungen v o r den D isz ip linargerichten im  Regelfälle 
vorgeschrieben werden soll.

D e r M in is ter behandelte w e ite r eine große Zahl er
led ig te r oder in  Aussicht genommener A rbe iten  auf dem 
Gebiete der Justizverwaltung und der Rechtspflege. So 
stellte er fest, daß das M in is terium  maßgeblich m itge
arbeitet habe am Entw . zum neuen StrGB. E r te ilte m it, 
daß am 20. A p r il von  insgesamt 2 800 000 AufwSachen 
2 504 000 oder 89 ,43%  erled ig t seien, eine Feststellung, 
die einem Redner Anlaß gab, diese außerordentliche Le is tung  
der Aufw S tellen besonders hervorzuheben. D ie  schwierige 
Aufgabe der E in rich tung  der Arbeitsgerichte w ird  zu dem 
vom  Gesetz vorgesehenen Zeitpunkt (1. J u li)  vo llendet 
sein,auch eine außerordentliche Le istung der Justizverwaltung. 
D ie  Justizverwaltungsreform  (Verbesserung, V e rb illig u n g  und 
Beschleunigung) wurde durch einen besonderen A ntrag 
der Parteien bes. dem F inanzm inister dringend ans Herz 
gelegt. D er M in is te r kündigte einen E n tw u rf über B ü ro 
refo rm , einen solchen zur Abänderung des preuß. G KG. 
(m it dem Grundgedanken einer Herabsetzung der Gebühren) 
an und versprach, w e ite r im  Sinne seines Am tsvorgängers 
die Gnadenpraxis zu handhaben, sowie im  S trafvo llzug der 
baulichen Verbesserung der Anstalten, der Ausb ildung  des 
Personals und der Förderung der Fürsorge fü r  die ent
lassenen Gefangenen seine besondere Aufm erksam keit zu 
schenken.

In  der Aussprache wurden lebhaft neben technischen 
Verbesserungen, w ie sie bereits in  m usterhafter W eise 
z. B. beim  A G . B e rlin -M itte  eingeführt sind, bauliche V e r
besserungen und Neubauten gefordert.

Aus der Abstim m ung is t hervorzuheben: ein A n trag  
der D V P ., die A ltersgrenze fü r R ichter w ieder auf 68 Jahre 
heraufzusetzen, w urde gegen die Rechte und T e ile  des 
Zentrums abgelehnt, ebenso ein A ntrag der SPD., die 
Auswahl der Vorsitzenden der Schöffengerichte und Straf
kammern durch das M in is terium  bestätigen zu lassen, gegen 
die L inke . D er Gedanke, die Justizverwaltungen der Länder 
auf das Reich zu übernehmen, wurde vom  M in is ter, vom  
Zentrum  und den Rechtsparteien bekäm pft; besondere 
Ersparnisse -würde die Uebemahme nicht b ringen ; solange 
sie nu r als ein Anfang der Zerschlagung Preußens w irken  
kann, ohne die E inhe it zu fördern, w ird  sie auf eine M ehr
he it be i der heutigen Zusammensetzung des Landtags n icht 
rechnen können.
Landgerichtspräsident E ic h h o f f ,  M . d. L ., N eu -R up p in .

Länderbesprechung Uber Fragen der Justiz
verw altung. Ende A p r il d. J. brachte die große Tages
presse eine Notiz fo lgenden Inha lts : D ie  preußische Justiz
verw altung habe V ertre te r a ller deutschen Länder und aus 
Oesterreich, Danzig und dem Saargebiet zu einerBesprechung 
des m ittle ren  Justizdienstes eingeladen; der preuß. Justiz
m in ister D r. S c h m id t  habe bei der E rö ffnung  die E r
schienenen persönlich begrüßt, auf den W e rt e iner persön
lichen Fühlungnahme und Aussprache gerade auch über 
Fragen der Justizverwaltung hingewiesen und betont, daß 
dabei die berechtigte E igenart und Sondereinrichtungen 
der einzelnen Länder durchaus gewahrt b le iben könnten. 
D er Konferenz kom m t eine n ich t zu unterschätzende Be
deutung zu, und ich  begrüße es, daß der Herausgeber der 
D JZ., der, w ie bekannt, fü r Fragen der Justizverwaltung 
besonders interessiert ist, m ir  Gelegenheit g ib t, über Be
deutung und V erlau f der Tagung einiges zu sagen.

Neben der Rechtspflege spie lt das Gebiet der Justiz
verw altung n u r eine nachgeordnete R o lle ; denn die Justiz
verw altung is t n ich t ih re r selbst w ille n  vorhanden; sie 
dient nu r der Rechtspflege, erm öglicht ih re  Inganghaltung 
und hat sich deren Bedürfnissen und Erfordernissen anzu
passen. U n rich tig  wäre es aber, w o llte  man die R olle  
der Justizverwaltung darum auch als „u n w ich tig “ bezeichnen. 
Das Gegenteil is t der Fa ll, und das preuß. Justizm inisterium  
hat soeben erst durch Abhaltung der m it großem B e ifa ll 
aufgenommenen Vortragsre ihe über Fragen der Justiz
ve rw altungsre fo rm 1) h in läng lich  betont, welche Bedeutung 
es diesem bisher vie lfach vernachlässigten, unerforschten 
und kaum erörterten Gebiete beim ißt. Bei der V orbere itung  
jener Vortragsre ihe, aber auch schon vorher be i In a n g r iff
nahme zahlreicher E inzelfragen der Justizverwaltungsreform , 
hatte es sich m iß lich  bemerkbar gemacht, daß über die 
Verhältnisse in  den andern deutschen Ländern w enig 
Authentisches bekannt war. F ü r einzelne Zweige der Justiz
verw altung is t zwar durch Reichsrecht eine einheitliche 
Grundlage geschaffen, z. B. in  §§ 1 ff. G VG . fü r  das 
R ichteram t und durch die RechtsanwaltsO. v . 1. Ju li 1878 
fü r die Rechtsanwälte. F ü r die meisten Gebiete der Justiz
verw altung feh lt es aber an einer solchen einheitlichen 
Grundlage. So kom m t es, daß die einzelnen Länder ohne 
Füh lung  m iteinander ih re  Justizverwaltungseinrichtungen 
im  Laufe der Ze it so aufgebaut haben, w ie es den je 
w e iligen  Bedürfnissen und der besonderen A rtu n g  des 
Landes entsprach. A n  systematischen Darstellungen der 
Justizverwaltung fe h lt es w ie  in  Preußen so auch in  den 
übrigen Ländern, und tatsächlich is t der Zustand heute der, 
daß kein Land genauer weiß, w ie die Justizverwaltung 
schon im  benachbarten Lande im  einzelnen ausgestaltet 
ist. Das mag in  ruh igen Zeitläufen v ie lle ich t hingehen, 
paßt aber n ich t m ehr in  Zeiten, in  denen —  um n u r zwei 
Punkte herauszugreifen —  die großen Beamtenverbände 
ihre  M itg liede r im  ganzen Reichsgebiet werben und die 
Besoldungsordnungen der Länder sich nach dem V o rb ilde  
des Reichs aufbauen. Jedenfalls empfand die preuß. Justiz
verw altung  es seit langem als einen em pfindlichen Mangel, 
daß sie sich be i der D urchführung  ih re r Reform en die 
Erfahrungen, die andere Länder m it ih ren  anders gearteten 
Ins titu tionen  gemacht haben, n ich t zunutze machen ko nn te ; 
sie suchte nach M itte ln  zu einer A bh ilfe . Daß eine 
m ündliche Aussprache dem schwerfä lligen Apparat der 
schriftlichen vorzuziehen ist, bedarf kaum der Begründung. 
So entschloß sich die preuß. Justizverwaltung dazu, die 
Justizverwaltungen zu einer ersten Aussprache über Fragen 
der Justizverwaltung einzuladen. A ls  Gegenstand der ersten 
Tagung wurden, entsprechend einem preuß. Vorschläge, 
die Verhältnisse im  m ittle ren  Justizdienst gewählt. Gerade 
auf dem gen. Gebiete, dessen Reform  in  Preußen besonders 
d ring lich  ist, liegen die Verhältnisse in  den einzelnen 
Ländern  ungemein verschieden. Unsere Prozeßgesetze 
sprechen vom  Gerichtsschreiber, und im  § 154 G VG . ist 
vorgesehen, daß be i jedem  Gericht eine Gerichtsschreiberei 
e ingerich te t w ird , deren Geschäftseinrichtung bei den Landes
gerichten die Landesjustizverwaltung bestimmt. Man sollte

1) J u s t iz v e r w a l t u n g s r e f o r m .  Vortragsre ihe über Fragen 
der Justizverwaltungsreform , veranstaltet von der Preuß. Ju 
w altung v. 24 .-26 . M ärz 1927 im  Kam m ergericht zu B erlin . Herausgeg. 
v. Preuß. Justizm inisterium . B erlin , O tto Liebmann. Jvar .
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nun meinen, daß he i der G le ichförm igke it des Gerichts
betriehes der Aufbau und die Geschäftseinrichtungen der 
Gerichtsschreibereien, die Bestimmungen über die als 
Gerichtsschreiber tätigen Beamten sich in  den Ländern 
einigermaßen gleichen w ü rde n ; tatsächlich is t dies aber 
n ich t der Fa ll, v ie lm ehr weichen die Regelungen grund
sätzlich und im  einzelnen außerordentlich voneinander ab. 
D er P lan der preuß. Justizverwaltung wurde allgemein 
günstig aufgenommen, und aus den Antw ortschre iben der 
Länder ergab sich, daß allerwärts lebhaftes Bedürfn is nach 
näherer Fühlungnahme über Fragen der Justizverwaltung 
bestand.

D ie  Tagung fand Ende A p r il im  preuß. Justizm inisterium  
unter Bete iligung  der sämtlichen deutschen Länder, außerdem 
Oesterreichs, Danzigs und des Saargebiets statt und hatte 
vo llen  E rfo lg . A u f E inzelheiten der sehr angeregt und 
interessant verlaufenen zweitägigen Verhandlung einzugehen, 
muß ich  m ir  versagen. D er ganze K om plex der m it dem 
m ittleren Justizdienst zusammenhängenden Fragen —  V o r-, 
Aus- und W e ite rb ildung  der im  B üro - und Kanzleidienst 
beschäftigten K räfte, V e rte ilung  der Geschäfte unter die 
einzelnen Beamtengruppen —  wurde an Hand der Schilderung 
der einzelnen Ländervertre ter eingehend erörtert. So war 
es den Teilnehm ern m öglich, sich ein B ild  von dem gegen
wärtigen Zustand in  den übrigen Ländern zu machen, 
E inb lick  zu gewinnen in  b isher n ich t bekannte Zusammen
hänge undKenntn is  zu erhalten von  Erfahrungen, Neuerungen, 
Plänen usw. F ü r die preuß. Justizverwaltung w ar es be
sonders interessant, zu hören, daß große Teile  der von ih r  
geplanten Reform en bereits in  anderen Ländern, wenn auch 
m it gewissen Abänderungen, durchgeführt sind. D am it b in  
ich schon be i der Frage, welches Ergebnis die Tagung 
gehabt hat. V o rw eg  sei bem erkt, daß Beschlüsse und 
Entschließungen n ich t gefaßt, R ich tlin ien  n ich t aufgestellt 
und ke inerle i B indungen eingegangen s ind ; dies war auch 
n icht beabsichtigt. W ie  der preuß. Justizm inister schon in  
seiner Begrüßungsansprache betont hatte, kam es nach 
M einung der preuß. Justizverwaltung w eniger darauf an, 
zu gemeinsamen und übereinstimmenden Ergebnissen zu 
gelangen, als darauf, durch A nknüpfung persönlicher Be
ziehungen, gegenseitige Fühlungnahme und Aussprache die 
Grundlage fü r ein weiteres Zusammengehen zu finden. D ie 
preuß. Justizverwaltung hat aber gerade aus der Schilderung 
der ganz abweichenden Regelung in  einigen, besonders 
süddeutschen, Ländern die w ertvo llsten Anregungen ge
wonnen, und sicherlich is t es V ertre te rn  anderer Länder 
ebenso gegangen. U eber die Zweckmäßigkeit, ja  Notw endig
keit solcher Aussprachen bestand bei allen Teilnehm ern 
E inhe lligke it, und es kann w oh l damit gerechnet werden, 
daß die Besprechungen der Länder über Fragen der Justiz
verw altung fortgesetzt werden. V ie lle ich t entw ickeln sie 
sich im  Laufe der Z e it zu einer ständigen E inrich tung.

M in is teria lra t D r. W e b e r ,  B erlin .

Brief aus England. Das Jahr 1926 war fü r England 
vom  gesetzgeberischen Standpunkt e in sehr bedeutsames. 
A m  1. Jan. wurden die neuen Gesetze über G r u n d b e s i tz  
Erlassen, die an Um fang nichts, sonst aber außerordentlich 
v ie l zu wünschen ü b rig  lassen. Diese Gesetze sind be
sonders w ich tig  deshalb, w e il sie den A nw a lt zwingen, 
das Grundrecht neu zu lernen. A b e r sie bedeuten eigent
lich  kaum eine epochemachende Leistung.

Bedeutsamer sind zwei andere Gesetze, die eine A bkehr 
von m itte la lte rlichen Dunkelkam m erprinzip ien darstellen: 
Das K in d e r a n n a h m e g e s e tz  (A dop tion  o f C hildren 
Act 1926). Es g ib t kein U rrech t, dem die Annahme an 
Kindes Statt unbekannt ist. Im  englischen Recht w ar fü r 
sie bis 1. Jan. 1927 kein Raum ; heute is t es m öglich, 
K inder anzunehmen. D ie  Annahme muß durch Gerichts
beschluß erfolgen, und dieser darf erst erlassen werden, 
nachdem sich das G ericht davon überzeugt hat, daß die 
Annahme im  Interesse des Kindes lieg t, alle in  Betracht 
kommenden Personen (V a te r oder M utte r oder V orm und) 
mre Zustim m ung e rte ilt haben und der Antragste lle r keine 
Vergütung fü r  die Annahme erhalten hat oder soll. W e r 
mcht 25 Jahre alt und wenigstens 21 Jahre älter als das 
anzunehmende K in d  ist, kann den A ntrag  n ich t stellen.

Ehegatten müssen ih n  gemeinsam stellen. Falls der A n trag
steller m ännlich, das K in d  w eib lich  ist, so ll dem A ntrag 
nu r stattgegeben werden, wenn besondere Gründe h ie rfü r 
vorliegen. Endlich muß der Antragste ller in  England w ohn
haft u n d  dort ansässig, das K in d  wohnhaft und zugleich 
britischer Staatsangehöriger sein. D er Beschluß hat zur 
Folge, daß das angenommene K in d  einem ehelichen gleich
steht, ohne den Namen des Adoptierenden anzunehmen. 
Das Gericht kann dem Annehmenden noch nach freiem  
Ermessen Verpflich tungen auferlegen. E igenartig  w irken 
die Bestimmungen: das Gericht kann vo r Erlaß des Be
schlusses anordnen, daß der Annehmende das K in d  zunächst 
bis zu 2 Jahren probeweise haben soll und alle Ange
nommenen in  ein besonderes Register eingetragen werden 
müssen! T ro tz einzelner Mängel bedeutet das Gesetz einen 
großen Fortschritt.

F ür den, der den konservativen Geist des englischen 
Juristenstandes kennt, w ird  das zweite Gesetz Beweis dafür 
sein, w ie der K rie g  zur In ternationalis ie rung des englischen 
Rechts beigetragen hat. D ie  Leg itim acy A c t 1926 füh rt 
die L e g i t im a t io n  u n e h e l ic h e r  K in d e r  durch nach
folgende Ehe ein, und zwar m it rückw irkender K ra f t ; n ich t 
nu r t r i t t  Leg itim a tion  ein, wenn die E lte rn  vo r dem 1. Jan. 
1927 geheiratet haben, sondern auch dann, wenn entfernte 
V orfahren m it der W irku n g  einer Leg itim ation  heirateten. 
Voraussetzung ist, daß der Vater zur Z e it der Eheschließung 
in  England oder W ales dom iz ilie rt war, es sei denn, daß 
er in  einem frem den Staat dom izilierte , der eine leg itim atio  
per subsequens m atrim onium  kennt. D ie  Leg itim a tion  be
w irk t G leichstellung m it ehelichen K indern , jedoch tr it t  
keine E rbfo lge in  T ite l und Ehrenämter ein. E igenartig 
is t die Bestimmung, wonach zwischen einem unehelichen 
K inde  und seiner M utter wechselseitig ein gesetzliches 
E rbrecht geschaffen w ird . Das Gesetz genügt allen A n 
sprüchen, die in  solchen Fällen gestellt zu werden pflegen. 
A ber es weist einen großen Schönheitsfehler auf, der auf 
Betreiben k irch liche r Kreise zurückzuführen ist. W enn ein 
E lte rn te il oder auch beide zur Ze it der Geburt des Kindes 
verheiratet waren, kann eine nachträgliche Leg itim ation  
n ich t stattfinden! M. a. W .: es w ird  eine verkappte Ehe
scheidungsstrafe eingeführt, die das Haupt gänzlich U n 
schuldiger, ja Unwissender t r i f f t !

W e r englische Tageszeitungen liest, w ird  bemerkt 
haben, m it welcher w ollüstigen Freude diese Einzelheiten 
in tim ste r A r t  aus Prozessen, v o r allem aus solchen, die 
die Scheidung oder N ich tigke it der Ehe betrafen, b re it
zutreten pflegen. Den ernsthaften Zeitungen sagte diese 
sensationslüsterne Berichterstattung w enig  zu; sie waren 
aber gezwungen, m it dem Strom  zu schwimmen. Das neue 
Gesetz betr. die B e r ic h t e r s t a t t u n g  v o n  P ro z e s s e n  
(Jud ic ia l Proceedings Regulation o f Reports A c t) fegt den 
Augiasstall re in . In  Zukunft is t es strafbar, aus irgend
einem Verfahren indezente Tatsachen allgem einer oder 
medizinischer, ch irurg ischer (die zerstückelte Frauenleiche!) 
oder physiologischer A r t  zu veröffentlichen, wenn die V e r
ö ffentlichung solcher Tatsachen die allgemeine M oral 
schädigen könnte. In  Ehesachen dürfen nu r verö ffentlich t 
w erden: Namen, Stand und Adressen der Parteien und 
Zeugen, eine kurze Angabe der Parteibehauptungen, aber 
nu r soweit über diese Beweis erhoben ist, und Rechtsfragen 
nebst der Gerichtsentscheidung darüber, sowie überhaupt 
das U rte il. Selbst diese Tatsachen dürfen n ich t verö ffent
lich t werden, wenn sie geeignet sind, die allgemeine M oral 
zu schädigen. S trafbar sind der Eigentümer, Redakteur, 
D rucker oder Herausgeber der Zeitung. W enn das Gericht 
die V erö ffen tlichung anordnet oder diese fü r  eine juristische 
oder medizinische Z e itschrift bestimmt ist, entfä llt die 
Strafbarkeit.

M it diesen 3 Gesetzen is t die gesetzgeberische Aus
beute des Jahres 1926 noch n ich t erschöpft. In  den letzten 
10 Tagen der vorigen Parlamentssession wurde eine 
große Anzahl von  Gesetzen durchgepeitscht: an einem Tage 
z. B. in  3 Stunden zwölf, an einem andern in  4 Stunden 
sieben. Man frag t sich, welchen Zweck noch eine zweite 
Kam m er hat? Das Haus der Lo rds is t theoretisch eine 
Revisionsinstanz fü r das Unterhaus. In  W ah rhe it is t es 
nu r ein Handlanger der konservativen Regierungsmehrheit.
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Eine weitere Folge dieser Eilzugsgeschw indigkeit im  Gesetze
machen is t die große M angelhaftigkeit des Gesetzestextes, 
den o ft niemand zu verstehen vermag. W ie  kürzlich ein 
R ich te r von einigen Mietgesetzen sagte: „es wäre besser, 
sie wären nie geboren !“

D r. ju r. E. C. W e iß ,  London.

D er Vorstand der internationalen Akademie für 
vergleichende Rechtswissenschaft h ie lt seine Oster
sitzung am 14. und 19. A p r il in  P a r is  ab. D er Vorstand 
befaßte sich m it der Festsetzung des Programms der nächsten 
Jahresversammlung (Haag 30. Ju li 1927). D o rt so ll auch 
der 1. Band der Akadem ieschriften zur V e rte ilung  kommen.

Es wurden Beschlüsse gefaßt über Sammlung von  
Urteilssprüchen, die von  den höchsten Gerichtshöfen über 
gesetzliche K o n flik te  gefällt sind, die Herausgabe vergleichen
der Gesetzbücher, die Herste llung einer L is te  der w ichtigsten 
juristischen, in  jedem Land gebräuchlichen Abkürzungen, 
eine Sammlung allgemeiner Darstellungen, die die H aupt
prinzip ien des Z iv il-  und Handelsrechts in  den einzelnen 
Ländern zusammenfassen, eine fü r  jedes Land auf dem 
gleichen Plan aufgebaute U ebersicht seiner positiven Rechts
quellen und die A n tw orten  auf Fragen, die das in tem at. 
In s titu t fü r  geistige Zusammenarbeit betreffs der Statuten 
der internationalen Vere in igungen gestellt hat. W e ite r 
wurden behandelt: der Vorschlag von P ro f. L a m b e r t ,  eine 
internationale Rechtsfakultät zu gründen, die internationale 
Organisierung der juristischen Quellensammlung, die N o t
w endigkeit, einen in ternationalen Kongreß fü r vergleichendes 
Recht einzuberufen, über die G ründung einer in tem at. Z e it
schrift fü r  vergleichendes und internationales P rivatrecht 
und ob eine internationale Vere in igung der Rechtsfakultäten 
zu gründen sei.

Sachverständigennachweise. O ft werden Prozesse 
dadurch verzögert, daß geeignete Sachverständige aus dem 
weitverzweigten Gebiete der neuzeitlichen Technik n ich t 
rechtzeitig  ausfindig gemacht werden können. D ie  lis ten
mäßigen Nachweise der Gerichte und Handelskammern 
reichen n ich t aus, um jedem N ichttechniker in  der m annig
fachen Verzweigung der technischen Sondergebiete den 
rich tigen W eg  zu weisen. So sucht man nach einer 
Organisation, in  der sich ein U eberb lick über technische 
Arbeitsgebiete m it E in füh lung  in  technische und w irtschaft
liche Verhältnisse und reicher Personenkenntnis vereinigen. 
D e r V ere in  deutscher Ingenieure, B e rlin  N W  7, hat in  
seiner Geschäftsstelle eine solche Organisation geschaffen, 
auf die hingewiesen sei. Sie w ird  längst von  vielen 
Behörden in  Anspruch genommen, um A uskunft und Rat zu 
erhalten. D ie  Geschäftsstelle kann unter ih ren  30 000 V e r
einsm itg liedern jederzeit geeignete Sachverständige aus
fin d ig  machen. Unkosten erwachsen fü r diese V e rm ittlung  
weder der anfragenden noch der nachgewiesenen Stelle.

D er 6. staats- und rechtswissenschaftliche F o rt
bildungskursus das Ins titu ts  fü r W irtschafts rech t 
an der U n iversität Jena finde t daselbst v. 7.— 11. Juni 
1927 statt. U n te r der unerm üdlichen L e itu ng  von Prof. 
D r. H e d e m a n n  w ird  eine große Reihe interessanter V o r 
träge und Besichtigungen abgehalten, bestim m t fü r R ichter, 
Anwälte, jüngere und ältere Juristen, Staats- und Gemeinde
beamte w ie  M änner der W irtschaft und Technik. D e r 
B e itrag  fü r alle V orträge  und Besichtigungen beträgt nu r 
15 M . Aus der großen Zahl der V orträge  seien hervor
gehoben: P ro f. D r . H u  e c k : G rundbegriffe des A rbe its 
rechts; M in is te ria lra t D r. F la t o w :  Arbe itsgerich tsbarke it 
und ordentl. G erich tsbarkeit; P ro f. D r. N ip p e r d e y :  G rund
züge des ko llek tiven  A rbe itsrechts; P ro f. D r. H e in r ic h  
L e h m a n n :  G rund lin ien  des neuen deutschen Industrie rechts; 
P ro f. D r. H e d e m a n n :  Staat und W irtscha ft; P ro f. D r. 
P a p e : W irtschafts ra tiona lis ie rung ; P ro f. D r. R ö p k e :  D ie  
amerikanische Z iv ilis a tio n ; Reichskanzler a. D . D r. L u t h e r :  
W echse lw irkung von  P o lit ik  und W irtscha ft; P ro f. D r. 
K o e l l r e u t t e r :  D e r deutsche Staat als Bundesstaat und 
als Parteienstaat; O VG R . D r. K n a u th :  U eber Verw altungs
organisation; R A . D r. Z in n :  Das ö ffentl. Recht in  der

Praxis des R ichters und A nw a lts ; R A. D r. H a g e n b e rg :  
A nw a lt und A u fw ertung ; P ro f. D r. G e r l  a n d : Fragen der 
S trafrechtsreform ; Prof. D r. G r ü n h u t :  Neuzeitliche Form en 
des Strafvo llzuges; M edizinalrat P ro f. D r. G ie s e : D ie  neue 
Methode der B lutgruppenbestim m ung; B r e i t e r :  Betriebs
w irtschaft in  Justizbehörden. Außerdem werden Vorträge 
gehalten von Staatsminister D r. L e u th e u ß e r  über Goethe 
als Staatsmann undB eam ter; P ro f. D r. J e ru s a le m :  G rund
probleme der Soziologie.

Neue W e rke  aus dem Verlage unserer DJZ. (O tto  Liebmann,
B e r lin ):
C o n r a d ,  Reichsgerichtsrat a. D ., T a s c h e n k o m m e n ta r  d e s  G e 

s e tz e s  z u r  B e w a h r u n g  d e r  J u g e n d  v o r  S c h u n d -  u n d  
S c h m u t z s c h r i f t e n  v. lö l Dez. 1926nebst der AusführungsVO. v. 
23. Dez. 1926 und ergänzenden Vorschriften. 76 Seiten, 1,30 M .

H e r r f a h r d t ,  D r., Privatdozent, LG R ., D ie  K a b in e t t s b i ld u n g  
nach der W eim arer Verf. unter dem E in fluß  der politischen Praxis 
(Oeffentl.-rechtl. Abhandl., herausg. von den P ro ff. T riepel, 
Kaufmann, Smend, H e ft 9). 61 Seiten 2,20 M .

J u s t i z v e r w a l t u n g s r e f o r m .  Vortragsreihe über Fragen der Justiz
verwaltungsreform , veranstaltet von der Preußischen Justiz
verwaltung v. 24.—26. M ärz 1927 im  Kam m ergericht zu B erlin . 
Herausg. vom P r e u ß is c h e n  J u s t i z m in is t e r iu m .  314 Seiten, 
kart. 4 M .

K i p p ,  D r., Geh. Justizrat, Prof., K o m m e n t a r  z u m  E r b s c h a f t 
s te u e r g e s e tz  v. 10. Aug. 1925 nebst den Durchführungs- und 
Ausführungsbestimmungen (D ie Deutschen Finanz- und Steuer
gesetze in  Einzelkommentaren, herausg. von Schiffer, Band 10). 
736 Seiten, 29 M ., in  Halbfranz geb. 33 M ., Vorzugspreis für 
Abonnenten der Deutschen Juristen-Zeitung 26 M ., geb. 30 M .

P in n e r ,  Justizrat, und A p t ,  D r. Prof., Z u r  A u s le g u n g  v o n  A n 
le ih e - S c h u ld v e r s c h r e ib u n g e n ,  ausgestellt in  Deutscher und 
Schweizer W ährung. Rechtsgutachten. 86 Seiten, 2,50 M .

S te n g le in s  Kom m entar zu den strafrechtlichen Nebengesetzen des 
Deutschen Reiches, 5. A u fl., v ö ll ig  neu bearbeitet von Oberreichs
anwalt a. D ., P rof. D r. E b e r m a y e r ,  Reichsgerichtsrat a. D . 
C o n r a d ,  Reichsanwalt D r. F e is e n b e r g e r  und Oberstaatsanwalt 
D r. S c h n e id e w in .  3. L ie ferung, 208 Seiten, Preis dieser L ie ferung 
8,80 M . Vorzugspreis für Abonnenten der Deutschen Juristen- 
Zeitung 7,90 M . Einzelne Lie ferungen werden n ich t abgegeben.

Personalien. Geh. JR., P ro f. D .D r . K a h l ,  B erlin , is t zum 
Ehrenpräsidenten auf der W eim arer Tagung der Hochschul
lehre r gewählt worden. —  Geh. J R .D r.-In g .h . c . M a x im i l ia n  
K e m p n e r ,  B erlin , is t p lö tz lich  verstorben. In  ihm  is t 
einer der bekanntesten P raktiker Deutschlands heimgegangen, 
dessen Ansehen auch im  Auslande in  Ehren stand. A ls  
A nw a lt und N otar gehörte Kem pner zu den ersten Beratern. 
Seine tiefen und reichen Kenntnisse des Bank-, Börsen- 
und W irtschaftswesens waren Anlaß, daß er in  den Reichs
w irtschaftsrat delegiert wurde. H ie r  und in  seinen zahl
reichen anderen Aem tern hat er sich als der kenntnisreiche 
Beherrscher auf w eiten Gebieten des W irtschaftsrechts 
erwiesen. A ls  Vorsitzender des Reichskalirates führte  er 
die internationalen Verhandlungen fü r die K a liindustrie  in  
der ihm  eigenen seltenen Sachkunde. Auch als P o litike r 
is t Kem pner vielfach hervorgetreten, und im  juristischen 
Schrifttum  hat er sich bis zum Jahre 1899 als Herausgeber 
der Juristischen W ochenschrift sehr verd ient gemacht. Das 
Andenken an diesen ausgezeichneten Mann w ird  im  W ir t 
schafts- w ie  im  Rechtsleben Deutschlands fortleben.

S p r e e h s a a l .
Vorbereitung des Hochverrats durch Verbreitung  

von Schriften. „L iterarischer H ochverrat“ ? D urch 
§ 86 StrGB. is t auch je d e  a n d e re ,  n ich t schon durch 
§§ 83— 85 getroffene, ein hochverräterisches Unternehmen 
vorbereitende Handlung unter eine besondere Strafdrohung 
gestellt. Is t bei dieser Fassung des Gesetzes die Aus
legung gerechtfertigt, daß die V erb re itung  geeigneter 
Schriften n ich t als eine unter § 86 fallende H andlung an
gesehen werden könne? Das RG. hat be i der V e r
handlung einer erstinstanzlichen Sache kein Bedenken 
getragen, den § 86 auf solcher Grundlage gegen die da
m aligen Angeklagten anzuwenden. Gegen das in  Betracht 
kommende U rte il (14a  J. 99/25 v . 5. Febr. 1927) hat sich
in  derO effen tlichke it beträchtliches Aufsehen geltend gemacht 
und —  nach Zeitungsnachrichten —  hat sich sogar der Schutz
verband Deutscher Schriftste lle r zu einer Verw ahrung gegen 
den Versuch veranlaßt gesehen, „das bisher unbekannte 
D e lik t von literarischem  H och- und Landesverrat“ zu „ko n 
struieren“ . Es erscheint deshalb n ich t unangebracht, das
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m der A usfertigung m ehr als 150 Seiten in  Maschinen
schrift umfassende U rte il in  m öglichster Kürze h ie r w ieder
zugeben, namentlich auch im  H in b lic k  auf die S te llung
nahme des RG. zu schriftstellerischen und künstlerischen 
Erzeugnissen aus dem Gesichtspunkte des § 86.

Es handelte sich um die V erbre itung  kommunistischer 
Schriften durch den P rokuris ten des Verlags „Junge Garde“ 
in  B erlin , R., und den Geschäftsführer der Buchhandlung 
der „V iv a “ (V e r. Internationale Verlagsanstalten) in  B erlin , 
EE Das RG. g ing davon aus, daß die V erb re itung  der in  
Erage kommenden 28 verschiedenen D ruckschriften n ich t 
der V e rm ittlu n g  proletarischer K u ltu r  oder sozial-ethischer 
Gedanken, sondern deshalb erfo lgte, „w e il sie als geeignet 
^gesehen  wurden und auch geeignet sind, der V o r 
bereitung des Hochverrats durch gewaltsame Aenderung 
der bestehenden R V erf. i.  S. der Lehre Len in s : „O hne 
revolutionäre Theorie  keine revolutionäre P rax is“ zu 
dienen“ . U n te r der A nerkennungx), daß Buchhändler —  und 
noch w eniger deren Angestellte ■—  unter gewöhnlichen 
Umständen n ich t ve rp flich te t sind, die ihnen zum Verkauf 
zngehenden, n ich t beschlagnahmten Bücher auf ih ren 
etwaigen strafbaren In h a lt zu prüfen, hat das RG. bei der 
gegebenen Sachlage als erwiesen angesehen, daß die beiden 
Angeklagten „m indestens m it dem bedingten Vorsatze, 
durch die V erb re itung  der Bücher den H ochverra t vorzu
bereiten“ , gehandelt haben und demgemäß gegen sie als 
Täter (n ich t G ehilfen) u. a. aus § 86 StrGB. in  Verb, m it 
§ 20 PreßGes. auf Strafe erkannt.

In  rechtlicher Beziehung füh rt das RG. dazu u. a. aus: 
»Seitens der V e rt. is t geltend gemacht worden, daß eine V o r 
bereitung des Hochverrats i.  S. des § 86 StrGB. durch V e r
breitung vo n  Schriften n ich t strafbar sei. D ie  geistige E in 
w irkung  auf andere könne n ich t als V orbe re itung  eines hoch- 
v erräterischen Unternehmens angesehen werden. Auch sei 
der V e rtrieb  von  Schriften nu r in  den im  StrGB. besonders 
bezeichnetenFällen (§§85,110,126,130,131 StrGB., §7 Z iff. 3 
ÄepSchutzGes., § 10 Abs. 2 SprengstoffGes.) strafbar. Diese 
Ansicht is t ir r ig . W enn in  den erwähnten Gesetzesstellen 
die V erb re itung  durch Schriften besonders erwähnt oder 
durch das Tatbestandsmerkmal der „O effen tlichke it“  auf 
S1e hingewiesen ist, so schließt das keineswegs aus, daß 
durch die V e rb re itung  von  Schriften auch der Tatbestand 
anderer strafbarer Handlungen sich erfü llen  kann. Dies 
geht insbes. aus dem V erhä ltn is  des § 85 StrGB. zum 
S 86 StrGB. hervor. D e r § 85 StrGB. ste llt die A u f
forderung zur A usführung des Hochverrats durch V e r
breitung von  Schriften unter Strafe, wenn sich die A u f
forderung auf die unm itte lbare Ausführung  der T a t richtet. 
Uer § 86 ste llt dann aber „ je d e  a n d e re ,  ein hoch
verräterisches Unternehm en vorbereitende H and lung“ unter 
Strafe. Es is t schlechterdings n ich t einzusehen, weshalb, 
"e n n  „ je d e  a n d e re ,  ein hochverräterisches Unternehmen 
Vorbereitende H and lung“ unter Strafe gestellt ist, die 
Handlung n ich t auch durch eine geistige E inw irkung  auf 
andere und insbes. durch V e rtre ibung  von  Schriften be
gangen werden könnte, durch die . . . der Menschenkreis, 
an den die S chrift sich wendet, inne rlich  fü r  die V o r
nahme solcher Handlungen vorbere ite t, zu ih r  geneigt 
gemacht, das natürliche W iderstreben der einzelnen gegen 
Gewalttätigkeiten, B ürge rkrieg  und dergl. überwunden 
Werden soll.

Es is t fe rner von  der V e rt. auf die A rt. 118 und 142 
RVerf. verw iesen und ausgeführt w orden, daß durch die 
H '  erf. die fre ie Meinungsäußerung durch W o rt, Schrift, 

ruck und B ild  geschützt und die F re ih e it der K unst ge
währleistet sei. D ie  F re ihe it der Meinungsäußerung finde t 
.ledoch, w ie  im  A rt. 118 ausdrücklich hervorgehoben ist, 

e Schranken in  den allgemeinen Gesetzen und, wenn 
ies auch im  A rt. 142 n ich t ausdrücklich gesagt ist, so 
esteht doch in  der L ite ra tu r (Kom m ent, von  A n s c h ü tz ,

t:- Q )) L e n  gleichen — rech tlich  e inwandfreien — Standpunkt hat 
e in»e^ er un'f D rucke r das R G . in  dem U rt. 14a J. 103/26 v. 18. Febr. 1927 
T durch das u. a. Inhaber und A ngeste llte  der Firm a

ürteb t ” (Lino-Type-Setzmaschinen-Betrieb) aus §§ 86, 47 StrGB. ver- 
die A F ° I den sin<i, unter ihnen der Radfahrer der F irm a O., der u. a.

utgabe hatte, d ie fe rtigen H efte  einer D rucksch rift m it dem ihm  
aus d*11 hochverräterischen Zwecken dienenden, Inha lte  als „K u r ie r “ 
s t e l lD r u c k e r e i  abzuholen und zu den verschiedenen Verbreitungs- 
»teuen zu befördern. D e r Einsender.

G ie s e )  E inverständnis darüber, daß dies auch fü r die K unst 
g ilt. D e r A rt. 142x)  w i l l  led ig lich  die F re ihe it der K unst und 
W issenschaft von  der Zensur und von  E ing riffen  der V e r
waltungsbehörden ohne gesetzliche Grundlage betonen und 
die Erzeugung und V ertre ibung  von  Kunstwerken der 
eigenen V eran tw ortlichke it des Künstlers und Verbre iters 
überlassen; diese V eran tw ortlichke it t r i f f t  ihn  aber auch in  
strafrechtlicher Beziehung, fa lls  seine Tätigke it das Straf
gesetz verletzt. D ie  V ert. hat sich w eiter zum Beweise 
dafür, daß die Erzählungssammlung . . . künstlerisch w ert
v o ll sei, sich durch Sachlichkeit, Treue und Natumähe, 
sowie durch eine ruh ige, k ra ftvo lle  Sprache auszeichne, 
auf das Gutachten namhafter Schriftste ller, w ie . . . be
rufen. Auch die Verfasserin  von . . . habe, w ie die Vert. 
ausführt, m it ih rem  dramatischen Gemälde künstlerische 
Zwecke ve rfo lg t, es sei ein Gelegenheitswerk zur Feier 
der . . . W iederkehr des Todestages von  . . ., aufgebaut 
auf h istorischen Forschungen. D ie  V orbe re itung  des H och
verrats habe der Verfasserin ferngelegen. N u r um die ve r
gangenen Begebenheiten und Persönlichkeiten dem P ro le 
taria t der Gegenwart näherzubringen, seien die Zurufe und 
Zwischenspiele von  Zuschauern eingefügt. D e r Roman . . . 
sei eine künstlerische D arste llung der W irk lic h k e it und der 
gesellschaftlichen Zustände. D e r D ich te r habe led ig lich  
den Zweck ve rfo lg t, die Greuel der Verwendung g iftig e r 
Gase im  K riege  anschaulich zu schildern und gegen die 
Entstehung neuer im peria listischer K riege, in  denen die 
Verwendung g iftig e r Gase notw endig  eine große R olle  
spielen werde, dichterisch zu w irken. Es seien auch in  
den anderen beanstandeten W erken  Gedichte und Aufsätze 
von  künstlerischem W erte  enthalten. (2 Verfasser) haben, 
als Zeugen vernommen, diese Behauptungen bez. ih re r 
Schriften bestätigt. Das Gericht hat fe rner als w ahr unter
ste llt, daß der V e rf. der (Erzählungssammlung) led ig lich  
künstlerische Zwecke m it seinen Schilderungen ve rfo lg t 
hat und daß seine A rb e it lite rarisch w e rtvo ll ist. Auch 
das dramatische Gedicht . . . und der Roman . . . mögen 
künstlerischen W e rt besitzen und die V e rf. mögen von 
dichterischen und künstlerischen M otiven geleitet gewesen sein. 
Das schließt aber n ich t aus, daß die W erke zur V orbere itung  
des Hochverrats geeignet sind und dazu verbre ite t wurden. 
Letzteres kann auch durch W erke geschehen, deren V e rf. 
wissenschaftliche oder künstlerische Zwecke ausschließlich 
oder vorw iegend verfo lg ten, selbst dann, wenn das W erk  
wissenschaftlichen oder literarischen W e rt hat.

E ine Parallele b ilde t in  dieser H ins ich t die Recht
sprechung des RG. zu § 184 StrGB. D o r t is t ausgesprochen, 
daß geschlechtliche Vorgänge vom  D ich te r oder K ünstle r 
so behandelt werden können, daß das W e rk  n ich t als un
züchtig erachtet werden kann, w e il der Gegenstand durch 
die künstlerische D arste llung so veredelt, durchgeistig t 
und ve rk lä rt w ird , daß fü r  das natürliche ästhetische Gesicht 
d ie sinnliche Em pfindung durch die interesselose Freude 
am Schönen zurückgedrängt w ird . R G . i. Strafs. Bd. 24 
S. 367 und Bd. 56 S. 176. D o rt is t aber auch die Be
schränkung anerkannt, daß dem K ünstle r oder D ich te r n ich t 
ein F re ib r ie f gegeben ist, alles, w ozu sein Gestaltungsdrang 
ih n  tre ib t, darzustellen. W ie  ein K ünstle r oder D ichter 
seine K unst schänden kann, indem  er sie an anstößige 
Stoffe wendet, und v o r solchen Offenbarungen des künst
lerischen Genies die A llgem e inhe it durch § 184 StrGB. 
geschützt w ird  (D . R ichterZ . 1926 Rechtspr. H e ft 8 
N r. 860), so kann er auch durch seine Kunst ein hoch
verräterisches U nternehm en vorbere iten, und hiergegen 
schützt sich der Staat u. a. durch § 86 StrGB. H ie rbe i 
sind besonders die Umstände zu beachten, unter denen 
solche Kunstw erke dem P ub likum  dargeboten werden und 
daß eine zunächst nu r künstlerischen Zwecken dienende 
D arste llung  durch die F orm  der Schaustellung unzüchtig 
oder sonst strafbar werden kann, namentlich,^ wenn nu r 
Bruchstücke aus literarischen W erken verbre ite t werden 
(RG . i.  Strafs. Bd. 29 S. 319). Auch der Leserkreis, fü r 
den die S chrift bestimm t ist, fä llt  in  das Gewicht ( O ls -

i )  D ie  h ie r entw ickelten Rechtssätze hat das RG. auch in  dem 
späteren U rte ile  14a J. 50/26 v. 28. Febr. 1927 gegen den P rokuristen 
des Verlags „Jugendintem ationale“  in  B erlin , S., g e b illig t; desgl. in  
dem U rt. 14 a T. 307/25 v. 8. M ärz 1927 gegen den Bucbbändler H.

D e r Einsender.
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h a u s e n , Note 3a zu § 184 StrG .). A u f die Zwecke, die der 
K ünstle r m it seinem W erke verfo lg t, kom m t es daher n ich t 
a lle in  an. W enn aus den anderen hervorgehobenen Gründan 
sich ein Verstoß gegen das Gesetz, insbes. Vorbere itung  
des Hochverrats erg ibt, so muß das Gesetz angewendet, 
gegebenenfalls Unbrauchbarmachung des D ruckwerks gänz
lich  oder te ilweise angeordnet werden, auch wenn sie, 
w orauf die V e rt. hinweisen, eine Schädigung von  L ite ra tu r 
und K unst herbeiführen würde. Man kann das n ich t als 
ein unannehmbares Ergebnis hinstellen. Das Interesse 
der A llgem einhe it an dem U nterb le iben von  Straftaten 
überw iegt gegenüber dem Interesse des einzelnen Künstlers, 
insbes. is t der Fortbestand des Staates und seiner V e r
fassung w ichtiger, als die ungestörte E n tw ick lung  jeder 
A r t von  L ite ra tu r und Kunst. F ü r den vorliegenden F a ll 
komm t es aber auf die Beweggründe der V e r fa s s e r  über
haupt n ich t entscheidend an, denn h ie r sind D r i t t e  als 
V e r b r e i t e r  angeklagt. Es kom m t also darauf an, welche 
Zwecke diese verfo lg ten und ob sie durch diese Zwecke 
und die A rt, auch die Z e it der V e rb re itung  der D ruck
schriften der V orbere itung  eines Hochverrats dienen w ollten. 
Es is t sehr w o h l m öglich, daß ein P o lit ike r ein S ch rift
werk, das der V e rf. v ie lle ich t in  künstlerischer Absicht ge
fe rtig t hat, auch fü r  andere Zwecke, insbes. fü r hoch
verräterische Zwecke, ob jektiv  geeignet finde t und es zur 
Erre ichung dieses Ziels m ißbräuchlich verbre ite t. D ie  A n - 
gekl. als V e rb re ite r können sich also sehr w o h l strafbar 
gemacht haben, wenn auch z. B. gegen die V e rf. der E r
zählung: . . . wegen fehlenden subjektiven Tatbestandes 
das Verfahren eingestellt is t oder wenn einzelne der be
anstandeten Bücher, z. B. . . . oder einzelne Stellen aus 
den Büchern . . . schon vo rhe r anderweitig gedruckt und 
verbre ite t sind, ohne daß damals schon zu beweisen war, 
daß die V erb re itung  der V orbe re itung  des Hochverrats 
d iente; ja  selbst wenn, w ie  seitens der V e rt. behauptet 
w ird , der V e rf. der (Erzählungssammlung) sich beim  „. . . 
V e rla g “ oder einer polize ilichen Zensurstelle erkundigt 
haben sollte, ob der D ruck der Erzählungen Bedenken er
regen könnte und er do rt eine verneinende A n tw o rt er
halten haben sollte, würde dies n ich t ausschließen, daß 
seitens eines m it den Plänen der K P D . vertrauten Menschen 
die V erb re itung  der Erzählungen zum Zwecke der V o r 
bere itung des Hochverrats geschieht und sie h ie rfü r bei 
der A r t  der V erb re itung  als geeignet angesehen werden 
müssen. Gewiß w ird  man bei dieser P rü fung  sehr v o r
s ichtig  zu W erke gehen müssen, insbes. gegenüber aner
kannten W erken  der W issenschaft oder Kunst. Es w ird  
keinem verständigen Menschen, von ganz besonderen U m 
ständen v ie lle ich t abgesehen, einfallen, wissenschaftliche 
oder künstlerische W erke zu verfo lgen, die in  politisch 
m ehr oder w eniger ruh ige r Z e it geschichtliche Tatsachen 
bearbeiten, namentlich solche aus vergangener Zeit. D am it 
entfa llen die von  der V e rt. als unerträglich bezeichneten 
Ergebnisse, daß Veröffentlichungen aus SchillersW erken usw. 
als strafbar gelten könnten. Auch G erhart Hauptmanns 
„W e b e r“ behandeln Vorgänge, die m ehrere Menschenalter 
zurückliegen und auch schon bei der Entscheidung des Preuß. 
O V G ., die die A u ffüh rung  freigab, zurücklagen. Be i der von  
der V e rt. behaupteten früheren P rü fung  der (Erzählungs
samm lung) und der Gedichte von  . . .  is t daher besonders be
deutsam, unter welchen Zeitumständen sie erfo lgte, insbes. ob 
schon damals die Vorbere itung  des Hochverrats durch V e r
b re itung  geeigneter L ite ra tu r in  dem Maße erfo lgte, w ie  in  
den Jahren 1925 und 1926, und ob dieser Zweck der V e r
bre itung  der prüfenden Stelle damals schon bekannt war.

F ü r den Senat ste llt es sich nach dem Ergebnisse der 
Hauptverhandlung, insbes. nach den do rt erm itte lten U m 
ständen der V e rb re itung , als ganz zweife lsfre i dar, daß die 
V erb re itung  der oben angeführten Bücher durch die A n 
geklagten seit Ende 1924 dem Zwecke der V orbe re itung  
des Hochverrats diente. Zweck und Z ie l dieser Verb re itung  
e rg ib t sich deutlich aus den Um ständen: . . . “

Soweit die D arlegungen des RG. zur Auslegung des 
§ 86 StrGB. sowie der A rt. 118, 142 R V erf., die keinem  
begründeten rechtlichen Bedenken begegnen können, son
dern einwandfrei erscheinen.

Reichsgerichtsrat a. D . C o n ra d ,  Le ipzig .

Von der österreichischen Rechtsanwaltschaft.
N ur selten n im m t das österreichische Parlament Anlaß, 
Fragen der Rechtsanwaltschaft zu behandeln. Nach dem 
Umstürze waren es hauptsächlich zwei Gesetze (S tG B l. 13 
und 95/1919), die sich m it der A dvokatur befaßten. Das eine 
sicherte den Rechtsanwälten die M itw irku n g  im  D isz ip linä r- 
Senate des Obersten Gerichtshofes fü r Rechtsanwälte. W ie  
beim  Ehrengerichtshofe in  Le ipz ig  besteht nunm ehr dieser 
Senat aus zwei M itg liede rn  aus der Rechtsanwaltschaft, 
den „A n w a ltrich te m “ , und einem Vorsitzenden sowie zwei 
Räten, also dre i M itg liede rn  des Obersten Gerichtshofes.

Das zweite Gesetz schuf an Stelle der früheren T ite l 
Advokat, H o f- und Gerichtsadvokat, Landesadvokat usw. in  
ausgesprochener An lehnung an das deutsche Gesetz den 
T ite l „Rechtsanwalt“ . Dazu die Bezeichnungen Rechts
anwaltsanwärter, Rechtsanwaltskammer, Rechtsanwaltschaft. 
Ueberdies verlieh  dasselbe Gesetz auch dem Ausschüsse 
der Rechtsanwaltskammer ausdrücklich das bis dahin nur 
im  W ege der Auslegung und G ewohnheit geübte Recht, 
die E in tragung in  die L is te  der Rechtsanwälte zu ver
weigern, „w enn der Bewerber eine H andlung begangen 
hat, die ih n  des Vertrauens unw ürd ig  m acht“ . D ie  gegen
wärtige „Rechtsanwaltsnovelle vom  Jahre 1927“ (B G B l. 117) 
knüp ft an diese Bestimmung an. D ie  Berufung gegen 
solche abweisenden Beschlüsse des Ausschusses g ing  bisher 
und geht bei den kle inen Kam m ern auch w e ite rh in  an die 
Vo llversam m lung der Rechtsanwälte, von dieser an den 
Obersten Gerichtshof. Be i den Kam m ern m it großer M it
gliederanzahl, also hauptsächlich be i der W iene r Rechts
anwaltskammer, mußten sich naturgemäß U nzuköm m lich
keiten ergeben. E in  solches großes K o lleg ium , dessen 
Zahl und Zusammensetzung jew eils verschieden ist, er
scheint n ich t geeignet, eine A r t  R ichterspruch zu fä llen , ob 
der A nw ärte r vertrauensw ürdig und in  die L is te  einzutragen 
ist. D ie  N ovelle  sieht deshalb B e r u fu n g s s e n a te  vor. 
Sie werden von  Kam mern, in  deren L is te  am Beginn des 
Kalenderjahres m ehr als v ie rhundert Rechtsanwälte ein
getragen waren, gewählt. In  der Bestim mung, daß die 
Gewählten (w ie die A nw a ltrich te r) mindestens zehn Jahre 
in  der L is te  der W ahlkam m er eingetragen sein müssen, in  
der Stärke des Senats (neun A nw älte), in  dem mündlichen 
und unm itte lbaren Verfahren, in  der N ötigung  zu schrift
licher Begründung der Entscheidung und schließlich in  
der Zulässigkeit der Berufung des abgewiesenen Bewerbers 
an den Obersten Gerichtshof dürfen w o h l ausreichende 
Sicherheiten gegen irgendwelche w illkü rlich e  Ab lehnung 
einer E in tragung e rb lick t werden.

D e r N ovelle  is t aber auch Bedeutung durch das zuzu
sprechen, was sie n ic h t  enthält. Sie läßt näm lich die 
Grundlage des fre ien  Z u tritts  zur Rechtsanwaltschaft un
berührt. D ie  geänderten staatlichen und vo lksw irtschaft
lichen Verhältnisse in  Oesterreich konnten selbstverständlich 
n ich t ohne E in fluß  bleiben auf W irkungskre is  und E rw erbs
m ög lichke it der Rechtsanwälte. D ie  große österreichische 
M onarchie is t n ich t mehr. D ie  R epublik  m it ih ren  engen 
Grenzen, m it den Zentralbehörden, die sich n ich t m ehr auf 
das weite Reich, sondern n u r auf ein bescheidenes Land 
erstrecken, und m it dem Zuzug von  A nw älten aus verlorenen 
Reichsgebieten vermag den Rechtsanwälten n ic h t m ehr die 
frühere reichere Betätigung zu bieten. So ertönte dann 
alsbald der alte S tre itru f nach Sperre. B egre iflich  zunächst 
aus T iro l. Denn h ie r w ar der Zustrom  aus dem abgetrennten 
S üd tiro l besonders füh lbar.

D ie  Gegensätze werden hauptsächlich ve rkö rpe rt durch 
den Präsidenten der Anwaltskam m er Innsbruck D r. H a e m -  
m e r le ,  der die Zah l der Rechtsanwälte nach dem Bedarf 
der einzelnen Orte eingeschränkt wünscht, sowie den W iener 
R A . D r. M i t t l e r ,  der Anwärtersperre verlangt, einerseits 
und durch den Gegner eines jeden numerus clausus D r. 
K a n t o r ,  P räsidentste llvertreter der Anwaltskam mer in  W ien , 
andererseits. D ieser erachtet fü r  das organische Wachstum 
der A dvokatur ausschließlich die selbstgenügsame Ergänzung 
des Standes aus w issenschaftlich heranzubildenden und aus
reichend entlohnten A nw ärte rn  als dem Geiste und Be
dürfnisse der fre ien A dvokatur entsprechend. Verfasser 
dieser Zeilen stand schon vo rhe r in  seinen „Ström ungen 
in  der österreichischen Rechtsanwaltschaft“ im  zweiten 
Lager. E r nahm fo lge rich tig  auch S tellung fü r  den b is-
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herigen Zustand in  der Versammlung, die von  der w ir t 
schaftlichen Organisation der W iener Rechtsanwälte ein
berufen und von  mehreren hundert Kam m erm itgliedem  
besucht wurde. D er überzeugende B erich t des R A . D r. 
L ie b  an mündete in  einem Anträge, der m it e iner an 
E instim m igkeit grenzenden M ehrheit angenommen wurde. 
E r beabsichtigte und erreichte eine Entschließung, an der 
F re ihe it und Unabhängigkeit der A dvoka tu r festzuhalten. 
A lle  auf die E in füh rung  gesetzlicher Sperrmaßnahmen 
abzielenden Anträge und Bestrebungen werden zurück
gewiesen. D ieAusschließlichkeitdesadvokatorischenParteien- 
vertretungsrechtes bei gleichzeitigem Ausbau der In s titu tion  
des unentgeltlichen advokatorischen Rechtsschutzes auf allen 
Gebieten der Justiz- und Verwaltungspflege w ird  betont 
und gefordert.

T ro tz  dieser R eso lu tion hä lt aber der Innsbrucker 
Kam merpräsident an einem Beschlüsse fest, den die Ständige 
Vertreterversam m lung der Rechtsanwaltskammem Oester
reichs gefaßt hat: an sämtliche österreichischenRechtsanwälte 
eine schriftliche Um frage bez. ih re r S tellung zur ge
schlossenen Zahl zu richten. Gegen diese Urabstim m ung 
hat Verfasser dieses Berichtes bereits v o r der eben err 
wähnten V o llversam m lung schon m it Rücksicht auf die 
Erfahrungen v o r dem W ürzburger Anwaltstage vom  Sept.1911 
and nunm ehr D r. K a n to r  unter Berufung auf diese V e r
sammlung Stellung genommen. M it Recht verw eist dieser 
auch darauf, daß überdies die W iener großen Advokaten- 
v ereinigungen, insbes. die W irtschaftliche Organisation der 
Rechtsanwälte in  W ie n  und die V orarlberger, schon in  
internen Abstim m ungen den numerus clausus abgelehnt 
haben. D ie  jüngst erfo lgten Neuwahlen von  Funktionären 
der W iene r Kam mer, die 2243 Rechtsanwälte, und damit 
hie M ehrhe it a ller österreichischen Advokaten umfaßt, 
bedeuten ein Vertrauensvotum  fü r den Ausschuß und die 
B illig u n g  seiner Abwehrhaltung.

W ährend der K am pf unter den österreichischen Rechts
anwälten m it allen geistigen W affen  geführt w ird  und 
kaum noch als unentschieden behandelt werden kann, die 
österreichische Regierung hierzu Stellung zu nehmen keinen 
Anlaß findet, erk lärt im  Gegensätze zur M ehrheit der 
u n g a r is c h e n  Advokaten der Justizm inister im  A b 
geordnetenhause, daß der numerus clausus in  der Advokatur 
notwendig sei. Man müsse den Advokaten eine sorgen
freie Existenz sichern und deshalb die Zahl der Advokaten 
kon tingen tie ren1). A ls  wenn eine solche Maßnahme einen 
solchen E rfo lg  zu erzielen vermöchte 1 Sollte man auch auf 
diesem Gebiete nichts gelernt und alles vergessen haben? 1 
Oder so llten unsachliche Gründe vo rliegen ! Es is t zu 
hoffen, daß die Lehren  der Geschichte und der gesunde 
Sinn der Abgeordneten diesen R ückschritt verhüten 
Werden.

Rechtsanwalt, Geh. Justizrat, Regierungsrat 
D r. A d o l f  B a c h ra c h ,  W ien .

Der E n tw u rf eines tschechosIowakischenW echsel- 
Gesetzes. D ie  Tschechoslowakei geht daran, eine V e re in 
he itlichung des Privatrechtes durchzuführen. Es vere in igen 
s>ch auf ih rem  T e rr ito r iu m  österreichisches, deutsches und un
garisches Recht. Das erste Rechtsgebiet, das un ifiz ie rt w ird , 
lst  das W echselrecht. D ie  Aufgabe is t verhältn ism äßig die 
dichteste, w e il auch das ungarische Recht auf deutscher 
Rechtsgrundlage beruht. D ie  R egierung hat im  Parlamente 
einen E n tw u rf in  110 Paragraphen vorgelegt, welcher die 
berühmten 100 A rt. der W e c h s e lo r d n u n g  abzulösen be
d ie n  ist. D e r vorgelegte E n tw u rf is t geglückt; er erzielt 
^ o h t  nu r die V ere inhe itlichung ; er schafft eine Besserung 
oes Rechtszustandes. E r bemüht sich, U ngü ltigke itserk lä - 
joogen des W echsels seltener zu machen. E in  Zusatz, durch 
oen der Ausste ller seine H aftung  ausschließt, g ilt  nunmehr 

n ich t geschrieben. Das Zinsversprechen macht den 
Wechsel n ich tm ehr ungü ltig , sondern g ilt  als n ich t geschrieben. 
Wenn neben dem Bezogenen mehrere O rte angegeben 
erscheinen, g ilt  der erste O rt als Zahlungsort, während nach 

er jetzigen Rechtsprechung mehrere Zahlungsorte den

0  Neue Fre ie  Presse v. 4. M a i 1927.

W echsel ungü ltig  machen. D ie  W e c h s e lk la u s e l  so ll in  
jener Sprache im  Texte des Wechsels Vorkommen, in  welcher 
die Zahlungsaufforderung ausgedrückt ist. Jede U nterschrift 
des Bezogenen g ilt  als unbedingte Annahme, sofern n ich t 
diese E rk lä rung  eine ausgesprochene klare W eigerung  oder 
ein Akzept unter E inschränkungen zum Inhalte  hat.

Statt der W orte  „a lte r S t il“ und „neuer S til“ heißt es 
nunmehr „a lte r“ und „neuer K a lender“ . D ie  Zahlung e rfo lg t 
m it dem im  W echsel bestimmten Gelde. H at dieses Geld 
am Zahlungsort keinen K urs, und feh lt der E ffektivverm erk, 
so kann mannach dem M itte lkurse der W ährung des Zahlungs
ortes zahlen. Maßgebend is t der K u rs  des Geldes am Tage 
v o r F ä llig ke it an der Prager Börse. D ie  Unterlassung der 
N o tifika tion  fü h rt nu r den V erlus t der Zinsen vom  Tage 
der F ä llig ke it b is zur E inre ichung der K lage herbe i; der 
Provisionsanspruch geht verloren. D ie  deutsche W echselO. 
rege lt die W e c h s e lb ü r g s c h a f t  n ich t ausführlich. Nach 
der Rechtsprechung hat der zahlende W echselbürge kein 
wechselmäßiges Regreßrecht. Nach dem E n tw u rf e rw irb t 
der zahlende A va lis t gegen denjenigen Regreß, fü r  den er 
zahlte. D ie  H a ftp flich t des Ava listen rich te t sich nach der 
H a ftp flich t desjenigen, fü r  welchen der A va lis t bürg t. D ie  
V erjährungsfris t gegen die Regreßpflichtigen beträgt, wenn 
der W echsel in  Europa zahlbar ist, dre i Monate, sonst sechs 
Monate (n ich t 3, 6, 18 Monate). A u f die V erjährung  von 
Wechselansprüchen is tv o n  Am ts wegen Rücksicht zu nehmen, 
wenn es sich um die Erlassung eines Wechselzahlungsauf
trages handelt. Proteste können n u r öffentliche Notare 
erheben, was hervorgehoben w ird , w e il es in  U ngarn auch, 
andere Notare g ibt. D ie  Präsentationszeit w ird  im  Gesetze 
festgesetzt.

Schon aus diesem kurzen Berichte e rg ib t sich, daß dem 
Gesetzgeber seine Aufgabe gelungen ist, daß er im  Sinne 
des Geistes der W echselO. die Vere inhe itlichung vorn im m t, 
daß er die strengen Regeln dieses Sonderrechtes m it den 
Bedürfnissen der W irtschaft und der Praxis durch M ilderung 
in  E ink lang  b ring t, Kontroversen der Rechtsprechung durch 
klare Bestimmungen ersetzt und den Fragen des künftigen 
in ternationalen Wechselrechtes n ich t prä judiz iert. Das 
tschechische Wechselgesetz w ird , wenn es zur Frage der 
in ternationalen Regelung komm t, ein modernes, auf deutscher 
Grundlage auf gebautes vorzügliches W echselrecht vorstellen. 
Es wäre nu r zu wünschen, daß die tschechische Regierung in  
Zukunft G e s e tz e n tw ü rfe  auch in  d e u ts c h e r  Sprache 
verö ffentlichen würde.

Professor D r. L u d w ig  S tra u ß ,  W ien.

Eine unerfreuliche Folge des A rbeitsgerichts
gesetzes. W enn ein A rbe itgeber zur Ausste llung oder 
Berich tigung  eines Dienstzeugnisses nach § 630 BGB., 
§ 73 H G B. oder §§ 113, 114 GewO, ve ru rte ilt ist, so kann 
er nach dem bisherigen Rechte durch Zwangsvollstreckung 
nach § 888 ZPO. (Geldstrafe oder H a ft) dazu angehalten 
werden, dem U rte il zu genügen. W enigstens is t dies die 
herrschende M einung, w ie  des näheren in  S ta u b  HG B. 
§ 73 Anm . 7 nachgewiesen. N un bestim m t aber das v o r
aussichtlich am 1. Ju li 1927 in  K ra ft tretende A rbe its 
gerichtsgesetz v . 23. Dez. 1926 in  § 61 Abs. 4, daß, wenn 
das U rte il des Arbe itsgerich ts die V e rp flich tung  zur V o r
nahme einer H andlung ausspricht, der Beklagte auf Antrag 
des K lägers zugleich fü r  den F a ll n ich t fristgemäßer V o r
nahme der H and lung  zur Zahlung einer festzusetzenden 
Entschädigung ve ru rte ilt werden soll, aber die Zwangs
vo lls treckung nach §§ 887, 888 ZPO . ausgeschlossen ist. 
H ieraus fo lg t, w ie  F r ie d r i c h s 1)  m it Recht darlegt, fü r 
den F a ll der V e ru rte ilu n g  zur Ausstellung oder Berichtigung 
eines Zeugnisses durch ein A rbeitsgericht, daß eine Zwangs
vo llstreckung durch Androhung von Geldstrafe oder H a ft 
zur E rzw ingung der Zeugnisausstellung n icht m ehr zulässig 
ist. Es b le ib t also fü r  die Zukunft nichts üb rig , als daß 
in  einem solchen Falle der Arbeitnehm er entweder von 
vornhere in  beantragt, schon im  U rt. i.  S. des § 61 Abs. 4 
den A rbe itgeber fü r  den F a ll n ich t fristgemäßer Zeugnis
ausstellung zu einer Entschädigung zu verurte ilen , oder

l )  Zeitschr. „Das A rbe itsge rich t“ , H e ft v. 1. A p r il  1927, S. 129
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daß er nachträglich einen Anspruch auf Ersatz seines 
Schadens, der unter Umständen (z. B. wenn der A rb e it
nehmer in fo lge  fehlenden Zeugnisses dauernd keine Stelle 
finde t) sehr bedeutend sein kann, gegen den Arbe itgeber 
geltend macht, wenn dieser dem U rte ile  n ich t Folge leistet. 
Beide M öglichkeiten versagen, wenn der Arbe itgeber n ich t 
zahlungsfähig ist. Tatsächlich is t also nach dem ArbG G . 
der Anspruch auf Ausstellung oder Berich tigung eines 
Arbeitszeugnisses gegenüber einem zahlungsunfähigen 
Arbeitgeber praktisch n icht durchführbar. Es e rg ib t sich 
die unerfreuliche Tatsache, daß das Gericht zwar einen 
A rbe itgeber ve ru rte ilt, eine Handlung vorzunehmen, daß es 
aber an M achtm itte ln fehlt, gegenüber einem bösw illigen 
A rbe itgeber diesen Ausspruch des Gerichts zu erzwingen. 
Sollten einmal durch ein späteres Gesetz Bestimmungen 
des A rbG G . geändert werden, so scheint es dringend er
wünscht, daß auch diese Frage Berücksichtigung findet.

Geh. Justizrat D r. F e l i x  B o n d i ,  Dresden.

D er E n tw u rf zum Schankstättengesetz und die 
Reichsverfassung. Das künftige  Schankstättengesetz so ll 
nach dem Wunsche des Reichstags vornehm lich dem Schutze 
der Jugend v o r den Gefahren des A lkoho ls dienen. D er 
Entw . in  der Form , w ie ih n  der Reichsrat angenommen 
hat, schwächt gerade die diesem Schutze dienenden V o r 
schriften gegenüber dem geltenden Rechte des NotGes. 
von 1923 erheblich ab. B ranntw ein gegen E ntge lt an Noch- 
n ich t-18 jährige zu verabreichen, b le ib t in  W irtschaften 
und im  K le inhandel verboten. Andere geistige Getränke 
dürfen nu r m ehr N och-n ich t-14 jährigen  (b isher N och-n icht- 
16 jährigen) n ich t verabreicht werden. Jedoch ble iben landes
rechtliche Best, zum Schutze der Jugend, die h ierüber 
hinausgehen, unberührt. D ie  Jugendlichen selbst b le iben 
be i Verstößen straflos. D en strafm ündigen Sünder sollte 
man strafen, oder m eint man, verbotene Früchte reizten ihn  
mehr? —  Erlaubn is zum W irtsgew erbe und zum B ranntw ein
kle inhandel b le iben vom  Bedürfnisnachweis abhängig. Das 
Gemeindebestimmungsrecht lehnt die Begr. z. E n tw . ab. 
Anträge, es einzufügen, sind im  Reichstag w o h l zu erwarten. 
D e r RegEntw . sah fü r die E rlaubn iserte ilung noch den 
Nachweis der fü r  den Betrieb erforderlichen M itte l vo r. 
Das is t w eggefa llen; es barg die Gefahr in  sich, den W ir t  
ganz von  der Getränke-Industrie  abhängig zu machen. D ie 
Gründe fü r  die Versagung und die Entziehung der Erlaubnis 
ble iben wesentlich dieselben w ie jetzt. D ie  F ris t, in  der 
eine n icht ausgeübte Erlaubnis erlischt, w ird  von 3 Jahren 
auf 1 Jahr verkürzt. D e r Entw . leg t fest, was bis jetzt 
s tre itig  war, daß juristische Personen und nichtrechtsfähige 
Vere ine Erlaubnis erhalten können; sie erlischt nach 
20 Jahren. E inem  W irtschafts inhaber können be i der 
E rlaubn iserte ilung Auflagen gemacht werden, um Gäste, 
Angestellte usw. gegen Gefahren fü r Leben, Gesundheit 
oder S ittlichke it, um Nachbarn sowie die Bevölkerung gegen 
erhebliche Nachteile oder Belästigungen zu schützen. Den 
Bedürfnissen der Verw altung entspricht es, daß die E rlaubnis
behörde solche Auflagen auf A n trag  der Po lize i kün ftig  
auch nach der E rlaubniserte ilung machen kann.

Das V erfahren  b le ib t wesentlich unverändert. Auch 
der Bedürfnisnachweis un terlieg t der gerichtlichen Nach
p rü fung  im  Verw altungsstre itverfahren; das w ar bisher 
n ich t übera ll so. E in  V ertre te r des öffentlichen Interesses 
.—  weshalb sagt man n ich t: des Gemeinwohls? —  hat kün ftig  
die Befugnis, Kollegialentscheidungen anzufechten.

Grundsätzliche Einwendungen sind gegen eine Be
stim m ung zu erheben, der eine w e it über das Schankstätten
wesen hinausgehende Bedeutung zukommen dürfte. D er 
E ntw . § 21 Abs. 2 sagt: „D ie  oberste Landesbehörde oder 
die von  ih r  bestimmte Stelle kann, wenn nach ih rem  E r
messen die Zah l der nach § 1 Abs. 1 erlaubnispflichtigen 
Betriebe in  einem Bezirke das Bedürfn is erheblich über
steigt, fü r  längstens ein Jahr anordnen, daß in  dem Bezirke 
Erlaubnisse f ü r  n e u  zu  e r r ic h te n d e  B e t r ie b e  n ich t 
oder nu r fü r  gewisse A rten  von  Getränken oder nu r m it 
ih re r Genehm igung e rte ilt werden dürfen. D a s  g le ic h e  
g i l t  f ü r  E r la u b n is s e  z u r  A u s d e h n u n g  b e s te h e n d e r

B e t r ie b e  a u f n ic h t  z u g e la s s e n e  A r te n  v o n  G e 
t r ä n k e n  o d e r  a u f n ic h t  z u g e la s s e n e  R ä u m e . Die 
Anordnung kann nach A b lau f eines Jahres seit Beendigung 
der Sperrfris t w iederho lt w erden.“ E in  Rechtsm ittel gegen 
diese Anordnung g ib t es n icht. Im  Entw . der Reg. hatten 
die gesperrten W orte  gefehlt, so daß jede Erlaubn iserte ilung 
unterbunden werden konnte. Auch in  der Beschränkung 
der Sperre auf neue Erlaubnisse und Erweiterungen ist 
diese E in rich tung, die m. W . fü r Deutschland etwas 
Eigenartiges bedeuten würde, rechtlich bedenklich. Solche 
Anordnungen würden juristisch unangreifbare, auf unprüf
barem Ermessen beruhende E in g r i f f e  in  e in  G e b ie t  
s e in ,  a u f  d e m  s o n s t n u r  in  e in e m  g e re g e lte n  
R e c h ts m i t t e lv e r f a h r e n  E n ts c h e id u n g e n  g e f ä l l t  
werden. Das läßt sich weder m it den W ünschen gewisser 
Kreise nach V erm inderung der Ausschankstellen ent
schuldigen, noch m it Fehlern je tzt zuständiger Behörden 
rechtfertigen. D ie  zu der Anordnung berufene Stelle w ird  
zu den höheren Verwaltungsbehörden gehören, die heute 
vielfach parteimäßig besetzt werden. W ie  le ich t kann die 
Entscheidung nichtfeststellbaren Einflüssen unterworfen 
werden, die m it der Sache nichts zu tun haben? Je nach
dem, ob eine Sperre verhängt w ird  oder n ich t, werden 
politische, w irtschaftliche oder sonstige Gruppen sich bei 
der zuständigen Stelle fü r  eine V erfügung in  ih rem  Sinne 
bemühen. Das müßte zu verhängnisvollen E in g riffe n  dazu 
n ich t berufener K rä fte  in  die V erw a ltung  führen, ohne 
daß die Betroffenen die M ög lichke it hätten, sich anders als 
durch Gegeneinflüsse gleich dunkler A r t  dagegen zu 
wehren. Das Gefährliche dieser E in rich tung  is t v o r  allem, 
daß sie, erst einmal fü r  ein Gebiet vom  Gesetz geb illig t, 
auch in  andere Gebiete der Verw a ltung  eingeschaltet werden 
könnte. D am it würde man den Schutz des Bürgers und 
der Behörden, den man ihnen durch die von  der R V erf. 
geforderten Verwaltungsgerichte gewährleistet hat, durch
löchern. Das is t die dem ganzen deutschen Staatsleben 
drohende Gefahr, die man m it dieser E in rich tung  des 
Sperrjahrs im  Schankstättengesetz heraufbeschwört. Man 
sollte sie n ich t unterschätzen.

Regierungsrat D r. W e d e m e y e r ,  Bremen.

W ann beginnt die Zinsenpflicht, wenn die Hypo
thekenforderung nach dem 15. Juni 1922 durch den 
Eigentüm er des belasteten Grundstücks zurück- 
bezahlt, die Löschung der Post im  Grundbuch aber 
unterblieben ist?  Nach § 28 Abs. 2 AufwGes. beg innt 
die Verzinsung erst m it dem Beginn des auf die W ieder
eintragung fo lgenden Kalendervierte ljahres, wenn die 
H ypothek in fo lge  A ufw ertung  k ra ft R ückw irkung  w ieder 
eingetragen w ird . E ine solche W i  e d e r  eintragung e rfo lg t 
h ier, auch wenn re in  äußerlich die H ypo thek noch ein
getragen ist. Außerdem kann die H ypothek, so w ie  sie 
dasteht, auf A n trag  des G läubigers gar n ich t aufgewertet 
werden. Es is t eine Eigentümergrundschuld entstanden 
und dementsprechend muß unter Zuziehung des Eigentümers 
verfahren werden. § 28 Abs. 2 finde t Anwendung.

Rechtsanwalt D r. R e in e k e ,  Münster.

W as is t eine Proformarechnung? D arüber findet 
sich nichts in  Schrifttum  und Rechtsprechung, obw ohl sie 
in  der Z e it der Geldentwertung sehr häufig war. In  dieser 
Z e it wurde m ehr als in  Friedenszeiten durch verschiedene 
im  V e rkeh r festgelegte Form eln  z. B . „Kasse gegen Faktura“ 
vereinbart, daß die W are v o r Absendung zu bezahlen oder 
durch A kk re d itiv  sicherzustellen war, so daß der Verkäufer 
nach Absicht der Parteien den Bahnwagen erst zu be
stellen und zu beladen brauchte, wenn der Preis bezahlt 
oder sichergestellt w ar (RG . 69, 125; 106, 299; L Z . 
1907, 366, 1).

D e r Preis steht aber o ft vo rhe r n ich t fest, z. B. wenn 
der Börsenpreis vom  Tage v o r der Verladung vere inbart 
ist. D e r Tag der Verladung is t noch ungewiß. E r hängt 
ab von der vereinbarten Vorauszahlung des Preises, Ge
stellung der Bahnwagen, U nm ög lichke it der Verladung bei 
F rost usw.
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Auch die zu liefernde Menge hängt von  Zufä lligke iten 
ab, z. B. w iev ie l W are vorhanden is t oder im  W agen Platz 
hat; bei Zirkaabschlüssen und nach Handelsgebrauch auch 
m  anderen Fällen darf etwas m ehr oder w eniger als die 
vereinbarte Menge gelie fert werden. In  manchen Handels
zweigen besteht der Brauch, daß die Ladefäh igke it des 
Bahnwagens v o ll auszunutzen ist.

Da sendet der Verkäufer, ehe er selbst weiß, wann, 
w iev ie l oder zu welchem Preise er lie fe rn  w ird , eine 
Proformarechnung, in  der er nach den Abreden des A b 
schlusses den Preis der Sollieferung berechnet. W elche 
rechtliche Bedeutung hat solche vorläufige Rechnung?

Sie is t eine E rk lä rung  des Verkäufers, er w i l l  die ve r
einbarte Vorauszahlung oder A kkred itivs te llung  als v o ll ge
schehen gelten lassen, wenn die so einstweilen berechnete 
Summe gezahlt oder sichergestellt ist.

A ber durch Zahlung dieser Summe is t die T ilgung  
des Kaufpreises n ich t restlos e rled ig t; sobald die zu zahlende 
Summe endgültig  feststeht, hat der Verkäufer das etwa 
Zuvielempfangene w ieder zurückzugeben und der Käufer 
das zu w enig  Gezahlte nachzuzahlen.

D ie  Zusendung einer Rechnung g ilt  an sich n ich t als 
Mahnung. Das stand im  A rt. 288 des alten H G B. und 
g ilt noch heute1), denn die erste Faktura w ird  n ich t 
als Mahnung zugesendet, sondern als Feststellung des 
Preises, damit beide Parteien ih n  gleichlautend buchen 
und der K äufe r ih n  beim  W eite rverkau f in  seiner K a lku 
la tion ansetzen kann. A ber w e il die Proform arechnung den 
Zweck hat, die vereinbarte Vorauszahlung herbeizuführen, 
w ird  man je  nach Lage des Falles in  der Zusendung der 
Proform arechnung eine Mahnung finden können, auch 
ohne daß dabei ausdrücklich Zahlung oder A k k re d itiv  ge
fo rdert w ird .

Man kann auch in  der Proform arechnung die E rk lä rung  
finden, die W are stehe zur A bho lung  oder Absendung b e re it2). 
D er Käufer darf sich darauf verlassen und danach handeln. 
A u f G rund der E inrede des n ich t erfü llten  Vertrages braucht 
er aber n ich t zu zahlen, wenn der Verkäufer n ich t erfü llungs- 
f>ereit is t oder das übersendete Ausfa llm uster Mängel der 
Ware e rg ib t3).

Im  übrigen  hat die Proform arechnung die Rechtsnatur 
eine r gewöhnlichen Faktura. Is t sie z. B . als P ro form a
rechnung n u r ausgestellt, w e il die Menge n ich t feststeht, 
1V,U sie aber den E inheitspreis festlegen, so g ilt  auch fü r 
oie Proform arechnung der Satz, daß vorbehaltlose Annahme 
9®r Faktura als Genehmigung des vo rhe r n ich t vereinbarten 
Preises g i l t 4).

D ie Rechnung braucht n ich t als Proform arechnung 
ezeichnet zu sein. Es w ird  oft ohne weiteres ersicht- 

ich sein, daß der V erkäu fe r sich n ich t an die in  
®r Proform arechnung angegebenen Preise oder Mengen 

blnden w il l  oder kann.
Justizrat D r. P o m m e , Halberstadt.

D er strafrechtliche Schutz des Kraftfahrzeug- 
verkehrs Im  E n tw u rf 1925. D e r 16. Abschn itt im  Be
sonderen T e il des 1. Buches handelt von den „gem ein
gefährlichen Handlungen und Störungen des öffentlichen 

erkehrs“ . § 206 rege lt den Tatbestand der Eisenbahn-, 
chiffs- oder Lu ftverkehrsstö rung ; § 207 schüzt die „V e r-  
ehrssicherheit auf Straßen“ . E r  lau te t; „W e r die Sicher- 
eit des Betriebes einer Straßenbahn durch Beschädigen, 
erstören oder Beseitigen von  Anlagen, Beförderungs- 

^ d te ln  oder Gegenständen, die dem Straßenbahnverkehre 
ienen, durch Bereiten von  H indern issen auf der Fahr- 
ahn, durch falsche Zeichen oder Signale oder da- 

] .uf ch. daß er bei Versehung des Dienstes seine dienst
lichen O bliegenheiten verletzt, s tö rt und dadurch eine 
«meingefahr herbe iführt, w ird  m it Gefängnis bestraft, 

f l )  Ebenso w ird  bestraft, w e r durch Beschädigen oder 
erstören einer Brücke, e iner Straße oder eines Weges

Sicherheit des Straßenverkehrs s tö rt und dadurch

9  S ta u b ,  10. A u fl. Anhang zu § 374, Anm.).
J  S ta n b , 10. A u fl. Anhang 2u  § 372, Anm. 46a.

Ham burg, Seuff. A rch iv  72 N r. 9.
) S ta u b ,  Anm. 16 zu § 346.

eine Gemeingefahr herbeiführt. ( I I I )  D er Versuch ist 
strafbar“ .

Abs. I I  is t offensichtlich die Strafbestimmung fü r 
Handlungen, die den Kraftfahrzeugverkehr (neben sonstigem 
Straßenverkehr) gefährden. Diese Regelung erscheint un
genügend.

Gerade die typische Straßenverkehrsgefährdung, w ie 
man sie in  der Presse im m er w ieder lies t: das Spannen 
von Seilen über die Straße, w ird  von der Bestimmung 
n ich t getroffen. Ueberhaupt n ich t das absichtliche „B e 
re iten von  H indernissen auf der Fahrbahn“ . Wenigstens 
müßte man eine solche Auslegung m it sehr gewagten 
M itte ln  erzwingen. Nachdem die Jud ikatur des RG. nach 
geltendem Recht die Begriffe  „zerstören“ und „beschädigen“ 
im  wesentlichen als eine Verle tzung der Sachsubstanz 
de fin ie rt hat und nu r be i bestimmten Sachen (zusammen
gesetzte Sachen und T ie re ) sich auch m it b loßer V e r
m inderung der Gebrauchsfähigkeit begnügen läßt, setzt 
der E n tw u rf 1925 (fo lgend dem E n tw u rf 1919) in  § 294 den, 
der „e ine fremde Sache beschädigt oder zerstört“ , dem 
gleich, der „eine fremde Sache in  einer W eise unbrauch
bar macht, daß sie der Verletzte n u r m it erheblichem 
Aufwand an A rbe it, Kosten oder Ze it w ieder brauchbar 
machen kann“ . Daraus erhellt, daß der E n tw u rf 1925 die 
Ausdrücke „beschädigen“ , „zerstören“  auf die stoffliche 
Veränderung beschränkt. (D ie  Begründung betont in  den 
einleitenden Bemerkungen zum 25. Abschn itt Bes. T e il 
1. Buch S. 149 ausdrücklich, daß m it dem H inzufügen der 
neuen Bestimmung des Abs. I I  angesichts der V e rw irru n g  
in  der geltenden Jud ikatur und Theorie habe K la rhe it 
geschaffen werden sollen). W e r aber ein Seil zwischen 
2 Bäumen über die Straße spannt, der w irk t n ich t auf 
die stoffliche Unversehrtheit der Straße e in ; ebensowenig 
der, der an einer uneingesehenen Straßenbiegung einen 
W agen über die Straße stellt, der vom  Fahrzeug zu spät 
bem erkt w ird , um  einem Zusammenstoß zu entgehen. Daß 
man derartige Handlungen offenbar m it Bedacht n ich t in  
den Tatbestand des § 207 I I  einbeziehen w o llte , möchte 
man nach der Fassung der §§ 206 und 207 I  vermuten, wo 
beidesmal ausdrücklich als besonderes Tatbestandsmerkmal 
aufgefiih rt w ird : die Störung der Betriebssicherheit „durch 
Bereiten von  H indernissen auf der F ahr- oder F lugbahn“ 
(206), „durch Bereiten von H indernissen auf der Fahrbahn“ 
(207 I) .  Eine entsprechende Bestim mung feh lt in  § 207 I I .  
W arum ? H andelt es sich w irk lic h  um Absicht oder bloß 
um ein Versehen?

M it Recht erwähnt die Begründung im  E ingang zum 
16. A bschn itt: „W e nn  z. B. jemand über eine Straße ein 
D rahtse il spannt und so das Leben des ersten des Weges 
kommenden Radfahrers oder Kraftwagenführers in  Gefahr 
b ring t, so is t der B e g riff der Gemeingefahr gegeben, wenn 
n ich t feststand, w e r die Person sein w ird , die auf das 
D rahtse il aufläuft“  (S. 106). A b e r wo is t diese Handlung 
im  E n tw u rf strafbar? Nach § 207 I I  gerade n ich t! So 
b le ib t der S trafrichter auf die gänzlich ungenügenden 
Uebertretungstatbestände der §§ 369 Z. 1 und 362 Z. 1 
angewiesen. D ie  Tatbestände der K örperverle tzung und 
der T ötung  werden der H and lung  auch n ich t gerecht. 
Außerdem w ird  es vie lfach an der V ors te llung  eines be
stimmten A ngriffsob jektes fehlen (so ausdrücklich auch 
Begründung S. 106!). D en gleichen Mangel weist der im  
E n tw u rf neugeschaffene Tatbestand der Lebensgefährdung 
(§ 231) auf: „W e r  w issentlich und gewissenlos einen 
anderen in  unm itte lbare Lebensgefahr b ring t, wird^ m it 
Zuchthaus bestra ft“ . A be r selbst wenn man sich m it einem 
dolus indeterm inatus genügen ließe, so erschöpfen die vo r
liegenden Tatbestände das besonders geartete, gemein
gefährliche H andeln n icht. W il l  man nicht, w ie am 
ehesten zu empfehlen, die Gefährdung des Landkraftfahr- 
zeugverkehrs zu einem besonderen Deliktstatbestand er
heben, so muß wenigstens § 207 I I  als weiteres M itte l 
der Straßenverkehrsgefährdung die Bestimmung aufnehmen: 
„durch  (absichtliches?) Bereiten von H indernissen auf der 
Fahrbahn“ .

Gerichtsassessor D r. W a lz ,  M arburg (Lahn).



812

Spruch-Beilage zur d jz . 3Z. Jaliii. (HZ7) Belt 11
(Nachdruck der Entscheidungen w ird  nur m it g e n a u e r  u n d  u n v e r k ü r z t e r  Quellenangabe gestattet.)

811

Reichsgericht.
1. Z iv i ls a c h e n .

M itg e te ilt von Justizrat G e u te b r ü c k ,  Rechtsanwalt b. RG., Leipzig.

Aufwertungsvergleich. § 779 BG B., § 67 AufwGes.
D e r Bekl. und sein B ruder H . hatten am 1. Febr. 1921 
ein Haus von  X  gekauft und den Kaufpre is von 124 000 M. 
u. a. durch Uebemahme von 87 000 M . Hypotheken und 
durch A b tre tung  einer dem K l.  zustehenden Grundschuld 
von  37 000 M. an X  gedeckt. D afür, daß K l.  sich zur 
A b tre tung  dieser Grundschuld bereitfand, ließen die K äufer 
fü r ih n  auf dem gekauften Haus eine H ypothek von 45 000 M. 
eintragen (37 000 M. Valuta fü r  die Grundschuld, 8000 M . fü r 
ausgelegte Kaufkosten). Später verlangte der I<1. von  den 
Käufern  die Um w andlung der H ypothek in  eine Goldm ark
hypothek und erreichte auch, daß diese an Stelle der 
Papierm arkhypothek v. 45 000 M . fü r ihn  die E intragung 
einer H ypothek über 4839 g Feingo ld  m it 8 °/0 Zinsen 
am 28. März 1924 bew illig ten . Diese E in tragungsbew illigung 
haben sie aber am 16. Jan. 1925 wegen Irrtu m s  und Be
trugs angefochten. D ie  K lage b e trifft Z insen aus der G o ld 
hypothek; die W iderk lage verlangt die Feststellung, daß 
dem K l.  eine H ypothek von  m ehr als 450 GM. n ich t zu
stehe und er ve rp flich te t sei, den M ehrbetrag im  G rund
buch löschen zu lassen. L G . erkannte zugunsten des K l., 
O LG . zugunsten des Bekl. m it der Maßgabe, daß der 
geschuldete Goldmarkbetrag auf 814,50 GM. festgesetzt 
und bez. Zinsen und F ä llig ke it die V o rsch riften  des 
AufwGes. als maßgebend bezeichnet wurden. D ie  Rev. 
des K l.  hatte E rfo lg . Zw ar möge der Annahme des O LG ., 
daß das Abkom men v. 28. März 1924 ein V erg le ich  sei 
und beide Parteien eine irr ig e  V o rs te llung  über die E r 
m ittlungsweise des Aufwertungsbetrages gehabt hätten, 
n ich t entgegenzutreten sein. Auch brauche der beim  V e r
gleichsschluß als feststehend zugrunde gelegte Sachverhalt 
i. S. des § 779 BGB. n ich t reine Tatsachen zu betreffen. 
A ls  solcher habe im  vorliegenden Falle die überein
stimmende Ansicht der Parteien, daß der Prozentsatz der 
A u fw ertung  im m er von  dem eingetragenen Papierm ark
betrage der H ypo thek genommen werden müsse, ange
sehen werden können. Unzureichend begründet sei aber 
die Annahme des O LG ., daß es bei Kenntn is des U m 
standes, daß der Prozentsatz der A u fw ertung  nu r von  dem 
Goldmarkbetrage der eingetragenen Papierm arkhypothek 
gegriffen werden dürfe, n ich t zu S tre it oder U ngew ißheit 
über die Höhe der Au fw ertung  zwischen den Parteien ge
kommen sein würde. O LG . stelle fest, daß der Bekl. und 
sein Bruder offenbar geneigt gewesen seien, über ihre 
gesetzliche V e rp flich tung  hinaus dem K l.  einen Betrag 
zum Ausgleich der Geldentwertung anzubieten, und daß 
sie deshalb auch ohne weiteres auf sein Verlangen einge
gangen seien, ihm  30 oder 50 %  des Goldmarkbetrages 
zu gewähren. Dabei sei übersehen, daß das Aufw ertungs
verlangen des K lägers in  Höhe vo n  30 oder 50 %  offenbar 
n u r auf der Grundlage der Papiermarksumme vo n  ihm  ge
dacht und gestellt gewesen sei. W as er gefordert hätte, 
wenn er vom  Goldmarkbetrag ausgegangen wäre, stehe 
n ich t fest; m ith in  hätte O LG . auch n ich t sagen dürfen, 
daß in  diesem Falle  die Parteien über die Höhe der A u f
w ertung  e in ig  gewesen seien. Außerdem müsse fü r  diese 
Frage auch in  Rücksicht gezogen werden, daß der K l.  fü r 
Verschaffung des Grundstückes an die K äufe r von  diesen 
einen G egenwert habe haben w o llen  und darum jedenfalls 
einen den gesetzlichen Aufwertungsbetrag w e it über
steigenden Anspruch erhoben hätte, m it dem sich der Bekl., 
wenn er gewußt hätte, daß die Aufwertungssumme von 
dem Goldmarkbetrage der H ypothek zu berechnen sei, v ie l
le ich t n ich t ohne weiteres einverstanden e rk lärt hätte. Bei 
der Erwägung h ie rüber werde gegebenenfalls auch der 
jetzige W e rt des Grundstückes und das Verhä ltn is der 
Papierm arkhypothek zu dem Papiermarkkaufpreis n ich t 
unberücksichtigt b le iben dürfen. —  Erweise sich auf G rund 
der neuen P rü fung  die V o rsch rift des § 779 BGB. n icht 
als anwendbar, so seien die anderen A n g riffe  gegen das 
Abkommen vom  28. März 1924 zu untersuchen. W erde

es auf G rund einer dieser A ng riffe  oder aber nach § 779 BGB. 
h in fä llig , so werde sich fü r die W iderklage noch die Frage 
erheben, ob m it ih r  n ich t bloß die Löschung der Fe ingo id - 
hypothek und die W iedere intragung der Papiermarkhypothek 
verlangt werden könne. Denn wenn der K l.  sich m it einem 
Aufwertungsbetrage von 814,50 GM. n ich t begnügen würde, 
was nach seinem Rechtsm ittel anzunehmen sei, zumal 
O LG . selbst davon ausgehe, daß die Parteien sich auf eine 
30— 50 %  ige A ufw ertung  geeinigt hätten, so habe über 
die streitige Höhe der Au fw ertung  n ich t das Gericht, sondern 
die Aufwertungsste lle  zu befinden (§§ 69— 75 AufwGes.). 
Zum mindesten könnte die Aussetzung des Verfahrens ge
boten sein, solange die Entscheidung der Aufwertungsstelle 
n ich t getroffen sei. (U rt. V I .  626/25 v. 9. Ju li 1926.)

Rechtslage bei einem Schw arzkauf aus 1922 mit 
gleichzeitiger Auflassung, bei dem der E rw erber im  
Grundbuch aber erst im  Herbst 1923 eingetragen und 
die behördliche Genehmigung noch später erfolgt ist. 
Grunderwerbsteuerzahlung als eine Hauptverpflichtung  
des Käufers? D urch notarie llen V ertrag  v. 23. Nov. 1922 
verkaufte K l.  dem Bekl. sein B e rline r Grundstück. D ie  A u f
lassung erfo lgte im  unm itte lbaren Anschluß an den K au f
ve rtrag ; am 23. O ktober 1923 wurde der Bekl. im  Grundbuch 
eingetragen. Im  Vertrage war der Kaufpre is w ahrheits
w id r ig  m it 300 000 M . angegeben, auch hatte sich der 
Bekl. ausdrücklich zur Zahlung der Grunderwerbsteuer 
(G ESt.) verp flich te t. E r  hat sie aber n ich t gezahlt, deshalb 
hat die Stadtgemeinde B e rlin  gemäß § 20 GEStGes. die 
Zahlung des Steuerbetrages von 467,60 RM . vom  K l. ve r
langt. K l.  setzte dem Bekl. nunm ehr gemäß § 326 BGB. 
eine F ris t zur Zahlung der Steuer m it der E rk lä rung , daß 
er nach fruchtlosem  A b lau f der F ris t die Le is tung  n icht 
annehmen und vom  Vertrage zurücktreten werde. D ie  F ris t 
is t verstrichen, ohne daß der Bekl. zahlte. D ie  auf Rück- 
auflassung gerichtete K lage stützt sich auf die ergebnislose 
Fristsetzung und auf die unrich tige Beurkundung des K au f
preises. Im  L a u f des Streites genehmigte das Bezirksamt 
am 8. Aug. 1925 nachträglich die Auflassung und E in 
tragung. D er K l.  hä lt diese ohne oder gegen seinen 
A n trag  erte ilte Genehm igung fü r w irkungslos, zumal bei 
ih re r E rte ilung  schon X  (Schwarzabkäufer des B ekl.) als 
E igentüm er im  Grundbuche eingetragen gewesen sei. LG . 
verurte ilte , O LG . wies ab, beide m it der Begründung, daß 
die V e rp flich tung  zur T ragung der GESt. keine H aupt- 
ve rp flich tung  aus dem Kaufverträge darstelle, m ith in  ihre 
N ich te rfü llung  den R ück tritt n ich t begründen könne. RG. 
hob auf und verw ies zurück. D ie  noch vo r dem 31. Dez. 
1922 erfo lgte Auflassung sei schon um desw illen n icht 
n ich tig  gewesen, w e il zur Z e it ih re r E rte ilung  die Ge
nehm igungspflicht fü r sie noch n ich t bestanden habe. Sie 
habe ihre  uneingeschränkte W irksam ke it erst verloren, 
als das Inkra fttre ten  des Grundstücksverkehrsgesetzes eine 
Genehm igung e rfo rderlich  machte. N unm ehr sei sie zu 
einer schwebend unwirksamen geworden, deren Genehmi
gung aber nachträglich erfo lgen konnte. Diese W irksam ke it 
würde sie erst m it dem Zeitpunkte verloren  haben, in  
welchem ein den Bekl. zur Rückgängigmachung der d ing
lichen E in igung verurte ilendes E rkenntn is die Rechtskraft 
beschriften haben würde. B is zum E in tr it t  dieser Rechts
k ra ft sei dagegen die H e ilu n g  des Formmangels durch 
H erbe iführung  der behörd lichen Genehm igung m öglich  
gewesen, und zwar auch dann noch, wenn als E igentüm er 
im  Grundbuch bereits e in w eiterer Abkäufer eingetragen 
stehe, möge dieser auch als gutgläubiger E rw erber gegen 
seinen W ille n  n ich t zur Aufgabe seines Eigentumsrechtes 
gezwungen werden können. D ie  M ög lichke it der E rte ilung  
der Genehmigung sei im  Grundstücksverkehrsgesetz n ich t 
befristet. Es sei auch g le ichgü ltig , ob der Bekl. ohne den 
W ille n  des K l.  oder gar gegen ih n  die Genehm igung der 
Auflassung nachgesucht habe. Das Gericht könne die 
Rechtmäßigkeit e iner derartigen Genehmigung w oh l m  
Bezug auf F orm  und auf Zuständigkeit der genehmigenden 
Behörde nachprüfen, n ich t jedoch in  Bezug auf ih re  mate
rie llen  Voraussetzungen. Insow e it müsse die rich terliche 
P rü fung  an der Tatsache jenes staatlichen Hoheitsaktes
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mnehalten. D ie  Beurte ilung der Frage, was als H aupt- 
und was als Nebenleistung anzusehen sei, habe die Recht
sprechung des RG. der Betrachtung im  Einzelfa lle zuge- 
tviesen. Es habe dabei vie lfach auf den W ille n  der 
Beteiligten be i Vertragsschluß Gewicht gelegt und es fü r  
wesentlich gehalten, ob es einer der Parteien auf die E r
fü llung  der gerade in  Betracht kommenden Le istung  in  
hohem Grade angekommen sei. Beim  erkennbaren V o r 
hegen solchen Parte iw illens könne der Schuldner sich n icht 
darauf berufen, daß die Le is tung  ob jektiv  unw ich tig  sei 
ttud daß ihre  B ew irkung  dem G läubiger keinen Nutzen 
Bringe. Ferner sei bereits ausgesprochen, daß dem G läubiger 
der R ück tritt verschlossen sei und n u r der E rfü llungs- 
ääspruch bleibe, wenn der Schuldner sich m it einem gering
fügigen Te ile  einer H auptle istung im  Verzüge befinde, 
Wobei fü r  die Frage der G eringfüg igke it das Verhältn is 
2um gesamten Vertragsinhalte ins Auge gefaßt werden 
teüsse. O LG . habe nun zwar festgestellt, daß der W ille  
der Parteien n ich t dahin gegangen sei, die V e rp flich tung  
2Ur Zahlung der GESt. zu einer H auptverp flich tung in  
dem Sinne zu machen, daß ohne ihre  E rfü llu n g  der ganze 
'  ertrag n ich t gew o llt sein solle. Diese Fragestellung sei 
aber unrich tig . N ich t darauf komme es an, ob der V ertrag  
°hne die E ingehung einer bestimmten V e rp flich tung  n ich t 
^geschlossen und ihre  E rfü llung  von beiden Vertragste ilen 
/B e d in g t  sicher ins Auge gefaßt wäre, sondern darauf, ob 
®*e so wesentlich gewesen sei, daß bei N ich te rfü llung  dieser 
*'erpflichtung n ich t bloß ein Erfüllungsanspruch, sondern 

/ CB das R ücktrittsrecht gegeben sein sollte. Ueberdies irre  
B*LG. in  der Annahme, daß die Uebemahme der Steuer sich 
auch n ich t in fo lge  der In fla tionsw irkungen  als eine H aupt- 
Verp flich tung  darstellen könne. W enn RG. der Erschütte
rung des G leichgewichts von  Le is tung  und Gegenleistung 
ln seiner Rechtsprechung eine besondere Beachtung habe 
2u T e il werden lassen, so stehe nichts dem entgegen, im  
B-mzelfalle zu prüfen, ob die durch die In fla tio n  he rvor- 
Serufenen W irkungen  eine Veränderung der Verpflich tungen 
ejues Vertragste ils n ich t auch m  ih rem  Verhältnisse zu
einander in  solchem Umfange herbe igeführt haben könnten, 
daß die Vergrößerung des Umfanges der einen oder der 
^ d e re n  sie unter den veränderten Umständen als bloße 
/eben le is tung  n ich t m ehr erkennen ließe. E rst bei einer 
abschließenden Betrachtung des gesamten Ergebnisses des 

echtsgeschäfts würde sich aber ein sicherer Schluß nach 
er R ichtung ziehen lassen, ob bei Zugrundelegung einer 
°tchen Annahme die Le is tung  nach dem eben Gesagten 

doch zufolge ih re r Bedeutung als solche gelten könne, daß 
ih re r N ich te rfü llung  von  dem V ertrag  abgegangen 

erden könnte. In  dieser Beziehung fehle es fü r eine 
^endgültige P rü fung  durch das RG. an zureichenden U n te r- 

Sen, insbes. darüber, in  welchem Verhältnisse die Summe 
r  jetzt verlangten Steuerbeträge zu dem verabredeten, an- 

? Pressen aufzuwertendem Kaufpreise und seinem bereits 
. gezahlten Te ile  stehe. H ie r fü r  bedürfe es noch tatsäch
licher Feststellungen. (U rt. V . 268/26 v. 22. ]an. 1927.) 
b / um guten Glauben an die R ichtigkeit des Grund- 
k “ ches i- S. des § 20 AufwGes. § 892 BG B. X  ve r- 
aufte sein  W ohnhaus in  A . durch notarie llen  Kaufvertrag 

f .: J™. 1924 an die K l.  unter H aftung der Verkäu fe rin
ftUr Brypothekenfreiheit. A u f dem Grundstück lastete frühe r 
/ ne fü r  die Beklagte am 10. A p r il 1906 eingetragene 
t ^PjüBek von  26 000 M . Nachdem die H ypothek im  
JUb. 1923 zurückgezahlt worden war, wurde sie im  Sept. 1923 
SyOscht. H erbst 1925 wurde auf A n trag  der Bekl. im  
Q^un^Buch ein W iderspruch gegen die R ich tigke it des 
^.undbuchs bez. der Löschung der H ypothek eingetragen. 

.e F l.  behaupten, das Grundstück in  gutem Glauben an 
me Lastenfre iheit erworben zu haben und verlangen 

w d ligung  ¿er Bekl. ¡n die Löschung des W iderspruchs. 
E r f• / « « t e i l t e .  D ie  Sprung-Rev. der Bekl. hatte keinen 

® ie vo r Inkra fttre ten  der 3. S tNVO . im  Sept. 1923 
hab ^ te ^ aBlung des Hypothekenkapita ls von  26 000 PM.

eine geringfügige Teilzah lung auf die der Bekl. 
üer <G en<*e Forderung dargestellt. Ob durch die Löschung 
laut ^JP o th e k  auf G rund der über den Papiermarkbetrag 
tatsä h l«  köschungsbew illigung  der Bekl. das Grundbuch 
U n r ib r * 1 .«rrteR tig  geworden, oder ob dadurch eine 

lc “ gkeit des Grundbuchs n ich t eingetreten sei, bedürfe

keiner weiteren Prüfung, da in  dem einen w ie dem anderen 
Falle der Anspruch der K l.  sich als begründet erweise. —  
Zu der Frage des öffentl. Glaubens des Grundbuchs i.  S. 
des § 20 AufwGes. habe RG. bereits im  U rt. 9. Febr. 1927 
(DJZ. 1927 S. 527) unter Ab lehnung der Ansicht Mügels 
ausgeführt, daß das AufwGes., wenn es von  den „V o r 
schriften über den öffentlichen Glauben des Grundbuchs“ 
spreche, damit nichts anderes meine, als das Bürgerliche 
Gesetzbuch, wenn es in  § 892 den guten Glauben des 
Erwerbers eines Rechts an einem Grundstück oder eines 
Rechts an einem solchen Recht dann verneine, wenn ihm  
die U n rich tigke it des Grundbuchs bekannt sei. Zw ar könne 
u. U . auch schon die Kenntn is von  Tatsachen, die die 
U n rich tigke it des Grundbuchs begründeten, sich als eine 
Kenntn is von der U n rich tigke it des G ru n d b u c h s  s e lb s t  
darstellen, nämlich dann, wenn es sich um solche Tatsachen 
handle, die o h n e  w e ite re s  die U n rich tigke it des G rund
buchs ergäben. Eine abweichende Beurteilung müsse aber 
dann Platz greifen, wenn es sich um unklare Rechtsfolgen 
handle, die aus bekannten Tatsachen n ich t ohne weiteres 
m it Sicherheit zu erkennen seien, und wenn sich der 
E rw erber in  einem R echtsirrtum  befunden habe, wenn er 
also trotz Kenntn is der die U n rich tigke it ergebenden Tat
sachen in fo lge  einer rechtsirrigen Auffassung das Grundbuch 
bez. des in  Frage stehenden Rechts n ich t fü r unrich tig  
gehalten habe. H iernach komme es in  dem vorliegenden 
Fa ll, in  dem die Zahlung des Hypothekenkapitals v o r dem 
Inkra fttre ten  der 3. S tNVO . e rfo lg t sei, entscheidend darauf 
an, ob die K l., als sie den A ntrag  auf ihre E intragung 
als E igentüm er des Grundstücks im  Grundbuch stellten, 
n ich t nu r erkannt hätten, daß die Papiermarkzahlung an 
die Bekl. eine unzureichende Zahlung gewesen wäre, sondern 
auch, daß die H ypothek trotz ih re r Löschung in fo lge  der 
ungenügenden Zahlung in  Höhe des AufwBetrageS bestehen 
geblieben, m ith in  insow eit —  die U n rich tigke it des G rund
buchs unterste llt —  das Grundbuch trotz der Löschung der 
H ypothek unrich tig  geworden wäre. Diese Kenntn is der 
K l.  habe aber L G . fü r RG. bindend verneint. In  der Tat 
komme es im m er außer auf den äußeren Hergang noch 
auf die E rkenntn is seiner Bedeutung als eines das Erlöschen 
der H ypo thek hindernden Umstandes an. Diese Kenntn is 
habe den K l.  festgestelltermaßen gefehlt. Ob etwa, ab
weichend von den vorerwähnten Grundsätzen, der gute 
Glauben dann zu verneinen sein möchte, wenn sich jemand 
der Kenntn is des Sachverhalts geflissentlich entziehe, bedürfe 
h ie r keiner E rörterung, denn ein solcher F a ll liege h ier, 
w ie die Feststellungen des L G . ergäben, n ich t vo r. —  Im  
übrigen habe LG . festgestellt, daß auch der N otariats
obersekretär Y , der im  Aufträge der K l.  das Grundbuch 
eingesehen hatte, der Ansicht gewesen sei, daß das G rund
stück lastenfrei sei, wenn er auch damals gewußt habe, 
daß die H ypothekengläubiger gegen die Bezahlung der 
Hypotheken in  Papiermark sich w ehrten ; LG . habe ferner 
fü r  erwiesen erachtet, daß ihm  auch die E rkenntn is der 
nach dem 14. Juni 1922 auf G rund unzureichender Zahlung 
erfo lgten Hypothekenlöschung als eines das Erlöschen der 
H ypothek hindernden Umstandes gefehlt habe. D am it sei 
aber auch h insichtlich  des Y  der gute Glauben i.  S. des 
§ 20 AufwGes. festgestellt. Es bedürfe daher ke iner weiteren 
E rörte rung  der Frage, ob Y  als V e rtre te r der K l.  anzusehen 
sein möchte, und ob K l.  einen etwa vorhandenen bösen 
Glauben des Y  sich trotz ih re r  eigenen G utg läubigkeit als 
eigenen bösen Glauben anrechnen lassen müßten. U nte r
stelle man aber, daß im  vo rl. Falle durch Löschung der 
H ypothek eine U n rich tigke it des Grundbuchs n icht ein
getreten wäre, so könne nichts anderes gelten, w ie in  dem 
angezogenen U rt. des RG. schon ausgeführt sei. (U rt. 
V . 375/26 v. 23. März 1927.)

2. S t ra fs a c h e n .
M itg e te ilt von Reichsgericlitsrat a. D . C o n r a d ,  Leipzig.

§§ 266, 264 StrP O . Zum Begriff „T at“ . Be
günstigung des Betrügers im  Verhältn is zum Betrug in  
M ittäterschaft. D ie  Revis ion des wegen Begünstigung 
ve ru rte ilten  Angekl. is t verw orfen worden. Aus den Gründen: 
E in  Verstoß gegen § 266 Abs. 1 S trPO. lie g t n ich t vo r. 
D ie  V o rsch rift verw eist auf den B e g riff der Iden titä t der 
Tat, w ie er sich aus § 264 StrPO. e rg ib t. D ieser umfaßt
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nach der feststehenden Rechtsprechung des RG. den vom  
Eröffnungsbeschluß betroffenen Vorgang einschl. a lle r damit 
zusammenhängenden oder darauf bezüglichen Vorkommnisse 
und tatsächlichen Umstände, die geeignet sind, das in  
diesen Bereich fallende T un  des Angekl. unter irgendeinem 
rechtlichen Gesichtspunkt als strafbar erscheinen zu lassen 
(RG . i.  Strafs. Bd. 12 S. 287 (288 fg .) ;  Bd. 15 S. 9 (11 ); 
Bd. 24 S. 370; Bd. 56 S. 324 (325 ); RG. U rt. I I I .  43/25 v. 
11. Ju li 1925). In  diesem Umfange hat das G ericht die 
T a t seiner U rte ils findung  zugrunde zu legen. S te llt sich 
dabei die strafbare Bete iligung  des Angekl. daran inha ltlich , 
ze itlich oder ö rtlich  anders heraus als der E rö ffnungs
beschluß annahm, und e rg ib t sich daraus eine wesentlich 
abweichende, tatsächliche und rechtliche Beurte ilung  dieser 
Bete iligung, so handelt es sich darum noch n icht um  eine 
andere T a t im  Sinne des § 266 Abs. 1 S trPO. F ü r sich 
alle in  betrachtet haben fre ilich  H eh le re i am Diebesgut m it 
dessen vorangegangener Entwendung (RG . i.  Strafs. Bd. 12 
S. 287), Begünstigung des H ehlers der Diebesbeute m it 
dem D iebstahl (RG . i. Strafs. Bd. 55 S. 76), Begünstigung 
des M örders m it der B e te iligung  am M orde (RG . i.  Strafs. 
Bd. 25 S. 334), diebische Entwendung aus einem Raub
morde m it dem Raubmord (RG. U rt. I I I .  747/24 v. 12. Febr. 
1925), die Abgabe von  B ro t an Kunden ohne Brotm arken 
m it dem strafbaren Bezüge des dazu verwendeten Mehls 
(RG . U rt. IH .  633/23 v. 24. Sept. 1923) nichts gemein. 
G le ichwohl hat das RG. in  diesen und ähnlichen Fällen 
m it Rücksicht auf den engen tatsächlichen und rechtlichen 
Zusammenhang der Nachtat m it der unter Anklage gestellten 
V o rta t das V orliegen  derselben Tat bejaht. Im  vorliegenden 
Falle werfen Anklage' und Eröffnungsbeschluß der Ehefrau 
des Beschwerdef. vo r, nach einem Hausbrande der V e r
sicherungsgesellschaft gegenüber den Mobiliarbrandschaden 
unter falschen Vorspiegelungen über die vorhanden ge
wesenen und verbrannten Gegenstände zu hoch angegeben 
und dadurch die Auszahlung einer zu hohen Brandent
schädigung bew irk t zu haben. D e r Beschwerdef. sollte 
tro tz  seines Bestreitens der Kenntn is  von  der U n rich tigke it 
jener Angaben w issentlich an ihnen teilgenommen haben 
und deshalb im  Sinne der §§ 263, 47 StrGB. m itschu ld ig  
sein. D ie  Strafk. bezeichnet diesen Verdacht als w iderlegt, 
ste llt jedoch im  Anschluß daran als Grundlage fü r die V e r
u rte ilung  des Beschwerdef. aus § 257 StrGB. fest; dagegen 
habe er be i den späteren E rm ittlungen w issentlich falsche 
Bekundungen bez. des Brandschadens gemacht und dadurch 
seiner Frau w issentlich Beistand geleistet, sowohl um  sie 
v o r der Bestrafung zu schützen, als auch um sich selbst 
den durch den Betrug der F rau erlangten V o rte il zu sichern. 
Das U rte il gelangt hiernach w ie  die Anklage zur Annahme 
eines auf Täuschung abzielenden Tuns des Beschwerdef., 
nu r m it dem Unterschiede, daß es der Betrugstat der Frau 
nachgefolgt, m ith in  n ich t auf Förderung der Tat, sondern 
auf den Schutz der Täterin , und n ich t auf die Erlangung, 
sondern auf die Sicherung und Befestigung des rechts
w id rig e n  Verm ögensvorte ils abgezielt habe. D ie  A n te il
nahme des Beschwerdef. an dem den Gegenstand der 
Anklage bildenden Vorgänge erscheint led ig lich  in  anderer 
tatsächlicher und rechtlicher Gestalt als do rt angenommen 
wurde, is t aber nach dem Gesagten „diese lbe“ Tat. . . . 
(U rt. I I I .  743/26 v. 9. Dez. 1926 g. W .)

Reichsfinanzhof.
M itg e te ilt vom Senatspräsidenten beim RFH. D r. K l o ß ,  München.

=  Um satzsteuer; zweimalige Besteuerung der V e r
steigerungsgebühr. D ie Steuerpflicht nach § 1 N r. 3 UmsStG. 
ru h t auf der Verste igerung nur, wenn sie eine L ie fe rung  
zum Gegenstände hat. L ie fe re r is t in  Fällen v o rl. A r t  n ich t 
der Verste igerer, sondern sein Auftraggeber. A lles , was 
der Ersteher aufwenden muß, um den Versteigerungsgegen- 
stand zu erhalten, is t steuerpflichtiges E n tge lt fü r  die 
L ie fe ru n g  (§ 8 Abs. 1). Dazu gehört als T e il des A u f
wandes auch die Versteigerungsgebühr. Sie w ird  daher 
w ie  das übrige E n tge lt vom  Verste igerer n ich t fü r  sich, 
sondern fü r  Rechnung des L ie fe re rs vereinnahmt. D er 
Umstand, daß der V erste igerer vom  Gesetzgeber aus 
besonderen Gründen an Stelle des Auftraggebers, der seiner
seits fü r  diese L ie fe rung  keine Umsatzsteuer schuldet, als 
S teuerpflichtiger behandelt w ird , ändert nichts daran, daß 
ein L ieferungsverhältn is auch nach der Entgeltseite nur

zwischen Auftraggeber und Ersteher besteht. A u f den 
Auftraggeber w ird  ja auch die ganze vom  Versteigerungs
geschäfte zu zahlende Umsatzsteuer —  berechnet vom  ge
samten E rlös einschl. der darin  steckenden G ebühr —  
nach § H  Abs. 2 (je tzt § 10 Abs. 2) UmsStGes. abge
wälzt. Es besteht kein D ienst-, Auftrags- oder sonstiges 
privatrechtliches Vertragsverhältn is zwischen Verste igerer 
und Ersteher, aus dem dieser jenem die Versteigerungs
gebühr als solche schuldete. D e r Verste igerer fo rde rt die 
Versteigerungsgebühr vom  Ersteher n ich t aus eigenem 
Rechte, sondern nu r aus dem seines Auftraggebers, und 
das zugrunde liegende Rechtsverhältnis is t led ig lich  das 
L ieferungsverhältn is. N u r m itte lbar e rfo lg t die Zahlung 
der Gebühr an den Versteigerer, um  die Abrechnung 
zwischen diesem und seinem Auftraggeber zu vereinfachen 
und ein H in -  und Herzahlen zu vermeiden. Denn der 
Verste igerer behält die Gebühr fü r sich als Entgelt, das 
ihm  der Auftraggeber fü r  die Verste igerungstätigkeit als 
fü r  eine Le is tung  schuldet. M it diesem E n tge lt is t er, 
wenn er die Verste igerungstätigkeit gewerbsmäßig betreibt, 
nach § 1 N r. 1 UmsStGes. steuerpflich tig  w ie  fü r alles, 
was er sonst noch dafür vom  Auftraggeber erhält. (U rt. V  A . 
885/26 v. 14. Dez. 1926.)

=  Ueber das V orrecht der Forderungen der Reichs
kasse wegen öffentlicher Abgaben im  Konkurs ist von  
den bürgerlichen Gerichten zu entscheiden. W ie  der
R F H . im  U rt. v. 25. Okt. 1926, G. S. 1/26 (Bd. 19 
355, D JZ . 1927, 88), ausgesprochen hat, kann im  K onkurs
verfahren auch der Steuergläubiger seine Ansprüche nu r 
nach den V orschriften  über die K O . verfo lgen. Demnach 
hat er, fa lls  das V orrech t vom  V erw a lte r im  Prüfungs
term ine bestritten  w ird , dessen Feststellung gemäß § 146 
Abs. 1 K O . durch K lage v o r dem ordentl. Gerichte zu 
betreiben. Abs. 5 der V o rsch rift, wonach die Best, des 
1. Abs. auf Forderungen, fü r  deren Feststellung ein V e r
w altungsgericht zuständig ist, entsprechende Anwendung 
finden, schlägt n ich t ein, w e il das Gesetz h ie r die Z u 
ständigkeit der Verwaltungsgerichte n ich t erw eitert, v ie lm ehr 
led ig lich  k larste llt, daß an Stelle der ordentl. Gerichte die 
Verwaltungsgerichte treten, soweit auf G rund anderer ge
setzlicher Best, deren Zuständigkeit gegeben ist. Demnach 
b le iben die Steuergerichte auch be i Steuerforderungen, die 
im  K onkursverf. s tre itig  geblieben sind, darauf beschränkt, 
über G rund und Höhe des Anspruchs zu entscheiden, 
während die Frage des Vorrechts dem ordentl. Rechtsweg 
überlassen b le ib t. (U rt. V . A . 890/26 v. 11. Febr. 1927.)

Reichswirtschaftsgericht.
M itg e te ilt vom Senatspräsidenten des R W G . D r. K o p p e l ,  B erlin .

Anwendungsbereich des Liquidationsschädengesetzes.
D ie  Aufzählung der Best, des Vers. V e rtr., die eine Be
lastung des Reichs m it einer Entschädigungspflicht gegen
über seinen Angehörigen enthalten, in  § 1 des L iqu ida tions
schädengesetzes bedeutet n icht, daß die Ersatzpflicht des 
Reichs gegenüber Reichsangehörigen in  jedem einzelnen 
F a ll von  der P rü fung  abhängig ist, ob der frem de Staat 
zu seinem Vorgehen auf G rund der angezogenen Best, be
rech tig t war. D ie  Anwendung des LiqSchGes. is t v ie lm ehr 
—  unabhängig von  dieser Rechtsfrage —  schon dann zu
lässig, wenn ein Vermögensverlust auf G rund der in  § 1 
angezogenen Best, tatsächlich eingetreten ist. Denn Sinn 
und Zweck der Entschädigungsgesetzgebung fü r K riegs
schäden is t der, den Reichsangehörigen aus M itte ln  der 
A llgem einhe it Entschädigung zu gewähren, die über die
allg . Kriegsschäden hinaus in fo lge  ih re r Recht- und Schutz
los igke it in  den unter frem der Herrschaft stehenden Ge
bieten durch den K r ie g  oder dessen Ausgang besonders 
betroffen sind. Auch eine nach dem Vers. V e rtr. einwand
fre i zulässige Vermögensentziehung entbehrt an sich n icht 
der R ech tsw id rigke it gegenüber dem Betroffenen, da nach 
anerkanntem V ö lke rrech t das Privatverm ögen unverletzlich 
und dieser Rechtsgrundsatz nach allg. Auffassung n ich t durch 
den Vers. V e rtr. beseitigt is t. F ü r die Anwendbarkeit des 
LiqSchGes. ist es unerheblich, ob der fe indliche Staat auf 
G rund des Vers. V e rtr. zu der E inziehung der Guthaben 
der A n tragste lle r zugunsten seiner Staatskasse berechtigt
war. Ausschlaggebend ist, daß er seine Befugnis hierzu 
aus A rt. 297 Vers. V e rtr. herle ite t. (U rt. 3. S. X X I I I .  447/24 
v. 13. Jan. 1927.)
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Reichsdisziplinarhof.
M itg e te ilt von Reichsgerichtsrat D r. S c h w a l b ,  Leipzig.

Stellung der Reichsbahnbeamten nach der V O . v. 
12. Febr. 1924 und vor E rlaß  des Reichsbahngesetzes 
v - 30. Aug. 1924. Irrtu m  des Beamten über seine E igen
schaft als Reichsbeamter kein  Hindernis fü r D iszip linar- 
verfolgung oder Annahme eines Dienstvergehens. Be
deutung strafgerichtlicher Feststellung über solchen 
Irrtum . D ie  angeschuldigten Reichsbahnbeamten, die im  
März 1924 in  rechtsw idriger W eise über Barbestände der 
Von ihnen verwalteten Güterkassen ve rfüg t hatten, wurden 
Vom Strafgericht n u r wegen einfacher Unterschlagung ve r
urte ilt, w e il ih re  Behauptung als n ich t w iderlegt erachtet 
U'urde, daß sie sich auf G rund der z. Z t. der Tat fü r die 
Rechtslage der Reichseisenbahn maßgebenden V O . v. 
12- Pebr. 1924 (R G B l. I  S. 57) n ich t m ehr fü r  Reichs- 
Beamte gehalten hätten. Diese tatsächliche Feststellung 
uud strafrechtliche Beurte ilung  is t fü r  die D isz ip lina r
gerichte b indend, rech tfe rtig t aber n ich t die von  der 
Verteidigung erhobenen Zw eife l an der Zulässigkeit dienst- 
JRufgerichtlichen Einschreitens oder am V orliegen  eines 
Dienstvergehens. D ie  Anwendbarkeit der V o rsch riften  des 
RBGes. über das D ienststrafverfahren auf die Reichsbahn- 
Beamten is t durch § 23 Abs. 2 RBahnGes. v. 30. Aug. 1924 
(RGBl. H  S. 272), dessen verfahrensrechtliche V orschriften  
uuch fü r  frühere Dienstvergehen Platz greifen, ausgesprochen. 
■Daß aber P flichtverle tzungen dieser Beamten auch schon 
vo r Erlaß jenes Gesetzes, unter der H errschaft der V O . v. 
i2 . Febr. 1924, als D ienstvergehen i. S. des RBGes. an- 
zusehen waren, e rg ib t sich aus §§ 6 Abs. 2, 7 der V O . 
Rach § 6 Abs. 2 w ar der In h a lt der fü r die Reichsverwaltung 
Bestehenden Gesetze und V O .en fü r  das Unternehm en 
deutsche Reichsbahn so lange und so w e it anzuwenden, 
ais die Reichsregierung deren Anw endung n ich t aufhob;

7 waren n u r fü r  die Dienstbezüge der Beamten der 
Reichsbahn, n ich t aber fü r  sonstige dienstliche Beziehungen 

jeser Beamten Bestimmungen getroffen, die von  den fü r  
“ ie Reichsbeamten geltenden abwichen. D ie  U ebertragung 
,es Betriebes der Reichseisenbahnen auf ein „selbständiges, 

euie juristische Person darstellendes w irtschaftliches U n te r- 
chmen“ , als welches sich die Reichsbahn nach § 1 der V O . 
arstellt, konnte hiernach eine Aenderung der P flich ten 
®r  u e  Betriebe der Eisenbahn tätigen Beamten des Reichs

oder eme Aenderung des Wesens ih re r P flichtverle tzungen
cht herbeiführen. E ine abweichende Auffassung der Be

amten über diese Rechtslage schließt weder die Behandlung 
re r P flichtverle tzungen als D ienstvergehen noch deren 
erfo lgung im  D iszip linarverfahren aus. W eder die Zü 

g e l t  d iszip linärer V e rfo lgung  noch der Tatbestand 
-t.® Dienstvergehens w ird  dadurch ausgeschlossen, daß der 

• er sich  irrtü m lich  fü r  einen Angeste llten anstatt fü r  
y nen Beamten hä lt oder annimm t, daß seine Vorgesetzte 

erwaRmig n ich t eine solche des Reichs sei, sondern eine 
f t fSC® <R r ie Rechtspersönlichkeit besitze oder vertrete. 
D -  246/26 v. 23. März 1927.)

Kammergericht.
1. Z iv i ls a c h e n .

A- M itg e te ilt von Kam m ergerichtsrat D r. K o e h n e ,  B erlin , 
j j j  § 4132 BGB. Aufhebung einer Gesam thypothek.
b e f A u fBebung einer Gesamthypothek auf n u r einem der 
v  ? ? etea Grundstücke is t zulässig. (Besohl. 1 X . 2/27 
v- 40. Febr. 1927.)
unt 14> 44 Ges. über die privaten  Versicherungs- 
v v. 12. M a i 1901 in  der Fassung des Ges.
des v  4923; §§ 306, 305, 304 H G B . Uebertragung  
seit- Vermögens eines Versicherungs Vereins auf Gegen- 
d e / f p 614. auf eine Aktiengesellschaft unter Ausschluß 
Ge L l9uidation. U eberträgt ein Versicherungsvere in auf 
L i (5 e.^se?tis ]re it sein Verm ögen un ter Ausschließung der 
kein Idai j ou auf  eine Versicherungsaktiengesellschaft, so tr it t  
v  in  Gesamtrechtsnachfolge ein. (Beschl. 1 X .  957/26 

' 40- Febr. 1927.)

Besit^ 254 Abs" 1 und 3 H(GB. Nachweis des A ktien -
l e ^  Zes\  4. D ie  Bescheinigung einer Bank über H in te r- 
deg D/ g laes •Rktienbetrages, der dem G ericht zum Nachweis 

§ 254 Abs. 1 H G B . vorgeschriebenen Aktienbesitzes

eingereicht w ird , braucht die Num m ern der h interlegten 
A ktien  n ich t anzugeben.

2. D ie  E rte ilung  der Erm ächtigung nach § 254 Abs. 3 
H G B. hat n ich t zur Voraussetzung, daß der Besitz des in  
§ 254 Abs. 1 H G B. gen. Aktienbetrages bis zur Beschluß
fassung in  der GenVers. fortdauern und dies nachgewiesen 
w ird . D ie  Fortdauer des Besitzes is t erst von der GenVers. 
zu prüfen. (Beschl. 1 X . 950/26 v . 10. Febr. 1927.)

§§ 1168, 1183, 1192, 875 BG B ., A rt. 7, 8, 27 D urchf.- 
V O . v . 29. N ov. 1925 z. AufwGes. Verzich t au f die 
Eigentüm ergrundschuld. D ie E in tragung eines Verzichts 
auf die Eigentümergrundschuld is t unzulässig. D ies g ilt  auch, 
wenn auf die aufgewertete E igentüm ergrundschuld verzichtet 
w ird . (Beschl. 1 X . 10224/27 v. 17. Febr. 1927.)

§§ 17, 67 AufwGes., § 779 BG B . Kein E in fluß  des 
m it dem gegenwärtigen Gläubiger abgeschlossenen V e r 
gleichs auf den AufwAnspruch des früheren Gläubigers. 
D urch einen zwischen dem Grundstückseigentümer und 
dem gegenwärtigen G läubiger einer der A u fw ertung  unter
liegenden H ypothek nach dem 13. Febr. 1924 w irksam  
abgeschlossenen V erg le ich  i. S. des § 67 AufwGes. w ird  
der auf der V o rsch rift des § 17 AufwGes. beruhende 
Aufw A nspruch eines früheren G läubigers n ich t beseitigt. 
(Beschl. 1 X . 8365/27 v . 24. Febr. 1927.)

B. M itg e te ilt von Kam m ergeric litsra t D r. N a d le r ,  B erlin .

§§ 10 Abs. 1 Z . 5 AufwGes., 141 Abs. 2 B G B. W ird  
ein priva tschriftlicher Kaufvertrag  durch notarie llen  V ertrag  
bestätigt, so is t in  unm itte lbarer Anwendung des § 141 
Abs. 2 BG B. der Berechnung des Goldmarkbetrages der 
Tag des Abschlusses des p riva tschriftlichen  Kaufvertrages 
zugrunde zu legen. (Beschl. A W . 981/26 v. 17. März 1927.)

§ 10 Abs. 1 Z . 5 AufwGes. D e r Grundsatz, daß hei 
zeitlichem Auseinanderliegen von Angebot und Annahme 
der Tag  des Angebots zugrunde zu legen ist, g ilt  n ich t 
nur, wenn der Verkäufer, sondern auch wenn der K äufer das 
Angebot gemacht hat, (Beschl. A W . 1254/26 v. 7. A p r il 1927.)

§§ 3 Abs. 1 Z . 4, 7, 10 Abs. 1 Z . 5, 11 AufwGes. 
V e rkau ft eine Gesellschaft m. b. H . ih r  Grundstück und 
e rw irb t dabei die a lle in ige Inhaberin  sämtlicher Geschäfts
anteile der G. m. b. H . die Kaufge ld forderung in  der Form  
der A b tre tung, so steht dies § 10 Abs. 1 Z . 5 AufwGes. 
n ich t entgegen. (Beschl. A W . 1496/26 v. 21. A p r il 1927.)

2. S t ra fs a c h e n .
M itg e te ü t von Kam m ergerichtsrat D r. S im o n ,  B erlin .

Patentberühmung und uni. W ettbew erb. § 40 N r. 2
Patentges. b e tr ifft n ich t jede sich auf das Patent beziehende, 
zur Irrtum serregung geeignete Angabe, sondern led ig lich  
den F a ll, daß der Ir r tu m  erregt w ird , der Gegenstand sei 
nach Maßgabe eines auf G rund des Patentges. e rte ilten  
Patentes geschützt. Macht der Täte r bez. eines tatsächlich 
fü r  ih n  durch Patent geschützten Gegenstandes unrich tige 
Angaben über die durch die E rfin d u ng  gelösten technischen 
Aufgaben, so kann dies Gebaren zwar gegen § 4 uni. 
W ettbewGes., n ich t aber gegen § 40 N r. 2 PatGes. ve r
stoßen. (U rt. 3 S. 2/27 v. 14. Febr. 1927.)

Jagdpacht unter 75 ha. Grundflächen, die bereits 
Te ile  eines Eigenjagdbezirkes sind, können n ich t an einen 
anderen E igen jagdbezirk pachtweise angeschlossen werden 
(§§ 8, 9, 12, Abs. 2 S, 1 JagdO.). E ine pachtweise U eber- 
lassung vo n  geringeren Flächen als 75 ha vermag eine 
Jagdberechtigung fü r  den Pächter bez. dieser Flächen n icht 
zu begründen, selbst wenn der Pächter außerdem Inhaber 
eines E igenjagdbezirks ist. (U rt. 1 S. 1233/26 v. 16.Febr. 1927.)

Entziehung der Jagderlaubnis. D er Pächter eines 
gemeinschaftlichen Jagdreviers kann einen von ihm  erteilten 
Jagderlaubnisschein jederzeit w ieder einziehen, auch wenn 
er fü r  eine bestimmte Z e it und gleichviel, unter welchen 
Bedingungen er sonst e rte ilt war. M it der Entziehungs
erk lärung ve rlie rt der Inhaber des Scheines die Erlaubn is, 
auch wenn er den Schein n icht zurückgibt. E r fo lg t die 
H ingabe des Erlaubnisscheines gegen eine Gegenleistung, 
so lie g t eine W e ite r- oder Unterverpachtung vo r, die ohne 
Genehm igung des Verpächters und des Kreisausschusses 
ungü ltig  is t (§ 22 Z. 3 JagdO.). (U rt. 1 S. 1231/26 v. 
16. Febr. 1927.)
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Pflicht zum Besuch der Hilfsschule. K inder, bei 
denen die Voraussetzungen fü r  den Besuch der H ilfsschule 
(M in E rl. v . 14. N ov. 1892, ZB1. 93 S. 249) vorliegen, 
können auch gegen W ille n  der E lte rn  einer H ilfsschule 
ihres Bekenntnisses überwiesen werden, wenn am O rt zwar 
eine allgemeine Simultanschule, n ich t aber eine Simultan
h ilfs s c h u le  vorhanden ist. Eine solche Ueberweisung 
verstößt weder gegen § 33 Abs. 2 Volksschulunterhaltungs- 
ges. v . 28. Ju li 1906, noch gegen A rt. 146 oder 135RVerf. 
(U rt. 1 S. 11/27 v. 22. Febr. 1927.)

Pflicht zum Fortbesuch der Bekenntnisschule. 
K irchenaustritt der E lte rn  berechtigt sie n icht, ohne Ge
nehm igung der Schulaufsichtsbehörde ihre  K in d e r von  dem 
Besuch der Schule ihres bisherigen Bekenntnisses zurück
zuhalten, ehe n ich t anderweit fü r den U n te rrich t der K inde r 
gesorgt ist. (U rt. 1 S. 1040/26 v. 22. Febr. 1927.)

Preußisches Oberverwaltungsgericht.
M itg e te ilt von Oberverwaltungsgerichtsrat D r. L i n d e n a i i ,  B erlin.

Ausstellung eines zweiten Fahrscheines fü r eine 
Kraftdroschke. Das öffentliche Fuhrwesen in  W . ist, 
zulässig nach §§ 37, 76 RGewO., durch P o lV O . geregelt, 
wonach einer Genehmigung bedarf, w e r P ferde- oder 
K raftdroschken zu jedermanns Gebrauch ö ffentlich  gewerbs
mäßig in  Betrieb setzen und aufstellen w ill.  D ie  V orschriften  
enthalten nichts darüber, w iev ie l Fahrscheine fü r  eine zu
gelassene Droschke ausgestellt werden dürfen, insbes. 
sprechen sie nirgends von  einem zweiten Fahrschein, den 
im  vo rl. Falle die Po lize iverw altung auszustellen abge
lehn t hat. V ie lm ehr sind nu r Voraussetzungen auf gestellt, 
die „zu r E rlangung eines Fahrscheins“  überhaupt e rfo r
derlich  sind. D ie  Polize iverw altung behauptet n ich t, daß 
eine dieser Voraussetzungen be i dem K läger fehle. Es 
steht in  der Rechtspr. fest, daß, wenn die Regelung einer 
Angelegenheit durch P o lV O . e rfo lg t ist, die Po lize i an die 
in  der V O . aufgestellten Norm en gebunden ist. Deshalb 
beruht, da im  vo rl. Falle  ein Versagungsgrund nach der 
P o lV O . n ich t vo rlieg t, die Versagung des zweiten F ühre r
scheins auf unrich tiger Anwendung des nach der P o lV O . 
bestehenden Rechtes, und die in  dieser Beziehung er
gangene polizeiliche V erfügung war außer K ra ft zu setzen. 
(U rt. I I I .  A . 31/26 v. 21. Okt. 1926.)

Tatbestandsberichtigung im  Verw altungsstreitver- 
fahren. D ie  Bestimmungen der ZPO ., soweit sie m it der 
gesetzlichen O rdnung des"Verw altungsstre itverf. vere inbar 
sind, sind fü r  dieses Verfahren auch über die Fälle hinaus 
anzuwenden, fü r welche die Anwendbarkeit im  L V G . 
vorgeschrieben ist. F ü r das Berichtigungsverf. feh lt es an 
solcher ausdrücklichen Zulassung, und nach feststehender 
Rechtspr. des O VG . is t die Anwendung des fo rm ellen 
Berichtigungsverf. des § 320 der ZPO. im  V erw altungs
stre itverf. ausgeschlossen (Entsch. Bd. 41, S. 220, 222). 
W o h l aber is t es zulässig, entsprechend § 319 Schreib- 
u. Rechnungsfehler und ähnliche offenbare U nrich tigke iten  
zu berichtigen. U m  U nrich tigke iten  solcher A r t handelt 
es sich be i den vom  Antragste lle r geltend gemachten 
Punkten n icht. Uebrigens würde die Berich tigung  eines 
solchen Fehlers n ich t dazu führen können, eine Aenderung 
in  dem Entscheidungsw illen selbst herbeizuführen. (U rt. 
V I I I .  A . 3/26 v . 2. Nov. 1926.)

Bayerisches Oberstes Landesgericht 
in München.

1. Z iv i ls a c h e n .
M itg e te ilt von M in iste ria lra t D r. B l e y e r ,  München.

Berücksichtigung der künftigen wirtschaftlichen V e r
hältnisse bei der Aufwertung. F ür die Berechnung des 
AufwBetrages von Kaufschillingsresten is t eine feste G rund
lage unentbehrlich. Nach der einheitlichen Rechtspr. der 
oberen Gerichte w ird  dem Vertragspreis, der gewöhnlich 
dem Verkehrsw ert der Kaufsache bei Vertragsabschluß 
entspricht, dessen Gegenwartswert, d. i.  der W e rt im  Z e it
punkt der Berechnung des AufwBetrages, gegenübergestellt 
und aus dem V erhä ltn is  dieser W erte  und dem V erhä ltn is  
des Kaufpreisrestes zum ganzen Kaufpre is der G oldm ark
betrag errechnet, der je tzt dem Kaufpre isrest entspricht.

D ie  Beschwerdeführerin möchte einen Betrag errechnet 
wissen, der einer im  Jahre 1932 erfolgenden Le istung  ent
spreche. Sie glaubt, daß die zu A rt. 21 der D V O . v. 
29. Nov. 1925 gegebenen Tabellen zur Berechnung eines 
gerechten Aufwertungsbetrages geeignet seien. D ie  T a 
bellen dienen der Feststellung des Barwertes der A u f
wertungsforderung be i vorze itiger Zahlung unter Berück
sichtigung der Zwischenzinsen. Sie setzen also einen fü r 
1932 festgesetzten Aufw B etrag voraus. W o llte  man einen 
fü r  1932 angemessenen Aufw B etrag erm itte ln, so kämen 
andere Faktoren als bloß Zwischenzinsen in  Betracht, nämlich 
die künftigen w irtschaftlichen Verhältnisse. Daraus e rg ib t 
sich, daß die Tabellen h ier n ich t verw ertbar sind. D ie 
gesetzliche Stundung des § 25 AufwGes. t r i t t  auch in  den 
Fällen ein, in  denen sonst, nach V ertrag  oder Gesetz, der 
Aufw B etrag heute schon fä llig  wäre. Sie bezieht sich 
also auf den Aufw B etrag schlechthin ohne Rücksicht 
darauf, ob er frühe r oder später fä llig  wäre, und dieser 
A ufw B etrag läßt sich nu r fü r die Jetztzeit berechnen. D am it 
stimmen die fü r die fre ie  Au fw ertung  nach § 242 BGB. 
aufgestellten Grundsätze überein. D ie  Interessen von 
G läubiger und Schuldner lassen sich nu r unter Berück
sichtigung der derzeitigen, bestehenden und feststellbaren, 
Verhältnisse gegeneinander abwägen. In  den Fällen des 
§ 10 A ufw G . wäre derzeit eine Festsetzung des A ufw B e
trages überhaupt unmöglich, wenn man den Verhältnissen 
im  Zeitpunkte der F ä llig ke it Rechnung tragen w o llte  (O bLG . 
Z ivS . Beschl. V I I I .  273/26 v. 4. Febr. 1927).

2. S tra fs a c h e n .
M itg e te ilt von Oberstlandesgerichtsrat K e i d e l ,  München.
Strafantragsrecht nach § 99 Abs. 5 BetriebsräteGes. 

Notw endigkeit eines Betriebsrats. D ie  Strafverfo lgung 
der A rbe itgeber oder ih re r V e rtre te r, die § 23 Abs. 2, 3 
BetrRGes. vorsätzlich zuwiderhandeln, nach § 99 Abs. 2 
t r i t t  nach Abs. 5 das. n u r auf A n trag  der Betriebsvertretung 
ein. Daraus e rg ib t sich, daß, solange eine solche n ich t 
besteht, die S trafverfo lgung unterbleiben muß. D ie  A n 
schauung, nach dem BetrRGes. müsse in  jedem Betriebe, 
in  dem mindestens 20 Arbe itnehm er beschäftigt würden, 
ein Betriebsrat bestehen, dam it dieses Z ie l erreicht werde, 
müßten die A rbe itgeber zur E rfü llung  der ihnen in  § 23 
Abs. 2, 3 auf erlegten Verp flich tungen gezwungen werden 
können, die S trafverfo lgung wegen vorsätzlicher Zuw ide r
handlungen gegen § 23 könne daher n ich t vom  Anträge 
der Betriebsvertretung abhängig sein, is t unzutreffend. Daß 
die Best, über den Strafantrag an den Schluß des § 99 
gesetzt is t, e rg ibt, daß sie fü r  alle in  § 99 enthaltenen 
S trafvorschriften, also auch fü r die in  Abs. 2 g ilt. Es ist 
auch unrich tig , daß beim  Vorhandensein der gesetzlichen 
Voraussetzungen ein Betriebsrat im  Betriebe bestehen müsse. 
Sonst müßte das Gesetz eine Bestim mung enthalten, wonach 
ordnungsmäßig bestellte W ahlvorstände zur E rfü llu n g  ih re r 
P flich ten  gezwungen werden könnten; fe rner müßte im  
Gesetz fü r  den F a ll Vorsorge getroffen sein, daß das W a h l
verfahren ergebnislos b le ib t. Aus § 8 Abs. 1 Satz 2 der 
W ah lO . zum BetrRGes. v . 5. Febr. 1920 e rg ib t sich, daß 
die Aufste llung  eines Betriebsrates unterb le ib t, wenn das 
W ahlverfahren zu keinem Ergebnisse füh rt. D ie  W ah l eines 
Betriebsrates is t auch n ich t unmöglich, wenn der A rb e it
geber der ihm  in  § 23 Abs. 2, 3 auf erlegten V e rp flich tung  
n ich t nachkommt. W enn  die 3 ältesten wahlberechtigten 
Arbe itnehm er des Betriebs oder 3 andere wahlberechtigte 
Arbe itnehm er fre iw illig  die Geschäfte des W ahlvorstandes 
führen, so kann unter den aus § 19 der W ah lO . ersicht
lichen Voraussetzungen eine H e ilung  der M ängel des W a h l
verfahrens eintreten. Auch der Ansicht, daß beim  Fehlen 
einer Betriebsvertretung die M ehrhe it der wahlberechtigten 
Arbeiterschaft zum Strafantrag berechtig t sei, is t n ich t be i
zupflichten. W as unter Betriebsvertretung zu verstehen ist, 
sagt das BetrRGes. deutlich (Betriebsrat, Angestelltenrat, 
Gesamtbetriebsrat, Betriebsobmann und gewisse Sonder
vertretungen). Daß be im  M angel der gesetzlichen Betriebs
ve rtre tung  die M ehrhe it der A rbe itnehm er alle oder einzelne 
Befugnisse derselben ausüben könne, läßt sich dem Gesetz 
n ich t entnehmen. (U rt. RevReg. I I .  537/26 v. 20. Jan. 1 9 -7 . )
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Arbeitsgerichtsgesetz v. 23. Dez. 1926. V o n  Sen.-Präs. 

D r. A d o l f  B a u m b a c h . (D ie  Zivilprozeßgesetze,Taschen
kommentare Bd. I I I . )  1927. B e rlin , Liebmann. G eb.5,25M .

Im  Anfänge steht das W o r t:  „K e in  Juris t kann die 
Kenntnis des Arbeitsgerichtsgesetzes entbehren“ , w e iter 
Versichert der V e rf., das Buch sei auch fü r  La ien  ge
schrieben. Das war fü r  diesen Taschenkommentar schon 
wegen der M itw irku n g  von Laienbeisitzern praktische N o t
wendigkeit. Jede überscharfe K r it ik  is t m aßvoll ve r- 
sueden, um so taktvo lle r, w e il der V e rf., w ie  er im  V o r
w ort voranstellt, „den zahlreichen, manchmal fast hoffnungs
losen Zw eife ln , zu denen das Gesetz Anlaß gibt, n ich t aus 
dem W ege gegangen is t“ . A lle  122 Paragraphen sind 
re in  ju ris tisch  w issenschaftlich unter übersichtlichen Stich- 
Worten knapp und doch k la r erläutert. Zu erwarten sind 
n °ch Ausführungsbestim m ungen; w er ’das Buch schon jetzt 
bezieht, erhält sie auf Verlangen nachgeliefert.

Vorausgegangen sind diesem Kom m entar schon die 
2wei Baumbachschen Taschenkommentare der ZPO. und 
der Reichskostengesetze. D en gleichen großen E rfo lg  
möchte man auch dem „Arbeitsgerichtsgesetz“ m it dem 
Wunsche verbürgen: es sei in  ih rem  Bunde der D r it te !

Reichsgerichtsrat a. D . D r. B e w e r ,  Le ipz ig .

Schmerzproblem und seine forensische Be
deutung von  P rivD oz. D r. ju r. et med. R u d o l f  M ic h e l .  
1926. W ien , Springer. 6,90 M.

D er V erf., durch langjährige Tätigke it als Gerichtsarzt, 
Psychiater und Feldarzt während des Krieges vo rtre fflich  
log itim ie rt, hat ein im  Grunde fü r  jedermann interessantes, 
?eh r inhaltsreiches Buch herausgegeben. In  erster L in ie  
lst es fü r  die ärztlichen Fachgenossen geschrieben, aber 
auch der Juris t, n ich t n u r der K rim ina lis t, sondern jeder, 
^ er m it den ziv ilrechtlichen Folgen strafbarer Handlungen 
°de r der E rled igung von Forderungen aus U n fa llv e r 
sicherungen zu tun hat, kom m t dabei auf seine Rechnung, 
■bdr den K rim ina lis ten  sind besonders w ich tig  die feinen 
and w o h l abgewogenen Erwägungen des V e rf. über die 
“ lög lichke it, die Schmerzempfindung als G rund der Unzu
rechnungsfähigkeit (z. B. beim  K indesm ord) anzusehen.

J b r eingehend is t das österreichische Recht berücksichtigt, 
at>er auch das deutsche n ich t vernachlässigt. Etwas aus 
3  Rahmen heraus fä llt  das K ap ite l über A lgolagnie 
'-Sadismus und Masochismus). Außerordentlich dankens
w ert is t die gemeinverständliche Erläuterung medizinischer
Kunstausdrücke.

Geh. Rat, P ro f. D r. v o n  L i l i e n t h a l ,  Heidelberg.

neue Angestellten-Versicherungsgesetz nebst 
mlen AusfBestimmungen. E rläu te rt von  SenPräs. D r. 
H e rm a n n  D e rs c h .  3. A u fl. 1926. Mannheim, Bens- 
heimer. Geb. 30 M.

•Mjt der 3. A u fl. dieses Kom mentars hat der außer
ordentlich fruchtbare S chrifts te lle r ein v ö llig  neues W erk 
geschaffen. Dersch b rin g t zweifellos die eingehendste E r- 

dterung zum A V G . von  allen Kom m entatoren des Gesetzes; 
j j  fassen seine Erläuterungen doch a lle in  gegen 800 Seiten. 

?aeben  sei auf den vorzüglichen systematischen T e il ve r- 
*ese:a> dessen Lektüre  besonders dem Nichtfachmann zu 

lu  ^ iea*ea ist. Nach einem U eberb lick über die E n tw ick- 
A rt?  ■ der A a £estVers- werden deren Beziehungen zum 

oeitsrecht, zur Sozialrentnerfürsorge, M ilitä rversorgung, 
y j^p g e se tzg e b u iig , Strafrecht sowie zum bürgerl. Recht 
e .. Prozeßrecht einschl. Zwangsvollstreckung und Konkurs 
21° r i?r t - V o n  den 9 Anhängen seien die BeitragsO. v. 
fü r d ° V' d' e W ah lO . fü r  die Vertrauensmänner und
alnh n n • ̂ erwaRungsrat sowie das fü r  die Praxis w ichtige 
heit abet*scb e Berufsverzeichnis hervorgehoben. A u f E inzel- 
>ch dQ ^ aaa ^ ie r  d ick t eingegangen werden, sonst müßte 
zuo- A uRassung über die W irkungen  der Ersatzkassen- 
V e j6 P ^ k e i t  (Anm . 5 a zu § 363) entgegentreten. A u f ein 
w ie s6 6n der E rläuterung zu § 397 sei aber h inge- 
hei p r ' i- iicse V o rsch rift g ilt  n icht, w ie  Dersch m eint, auch 

nterbliebenenrenten, v ie lm ehr finde t h ie r § 383 A n 

wendung. D ie  V O . über die Berechnung der Deckungs
m itte l bei Abkürzung der W artezeit (S. 902 —• in fo lge D ruck
fehlers falsches Datum ) is t überholt. Daß aber der Wunsch 
des V erf., das Buch möchte ein in  sich abgeschlossener 
F ührer auf dem Gebiet der AngestVers. fü r  alle sein, 
die damit irgendw ie zu tun haben, in  E rfü llu n g  gegangen 
ist, das h ie r zu bestätigen, is t m ir  lebhaftes Bedürfnis.

Präsident der R V A nsta lt fü r  Angestellte 
D r. v o n  O ls h a u s e n ,  B erlin .

Das Reichsrecht der W ohnungszwangswirtschaft.
M ietzinsb ildung, M ieterschutz, W ohnungsmangelrecht. 
Textausgabe von  RegRat D r. F ra n z  S tü m p e r .  1926. 
München, Beck. Geb. 4,50 M.

Das Landesrecht der W ohnungszwangswirtschaft 
in Preußen. Zugle ich Ergänzungsband zum „Reichsrecht 
der W ohnungszwangsw irtschaft“ . V o n  RegRat D r. F ra n z  
S tü m p e r .  1927. München, Beck. Geb. 3,20 M.

Nach einer allgemeinen Uebersicht über die E n tw ick
lung  der M ietgesetzgebung g ib t der V e rf. den T ext der 
3 Hauptgesetze w ieder und verw eist in  Anm erkungen auf 
das BGB. und andere fü r die einzelnen V orschriften  ein
schlägigen Bestimmungen. Das Gesetz über Geldentwertungs
ausgleich und die Aufwertungsgesetzgebung sind umfassend 
berücksichtigt, außerdem die reichsgesetzlichenBestimmungen 
und Bek., die das M ietrecht betreffen, zusammengestellt. 
D e r W e rt des Buches lie g t darin, daß es das gesamte 
z. Z t. geltende M ietrecht enthält, darüber hinaus aber auch 
durch die in  den Anmerkungen gebotenen Verweisungen 
den Zusammenhang zwischen den einzelnen in  den ve r
schiedenen Gesetzen und Bek. zerstreuten Bestimmungen 
herste llt. Gerade in  dieser Anlage w ird  es dem P raktiker 
eine w illkom m ene H ilfe  bieten.

A ls  Ergänzungsband zu vorgenanntem Reichsrecht hat 
der V e rf. nunm ehr das Landesrecht in  Preußen herausge
geben. M it der Zusammenstellung der an allen m öglichen 
Stellen verö ffentlich ten preuß. Verordnungen und Erlasse 
und ih re r A nordnung nach den 3 Gesetzen hat er sich 
ein dankenswertes Verd ienst erworben. W ird  doch damit 
dem P raktike r das zeitraubende Aufsuchen der einzelnen 
Bestimmungen erspart. D ie  Zusammenstellung ist, soviel 
sich übersehen läßt, eine vollständige. F ü r die A nm er
kungen g ilt  das oben fü r  das Reichsrecht Gesagte.

Reichsgerichtsrat L in z ,  Le ipzig .

Handels-, W echsel-, Scheck-, Post- und Eisenbahn
frachtrecht. Herausg. v. LG Präs. D r. L .  A l tm a n n ,  
R A . D r. S. J a k o b  und H o fra t D r. M . W e is e r .  2. A u fl., 
m it System. D arste llung der Entsch. des Obersten GHofes, 
bearb.von d e n H o frä te n D r.E . B e t t e lh e im ,  D r. E. K r e t z  
und P ro f. D r. R . P o l l  ak. 1926. W ien , Staatsdruckerei. 
Geb. 41 Sch.

D ie  Ausgabe w ird  allen Ansprüchen im  vo llen  Maße 
gerecht. Sie hat das Z ie l, den S to ff durch Verweisungen 
auf die Stellen des gleichen Gesetzes sowie verwandter 
gesetzlicher V o rsch riften  und durch die Jud ikatur des Obersten 
GHofes zu erläutern, in  g lücklichster W eise erreicht. D ie 
W ah l der Entsch. is t äußerst so rg fä ltig  vorgenommen, wobei 
besondererDank dafür gebührt, daß die Entsch. zu den Partien, 
die eine reiche Jud ika tur hervorgerufen haben, systematisch 
gegliedert und auch die wesentlichen Gründe der Entsch. 
w iedergegeben sind. Sehr re ichha ltig  is t die von Pollak 
zum Eisenbahnfrachtrecht beigebrachte Judikatur, so daß dem 
die EisenbahnverkehrsO. behandelnden T e il der W e rt eines 
Kom mentars zuerkannt werden muß. Auch bei der W ah l 
des Stoffes haben die Herausgeber eine glückliche Hand 
bewiesen und aus der großen Zahl der Nebengesetze die 
herausgegriffen, deren Aufnahme nö tig  war. Daß die Ge
setze über G. m. b. H ., E rw erbs- u. W irtschaftsgenossen
schaften, die gemeinwirtschaftlichen Unternehm ungen, das 
Lagerhausgesetz n ich t fehlen, braucht n ich t betont zu w e r
den. D e r Gesetzgebung auf dem Gebiet des Bank- u. 
Börsenwesens, den V orschriften  über Obligationen, P fand
brie fe  u. Teilschuldverschreibungen, sowie dem G oldbilanzen-
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gesetze is t je ein K ap ite l eingeräumt. U n te r den das 
Bankwesen regelnden Gesetzen seien hervorgehoben die 
i.  J. 1924 erlassenen Gesetze, die durch einige nach dem 
Zusammenbruche der In fla tionskon junk tu r eingetretenen 
Bankinsolvenzen hervorgerufen wurden, insbes. das Bank- 
haftungs- und Geldinstitutezentralegesetz. Aus dem Ge
biete des gewerblichen Rechtsschutzes wurden die V o r 
schriften über Markenschutz aufgenommen; desgl. das Ge
setz über unlauteren W ettbewerb. E in  eigenes K ap ite l is t 
dem Handelsarbeitsrecht gewidmet (die Gesetze über die 
Rechtsverhältnisse der Handelsagenten und D ienstvertrag 
der Privatangestellten, auszugsweise das Betriebsräteges. 
und das Ges. über E rrich tung  von  E in igungsäm tem  und 
ko llek tive  A rbeitsverträge). Bez. des Angestelltengesetzes 
muß die N ichtberücksichtigung der gewerbegerichtlichen 
Rechtsprechung als Folge der grundsätzlichen Beschränkung 
auf die oberstgerichtliche Jud ikatur hingenommen werden.

M in is teria lra t D r. S t r ö b e l e ,  W ien .

Sammlung eidgenössischer und kantonaler E n t
scheidungen zum Schweiz. Z ivilgesetzbuch und O b li
gationenrecht sowie den zugehörigen Nebengesetzen und 
internat. Uebereinkünften. V o n  R A . D r. G. W e i ß .  1925. 
Zürich, Schultheß &  Co. F r. 40.

D ie  Sammlung umfaßt den Zeitraum  1912 (K ra ftbeg inn  
des ZG B .) bis 1921, b lieb  also schon be i Erscheinen h in te r 
der neuesten Rechtsprechung zurück. Sie so ll durch Nach
träge ergänzt und auf dem laufenden erhalten werden. 
Bd. 1 behandelt die A rt. 1— 455 Z G B .; es dürften also 
mindestens noch 2 weitere Bände zu gewärtigen sein. 
Sollen auch diese nu r die Jahre 1912— 1921 umfassen? 
V o m  Schweiz. Standpunkt aus betrachtet is t die Sammlung 
zu b re it angelegt: sie beschränkt sich n icht, w ie  die tre ff
lichen Entscheidungskommentare von  S c h e y  (zum österr. 
A B G B .) und W a r n e y e r  (zum BGB., ZP O .) auf knappe 
S tichwörter m it Quellennachweis, sondern b rin g t den vo llen  
W o rtla u t der Entscheidungen. Diese Behandlungsweise 
w ird  der n i c h t  schweizerische Ju ris t dankbarer begrüßen 
als der schweizerische, der die „Entscheidungen des Bundes
gerichts“ , die „P rax is  des Bundesgerichts“  und die „Schweiz. 
Ju r.-Z e itung “ ohnedies zu halten p flegt. Diese 3 W erke 
sollte übrigens auch jede größere öffentliche Fachbücherei 
Deutschlands besitzen.

Professor D r. R e i c h e l ,  Ham burg.

Einkom m ensteuergesetz und Körperschaftsteuer
gesetz nebst den A us- u. DurchfBest. E rläu te rt von 
R A . D r. A d o l f  H o l l a e n d e r .  1926. B e rlin , de G ruyte r 
&  Co. Geb. 24 M.

Das Buch gehört zu den w ichtigeren Neuerscheinungen 
auf steuerlichem Gebiete. D ie  Erläuterungen halten sich 
in  dem bewährten Rahmen der Guttentagschen Ausgaben. 
D ie  D arste llung is t stets durch knappe, klare Sprache aus
gezeichnet. D ie  Erläuterungen berücksichtigen die Recht
sprechung und das Schrifttum  bis auf die letzte Zeit. So 
is t z. B . schon die neueste Auflage des Staubschen K o m 
mentars zum H G B . berücksichtigt. E in  V o rte il is t die 
V e re in igung  des Einkom m en- und Körperschaftsteuergesetzes 
in  einem Bande, wodurch Verweisungen erspart bleiben. 
D ie  AusfBest. zum EinkStGes. w ie  zum KörpStGes. sind 
beigefügt. Auch sonst sind w ichtige Verordnungen und 
Erlasse, z. B. der des R FM . v. 3. A p r il 1926, w ieder
gegeben. Das Buch kann in  jeder H ins ich t empfohlen werden.

Rechtsanwalt D r .  E r l e r ,  Jena.

Das preußische Feld- u. Forstpolizeigesetz in  der
Fassung v. 21. Jan. 1926. V o n  GenStaatsanwalt E. R a s c h .
Neubearbeitet von Geh. ORegRat, M inR at T h .  E g g e r t .
2. A u fl. 1926. B e rlin , Heym ann. Geb. 6 M.

D urch  die Neufassung des Ges. und die zahlreichen 
Aenderungen w urde eine neue Bearbeitung des bekannten 
Buches von  R a s c h  n ö tig ; sie wurde von  M inR at E g g e r t  
besorgt, der am Zustandekommen des neuen Gesetzes wesent
lich  be te ilig t war. D ie  Erläuterungen sind übersichtlich, 
k la r und knapp, dabei vo lls tänd ig , die w ichtigeren S tre it
fragen erörtert. Manches hätte ich  gern ausführlicher be
handelt gesehen, z. B. das Liegenlassen to te r T iere  (§ 23

Z iff.  3), das fü r die Jäger wegen des Tötens der dem 
W ildstande schädlichen w ildernden Hunde und Katzen w ich tig  
ist, aber eine K lä rung  noch n icht fand. N ich t k la r b in  ich  
geworden, w ie der V e rf. sich zu der Frage stellt, ob 
durch den neuen § 29 die früher über den Kaninchenfang 
erlassenen Polize iVO .en noch Geltung haben. In  Anm . 5 zu 
§ 7 bemerkt er, daß zum Schutze des Grundeigentums durch 
P o lize iV O .en allgemein das Betreten frem der Grundstücke 
ohne Erlaubnis des Eigentümers oder Nutznießers sowie des 
Jagdberechtigten verboten werden kann; in  Anm . 1 zu § 29 
verw eist er h ierauf, jedoch m it e iner m. E. unzutreffenden. 
Begründung (vg l. die Beiträge von  F r i e d r i c h s  und m ir  in  
Jurist. Rdsch. 2, 192 und 347). D ies sind aber nu r k le ine  
Ausstände; im  übrigen kann das Buch auf das wärmste 
empfohlen werden. Besonders erwünscht sind die abge
druckten W ortlau te  einschlägiger Gesetze und Verordnungen.

Syndikus A . E b n e r ,  B e rlin .

Gedächtnisschrift für Em il Seckei. (Abhandl. aus der 
B e rline r Jurist. Fakultä t IV . )  1927. B erlin , Springer. 45 M .

A ls  im  A lte r von  n u r 61 Jahren der große Rom anist 
Seckel, e iner der größten Juristen der heutigen Zeit, i. J. 
1924 allzu frühze itig  verstarb, w ar die T rauer um diesen 
bedeutenden Gelehrten und charaktervollen Menschen a ll
gemein. Sein Leben und W irken , seine Taten und 
Forschungen werden w ieder wach, da ihm  nun einige Schüler 
diese Gedächtnisschrift als Ausdruck tie fe r Dankbarkeit ge
w idm et haben. A n  dieser Stelle kann n u r der knappe In h a lt 
angegeben w erden: P ro f. D r. E r i c h  G e n z m e r ,  Kön igsberg, 
hat ihm  die A rb e it: Quare G lossatorium  (Erstausgabe zweier 
Quare-Sammlungen, nebst einer Studie aus E m il Seckeis 
Nachlaß)“ gewidmet, P ro f. D r. F r i t z  S c h u l z ,  Bonn, d ie 
über „ Ir r tu m  im  Beweggrund bei der testamentarischen V e r
fügung“ , P rö f. D r. E r n s t  L e v y ,  F re iburg , schrieb über 
„Verscho llenhe it und Ehe in  antiken Rechten“ , P riva t-D oz. 
D r. J u n c k e r ,  Kön igsberg, über „H a ftung  und Prozeß
begründung im  altröm ischen Rechtsgang“ , R A . D r. G e o r g  
H a m b u r g e r ,  B e rlin , über „D ie  Organ-Gesellschaft“ , R A . 
D r. W a l t e r G r a u ,  B e rlin , über „ Zusammenhängende Rechts
verhältn isse“ und R A . D r. R i c h a r d  G r a u ,  B e rlin , über 
„D ik ta tu rgew a lt und Reichsverfassung“ . D ie  Schrift, m it einem 
ausgezeichneten B ildn is  des Verstorbenen geschmückt, w ird  
dazu beitragen, das Andenken an E m il Seckel wachzuhalten 
und seiner nie zu vergessen. E r leb t unter uns fo rt und b le ib t, 
w ie  sein K o llege  E r n s t  H e y m a n n  in  seinem N achruf in  
der D JZ. 1924 S .453 gesagt hat: „F ü h re r in  dem guten K am pf 
um die tiefsten geistigen W erte  unserer W issenschaft“ .

D r. L .
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Ziale Praxis. 36. Jg. N r. 17: T i b u r t i u s ,  Verbandsmonopole? 
L o e w e n ,  Das neue Kinderschutzgesetz. E h m k e , Zum Entw. 
fcines Berufsausbildungsgesetzes. — N r. 18: M e m e ls d o r f f ,  Zur 
Ausführung des Reichsgesetzes z. Bekämpfung d. Geschlechts
krankheiten. B a ld e s ,  Entw icklungsm öglichke iten  der sozialen 

2 P_.Gerich tsh ilfe  f. Erwachsene. I.
0lTalblatt f. Jugendrecht u. Jugendwohlfahrt. 19. Jg. N r. 1 : K lu m -  

k e r ,  D ie Uebertragung vorm undschaftlicher Obliegenheiten beim 
Jugendamt. R e in  in  g , D ie  Fürsorgeerziehung im  Jugendstraf
verfahren. H ild b u rg  Z e i t s c h e l ,  Zum Geldstrafengesetz. 

Das b  m a n n ' D e r PBeger der Leibesfrucht nach § 38 R JW G .
Recht des Kraftfahrers. 2. Jg. N r. 8: B e r g m a n n ,  Düsseldorf,
KWle is t die Fälschung eines Führerscheines zu bestrafen? (Schluß.) 

r u s in g e r ,  i->~i-■—■ i-------- 1—-— tt' - 11 1 "
assungsbescheinigung einen K raftw agen zu beschlagnahmen? — 
r - 9: H a r tm a n n ,  L iegn itz , E inhe itliche  Rechtsprechung in 

k r td c >rOZeSSen ! L o u is ,  Das Brückengeld der H arburger E lb -

itschr. f. osteuropäisches Recht. 3. Jg. H . 3 : M a k a r o v ,  D ie  russ.
über d. ö ffen tl. Recht i. J. 1926. M a u r a c h ,  D ie  straf- 

echtl. L ite ra tu r der U. d. SSR. i. J. 1926. S c h ö n d o r f ,  Das 
eue polnische Urheberrecht. (Schluß.) A lm a s i ,  Entw icklungs- 

Gerirh?g ^ es ungar- Privatrechts.
I^ S -Z tg . 78. Jg. N r. 9: S a t te r ,  O kku lte  Rechtssätze. H a n ts c h ,  
ß 1 i as uachgesehene H indern is wegen rechtlich  untrennbaren 

andes einer in  W irk lic h k e it gänzlich zerfallenen K atholikenehe

Is t die P o lize i berechtigt, beim  Fehlen der Zu-

Jurist

9 ^ entliches od. ein P riva th in d em is? K r a l i k ,  Entscheidung, 
Btehrung, Androhung. G e i le r ,  Steuerrecht und P rivatrecht. 

►* idS-kt über einen Vortrag.)
Blätter. ,56- Jg. N r. 9 :” K r a e m e r ,  Zu r Auslegung des § 19 

ev°s* f  Z iff. 11 M ietenges, v. B a u m h a u e r ,  D ie  fo o n e  des 
2en*foiu?aI' Gesterreich vo r dem holländischen R ichter.

Geil?** Juristische Praxis. 45. Jg. H . 5 : G s c h n i t z e r ,  Das 
ßers ä  Leh re r^ F ü r t h ,  E igenm ächtige Handlungen d. Schuld-

__A p r i l :  S ik ,  Oesterreichische
B a l la ,  Boshaftes Verlassen u. E in-

lm  Ausgleichsverfahren. 
R e Ä f e  .Anwaltsblatt. 13. Jg.
Rechtshilfe in  Jugloslaw ien.
Da«? tpnd?11s als Ebetrennungsgrund n. d. ungar. Eherecht. H  e g e d ü s , 
£ _ • i  ro, j em d. R ichterbeste llung in  der modernen Dem okratie. 

P**aner ufJ 'Das Verhältn is v. Recht u. P o lit ik  im  Sowjetstaat, 
es ;ü ri!St,JSCi e Ze ltsch r. 7. Jg. N r. 5 : R e iß m a n n ,  Empfie

daß der R evisionsentwurf des A B G B .
E m pfieh lt 

Gesetz werde ?
S t r i r 1» Das Insolvenzrecht in  Ungarn, v. W e b e r ,  D er deutsche

F r is te n  i ? ll2-UgJ gesetzentwurf-
G r n i1®* Gebiet d. Tschechoslowak. Republik. 8. Jg. N r. 9 :
H e m a n B.» Bemerkungen zur R eform  d. Aktienrechtes. (Schluß). 
P u b live r f T T ^ erelle  Rechtsnormen in  der Tschechoslowak. Re- 

111. B r a u n ,  Bedenken zur N ove lle  der AdvokatenO.

Schweizer. Juristen-Ztg. 23. Jg. H. 21: E m st M e ie r ,  Z o lliko n , D ie  
Beschränkung d. A rb e its fre ih e it d. A rbeitnehm er durch Verein
barungen d. Arbeitgeberverbände. D o k a ,  Eine neue Lehre aus 
d. G ebiet des internat. Privatrechts. (Ueber das Internat. P rivat- 
recht v. E m st Frankenstein.)

Rigasche Zeitschrift für Rechtswissenschaft. 1. Jg. H. 3 : Baron 
D ü s t e r lo h ,  E in ige  W o rte  über d. Wesen d. K o d ifik a tio n  u. 
deren Geschichte. R. v. F r e y m a n n ,  Rechtsprechung in  Sowjet
rußland. C o n r a d i,  Vorschläge zur R eform  des Zivilprozesses. 
W . F r e y m a n n ,  Das Nutzungseigentum. S te g m a n , D ie  le tt-  
ländische Gesetzgebung im  2. H a lb jah r 1926. B o d e ,  D e r Entw . 
des neuen Lettländischen Strafgesetzbuches.

Svensk Juristtidning. Ä rg . 12 H . 3: W e d b e r g ,  P arie r in fö r högsta 
domstolen. E tt n ittioärsm inne.

Bulletin de la Société de législation comparée. 56. Ann. N o. 1/3: 
de  C a s a b la n c a ,  L a  réform e jud ic ia ire  du gouvernement fasciste 
e t le  nouveau statut de la  magistrature ita lienne. L a p ie ,  Un 
problèm e de p roprié té  in te llec tue lle  en d ro it comparé. (La 
déterm ination de l'au teu r d’une œuvre cinématographique.) 
M i r k in e - G u e t z é v i t c h ,  Aperçus des principes fondamentaux 
de l ’E ta t soviétique.

Archivio giuridico „Filippo Serafini4*. V o l. 97, fasc. 2: D e  R u g g ie r o ,  
I  dogm i nel d ir itto  p riva to  e la  lo ro  revisione. C h im ie n t i ,  
D ir it to , stato, sovranità ne lla  do ttrina  costituzionale italiana. 
C a r r a r a ,  Sul concetto d i azienda. M a n  c i ,  Le  disposizioni 
processuali per i  reati com m erciali nel nuovo progetto  d i Codice 
d i commercio. E le n a ,  La  prescrizione décennale e i  d ir i t t i  non 
trascritti. L a u r ia ,  S u ll’ appellatio.

California Law Review. V o l. 15. No. 3 : M o r r is o n ,  The law yer and 
citizen. F e r r i e r ,  A  proposed C alifo rn ia  Statute compensating 
innocent im provers o f rea lty .

Virginia Law Review. V o l. 13 No. 2 : H e p b u r n ,  In  the hope o f the 
new b irth  o f the one fo rm  o f action. H a r t ,  Some lega l questions 
grow ing  out o f the President’s executive order fo r  p roh ib itio n  
enforcement.

The Canadian Bar Review. V o l. 5 No. 4 : R e a d ,  Canada as a treaty 
maker. M a r t i n ,  S ide lights on pratice before the Judic ia l 
Committee o f the P r iv y  Council. M a c ln n e s ,  Distress clauses. 
A r m o u r ,  L aw  an law yers in  lite ra tu re . IV .

Bürgerliches Recht.
Blätter f. Rechtspflege im Bez. d. Kammerger. 37. Jg. N r. 5: C ho n e »  

Pfändung d. M ieten auf G rand eines d ing lichen Schuldtitels.
Die GrundstUckswarte. 2. Jg. N r. 16: P a s c h , D e r E n tw u rf eines 

preuß. „Abwicklungsgesetzes“ vom Standpunkte der Rechtssicher
heit. K e r s t i n g ,  Schadensersatzansprüche des Verm ieters wegen 
N ichträum ung des M ieters. L i l i e n t h a l ,  W irtschaftl. Zusammen
hang zw. Geschäfts- u. Wohnräumen (Schluß). — N r. 17: L i l i e n 
t h a l :  U npünktliche  M ietzahlung als M ietaufhebungsgrund. — 
N r. 18: L i l i e n t h a l ,  Das neue Schiedsverfahren be i Räumungs
klagen. K e r s t in g ,  Zu r Aufrechnungsbefugnis des M ieters. — 
N r. 19: L i l i e n t h a l ,  U ngü ltige  Uebergangsbestimmungen in  der 
preuß. LockerungsVO.?

Einigungsamt u. Mietschöffengericht. 7. Jg. N r. 4 : L in z ,  W elche 
M ie te  is t fü r  gewerb l. Räume nach dem 1. 4. 1927 zu zahlen? 
B a n d m a n n , Is t der Uebergang von der M ietaufhebungs- zur 
Räumungsklage in fo lge  der LockerungsVO. v. 11. 11. 1926 tro tz 
ihres § 5 Abs. 2 zulässig? G ü n th e r ,  Uebergang von der A u f- 
hebungs- zur Räumungsklage.

Das Grundeigentum. 46. Jg. N r. 11: L i l i e n t h a l ,  Form  der Ladung 
vo r das M ietein igungsam t. M a r g o n in s k y ,  Ausnützung v .W ohn- 
räumen zu gewerbl. Zwecken — ein neuer M ietfestsetzungsgrund. 
S c h w e i tz e r ,  Wann genießt der E rw erber des Grundstücks den 
Schutz des öffentl. Glaubens? — N r. 12: G r a f f  u. E. S c h i f f e r ,  
Künstlera te lie rs sind Geschäftsräume. W  e r n e b u r g ,  D .K ündigung 
d. Versicherungsvertrages b. Veräußerung d. Gebäudegrundstücks.

Sparkasse. 47. Jg. N r. 9: K o r n ,  Zum B e g riff der A n le ihe. K le b e ,  
D ie  Verzinsung der persönl. Forderung bei wiedereinzutragenden 
Aufwertungshypotheken.

Gesetz U. Recht. 28. Jg. H . 10: T  h ie  s in g ,  Sicherungsübereignung 
u. Registerpfand.

Zeitschrift für Standesamtswesen. 7. Jg. N r. 6 : B r a n d is ,  Ehe
schließungen i. d. sog. „Tschechoslowakischen K irc h e “ . R ie d e r ,  
D ie  Standesfühmng in  Oesterreich. B r in k m a n n ,  Ueberbliclc 
über d ie Geschichte des deutschen Standesamtswesens bis zur 
Gegenwart. — N r. 7: B r a n d is ,  Neues Unehelichenrecht in 
Griechenland. E c k ,  D ie  erste rechtswissenschaftl. D arstellung 
des Standesbeamten. (Besprechung des Buches v. F riedr. Meß.) 
(Schluß in  N r. 9.) N r. 8: G e r h a r d t ,  Zu einer Neufassung des 
Personenstandsgesetzes. — N r. 9: B r a n d is ,  Eheschließung durch 
S te llvertre ter. A lice  B a c h ,  A d o p tio n  o f Children A ct, 1926. 
S o e l l in g ,  Das Ehebruchshindem is des A r t. 89 N iederländ. BGB. 
t r i f f t  n u r den geschiedenen Gatten, n ich t den Teilnehm er am 
Ehebruch.

Rivista di diritto civile. Anno 19. N o. 2 : C a l le g a r i ,  Per la  codi- 
ficazione delle  persone g iu rid iche. (Fine.) A s c o l i ,  L ’ unifica- 
zione del d ir itto  de lle  obb ligaz ion i tra  Francia e Ita lia .

Bullettino dell’ Istituto di diritto romano. Anno 34. Fase. 5/6: B e t t i ,  
P rob lem i e c r ite r i m etodic i d’un manuale d’ is tituz ion i romane. 
S o la z z i ,  S tud i sul d ivorzio . D e  F r a n c is c i ,  In to rno  a lla  
massima „princeps leg ibus solutus est“ . B e t t i ,  E m st Zitelmann 
(M it B ib liog raph ie  seiner Schriften). _ .

Gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht. 32. Jg. N r. 5: P in r g e r ,  
D e r Bereicherungsanspruch im  gewerbl. Rechtsschutz u. Urheber
recht. S e l ig s o h n ,  Arbeitsgerichtsgesetz u. A ngestelltenerfm - 
düng. Z e l l e r ,  W iderrechtliche  Entnahme. Was is t wesentlicher 
Bestandteil der E rfindung? E ls t e r ,  V erfilm ung  ohne U rheber
rechtsverletzung? W i l ly  H o f fm a n n ,  Le ipzig , F o rtb ildung  des 
Kunstwerkrechtes. L io n ,  Das Recht des wiedergebenden K ü n s t
lers. — Zur bevorstehenden R eform  d. Geschmacksmustergesetzes.

Blätter f. Funkrecht. 1. Jg. H. 4: S m o s c h e w e r ,  Zu r Frage der 
Regelung des Rundfunks durch die Berner Konvention. J o s e f ,
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Zweifelsfragen des b arger], Rechts betreffs der Dachantenne, — 
H . 5: L i s t ,  Technik u. Gesetzesauslegung. W il ly  H o f fm a n n ,  
Le ipzig , D ie  gewerbliche Ausnutzung der Rundfunksendungen 
nach internem  u. internationalem  R ech t T a b o u is ,  Das Recht 
auf B erich tigung be i Funkmeldungen. J o s e f ,  Baupolize i und 
Dachantenne.

Handelsrecht usw.
Annales de droit commercial. 35. Ann. No. 4: X * “ , Les contrats 

par correspondance. Essai de mise au p o in t du problèm e en
visagé sous son aspect pratique. S o l u s , Les sociétés commer
ciales indigènes dans les colonies françaises.

Rivista di diritto commerciale. Anno 25. No. 3 : L o r d i ,  Pagamento 
per causa ille c ita  in  contra tti d iffe renz ia li su divisa estera. S c i  o 11 a , 
D é lia  surroga assicuratoria. D e l i t a la ,  I l  reato d i „bancarotta“ 
n e ll progetto del nuovo Codice d i commercio. B en s a, Ancora 
sopra una singolare fo rm ola  neg li a tti n o ta rili del M edio  Evo. 
L a t t e s ,  Note per la  storia  del d ir itto  commerciale. V  a le  r i ,  I  
presupposti délia liqu idazione coattiva d i borsa. M a n d r i o l i ,  Sul 
risarcimento del danno nelle  obligaz ion i d i somma espressa in 
valuta estera. V iv a n t e ,  Responsabilità dei g ira n ti délia  fede d i 
deposito verso i l  possessore dé lia  nota d i pegno. C o b ia n c h i ,  
S ü ll’ art. 709 Cod. d i comm. u ltim o  capoverso. B a t t a g l i n i ,  I l  
din iego in  mala fide  del p rop rio  debito.

Il Diritto commerciale. V o l. 19. Fasc. 3/4: P a c c h io n i ,  D é lia  ca- 
pacità d i agire da rich ieders i nei ve ri e _ p ro p ri rappresentanti. 
S u p in  o , Sanzioni penali contro deb ito ri fa l l i t i  od insolvente 
U c k m a r ,  La  presunta responsabilità so lida le  deg li am m in istra tori 
dé lia  società anonima per i l  pagamento dé lia  tassa d i negozia- 
zione. S a v o ia ,  L a  responsabilità verso i  te rz i nel d ir itto  p riva to  
internazionale aeronautico.

Journal des sociétés. 48. Ann. No. 4 : B o n a n ,  Le  régime léga l et 
fiscal des sociétés de capitaux au Maroc.

Kartell-Rundschau. 25. Jg. H . 4 : N ip p  e r  d e y ,  Das Recht d. K oh len 
bergwerke auf Aufnahme in  die Kohlensyndikate.

Neumanns Zeitschrift f. Versicherungswesen. 50. Jg. N r. 15: M a rk  
L e v in ,  H afte t der Güterversicherer f. Schäden in fo lge  mangel
hafte r Stauung? V e s p e r ,  Is t d ie Doppelversicherung in  den 
privaten Krankenversicherungsvereinen gestattet? — N r. 16: 
M e is t e r ,  Graz, Versicherung u. K rim in a lis tik . H o c h g r ä b e r ,  
H afte t der Güterversicherer f. Schäden in fo lge  m angelhafter Ver
stauung? A n tw o rt an M ark  Levin . (M. Nachschrift v. L e v in . )  — 
N r. 19: W e h b e r g ,  D ie  Sozialversicherung der Angeste llten  des 
Völkerbundes.

Jurist. Rundschau f. d. Privatversicherung. 4. Jg. N r. 10: H o c h 
g r ä b e r ,  D ie  Y ork-A ntw erpener Regeln v. 1924. (Forts.) C la s e n ,  
A rg lis tig e  Täuschung des Versicherungsnehmers nach E in tr it t  
des Schadens. R ie b  es e i l ,  E ine unm ögliche Reichsgerichtsent
scheidung. (Feuerversicherung in  deutscher Währung). K r a m e r ,  
D e r B e g riff „O bhu t“  in  der Haftp flichtversicherung.

Versicherung u. Geldwirtschaft. 3. Jg. N r. 18: R ie b e s e l l ,  G rund
fragen d. Rückversicherung. — N r. 19: E h r e n b e r g ,  D e r Ver
sicherungsfall, überhaupt u. i. der H aftp flichtversicherung. (Forts, 
in  Nr. 20.) K e d e n b u r g ,  D e r Schutz des Hypothekengläubigers 
beim  P riva t- u. öffentlichen Versicherer.

Der Versicherungsvertreter. B e il, zu „Versicherung und G e ldw irt
schaft“ . 1927. N r. 4: B o h lm a n n ,  Das konkurrierende Ver
schulden des Verletzten bei A utom obilun fä llen .

Mitteilungen des Internationalen Transport-Versicherungsyerbandes. 
17. Bd. N r. 4 : H o c h g r ä b e r ,  H afte t der G üterversicherer fü r  
mangelhafte Stauung? W ik b o r g ,  D ie  rechtliche S te llung des 
Hauptversicherers (Aus „Fors ikringstidende“ ).

Zivilprozeß usw.
Konkurs- u. Treuhandwesen. Unt. M itw . von E rnst J ä g e r  hrsg. von 

Leop. L e v y .  B erlin -W ilm ersdorf, B e rline r Str. 46, Reichsbund- 
D ruckere i. 1. Jg. H. 1: E m st J ä g e r ,  K onkurs des Verkäufers. 
S c h u m a n n , Le ipzig , B ehält ein im  Geschäftsaufsichtsverfahren 
rechtskräftig  abgeschlossener Treuhänder-Zwangsvergleich auch 
im  nachfolgenden Konkurse des Aufsichtsschuldners seine W irk 
samkeit? P ic k ,  Zur Auslegung des § 21 Abs. 4 Geschäfts- 
aufsichtsVO. Hugo C a h n  I, Nürnberg, D er Verg le ich  zur A b 
wendung des Konkurses in  seiner neuesten Form . — H . 2: B le y ,  
Wertzuwachssteuerforderungen als Massekosten. M e y e r ,  Dozent 
B e rlin , A u fw ertg . der Haftsummen bei Genossenschaften. M i t  t e l  - 
b a c h ,  W ie  w irk t die A ufhebung des Eröffnungsbeschlusses auf 
Rechtshandlungen d. Konkursverw alters u. des Gemeinschuldners?

Mitteilungen vom Verband deutscher Patentanwälte. 27. Jg. N r. 3: 
W i r t h ,  D e r große Senat (bei dem Reichspatentamt.) — N r. 4 : D ie  
V ertre tung  vo r dem Reichspatentamt.

Strafrecht usw.
Monatsschrift für Kriminalpsychologie u. Strafrechtsreform. 18. Jg.

H. 5: B e ly m ,  Strafvollzugsreform en in  Belgien, v. H e n t ig ,  
D ie  K r im in a litä t e iner Großstadt (Augsburg). S e e l ig ,  G rund
sätzliches zur Strafbemessung n. d. Entw . 1925. H a a c k .  Dänische
Kom m issions-Vorlage betr. die S terilisation. B e n n e c k e ,  Zur 
Psychologie und Psychopathologie der Kurpfuscher. R ö h r  e r , -  
S ch ille r als K rim ina lpsycho loge.

Schweizer. Zeitschr. f. Strafrecht 70. Jg. H . 2: L o g o z ,  Notes sur 
quelques problèmes de procédure pénale à propos de divers pro 
jets récents. H a f t e r ,  Umfang des Preßdelikts u. strafrechtliche 
Sonderstellung der Presse. D e la q u is ,  U nzulänglichkeiten im  
internat. Auslie ferungsrecht d. Gegenwart. W e iß ,  Lausanne, D ie  
strafrechtl. Rechtsprechung d. Bundesgerichts 1925/26.

Zeitschr. f. Rechtspflege in Bayern. 23. Jg. N r. 9: M a t t i l ,  D ie  
Strafzumessung im  L ich te  der R ec^ tsPJ!rp ung- 

Apotheker-Ztg. 1927. N r. 17—20: P. W o l f f ,  B erlin , D ie  Suchten u.
ih re  Bekämpfung. , TT o T ■ c .. T

Archiv f. Strafrecht u. Strafprozeß. 71. Bd. H. 3. L ie f. 1: L u c k in g ,  
A lte rna tive  Anklage u. Verurte ilung.

Revue pénitentiaire et de droit pénal. 51. Ann. No. 1/4: B r u z in ,  
La  réorganisation jud ic ia ire  et pénitentiaire . B a y le ,  La  révision 
du Code de justice m ilita ire .

Revista de ciencias jurídicas y sociales. Año 10. N. 38: P i ñ an y
M a lv a r ,  E l hom icid io  piadoso (Conclusion).

Staats- und Verwaltungsrecht.
Sozialistische Monatshefte. 64. Bd. H. 5 : W o lfg . H e in e ,  R epub lik  

u. Rechtsstaat.
Wille U. Weg. 3. Jg. N r. 2: B la u m ,  Zentralismus u. Selbstverwaltung 

— N r. 3: S c h i f f e r ,  Vom  B eru f unserer Z e it zum Abbau d e r 
Gesetzgebung.

Beamten-Jahrbuch. 14. Jg. H . 2: N o r h e im ,  D ie  Rechtsstellung d. 
parlamentarischen M inisters. (Schluß in  N r. 3.)

Bayer. Verwaltungsblätter. 75. Jg. H. 8: Ludw . G e b h a r d ,  Ver
w altung u. Vollziehung. Jos. M a y e r ,  E in  B eitrag zur Frage d. 
W iderru fs  v. Verwaltungsakten. G r a f ,  Ersatzansprüche v. natür
lichen u. ju ris t. Personen fü r  Leistungen an H ilfsbedürftige .

Kommunale Rundschau. 20. Jg. N r. 8: M i t t e l s t a e d t ,  D ie  S te llung 
der kreisangehörigen Städte m it m ehr als 10 000 E inwohnern in  
Preußen. (Schluß.)

Preuß. Verwaltungsblatt. 48. Bd. N r. 31: K o r n ,  D ie  Form  der von 
Städten u. Provinzen ausgestellten Auflassungsvollmachten. —  
N r. 32: L a u e ,  Zoppot, D ie  Bedeutung d. Badekonzession f. d. 
Gemeingebrauch u. das regale Nutzungsrecht am Meeresstrande.

Hessische Rechtsprechung. 27. Jg. N r. 4: A u l l ,  Verwaltungszwang 
u. Rechtsweg nach der ReichsVO. über die Fürsorgepflicht.

Die Polizei. 24. Jg. N r. 9: M e n z e l ,  Konzessionspflicht des Be
wachungsgewerbes. D e l iu s ,  P o lize iliche  Befugnisse bei A u f- 
(Um-) ziigen. (Schluß fo lg t.) S te p h a n ,  Recht u. P flic h t der 
P o lize i zur A uskunft an Privatpersonen.

Fischers Zeitschrift f. Verwaltungsrecht. 60. Bd. H. 8: B r u n n e r  
Sächsisches Friedhofs- u. Begräbnisrecht.

Arbeitsrecht.
Die Zukunft der Arbeit. 4. Bd. H . 2/3: H ö r  a n d , D ie  Rechtslage d . 

Privatangestellten auf dem europäischen Kontinent. M a h a im ,  
D ie  Rechtslage der ausländischen A rbeite r.

Kommunale Umschau. 3. Jg. N r. 9 : L e h m a n n , L iegn itz , D ie  Los
lösung d. öffentlichen Arbeitsnachweise v. den Gemeinden.

Das Arbeitsgericht. 32. Jg. N r. 5: E r d e l ,  D ie  „e rw e ite rte  Zuständig
k e it“ d. neuen A rbeitsgerichte. V o lk m a r ,  Zwei w ich tige  Fragen 
aus d. A rbeitsgerichtsgesetz: 1. Können nach § 36 Personen, d ie 
n ich t ordentl. R ich ter sind, Vorsitzende v. Landesarbeitsgerichten 
werden? 2. In w ie w e it is t § 5 A G G . auf Agenten anwendbar? 
S e i l ,  E inzelfragen aus d. A G G . (Kam m erbildung, Beisitzer, M ahn
verfahren, Berufung im  Kündigungseinspruchsprozeß). R e in -  
b e r g e r ,  W e rt des Streitgegenstandes u. Zu lässigke it d. Berufung 
u. Revision im  arbeitsgerichtl. Verfahren. K  r  ö n i  g , Organisations
ve rtre te r vo r dem Landesarbeitsgericht.

Mitteilungen d. Industrie- u. Handelskammer zu Berlin. 25. Jg. N r. 9 : 
N e i t z e l ,  Das Gesetz zur Abänderung d. A rbeitsze itVO . (A rbe its
zeitnotgesetz). _

Monatsschrift f. Arbeiter- u. Angestellten-Versicherung. 15. Jg. H . 5 : 
Q u a r c k ,  Zusammentreffen von U n fa ll- m it Invalidenrenten. 
H e e r d e  In w iew e it unterliegen Praktikanten, Lehrpraktikanten, 
W erkstudenten u. gewerbliche Lehrlinge  der Sozialversicherung? 
B is c h o f s w e r d e r ,  D ie  fris tlose  K ünd igung  des Kassenarzt- 
vertraes gemäß § 626 BGB. B ü ltm a n n ,  D ie  verfahrensrecht
liche  Bedeutung des § 1696N r .4 RVO. S c h l ia c k ,  D er § 103 A V G .

Die Arbeiter-Versorgung. 44. Jg. H . 13: F r i t z ,  D ie  Rechtsprechg. 
des Reichsversicherungsamts zu dem Gesetz v. 14. J u li 1925 in*
2. H a lb jah r 1926. — N r. 14: Heinz J ä g e r ,  München, D ie  Neu
regelung d. W ahlen in  der Reichs Versicherung.

Der Arbeitgeber. 17. Jg. N r. 9: E ls ä s s e r ,  Problem e der A rb e its 
losenversicherung.

Steuerrecht.
Steuer U. Wirtschaft. 6. Jg. Nr. 4 : G e i le r ,  Steuerrecht u. P riva t

recht. v. L ip p m a n n ,  Zur Frage der Bilanzergänzung. (M. E r
w iderung v. M i r  re .) B e c k e r ,  München, B e g riff u. Gestaltung 
des Steuerabschnitts n. d. Einkommensteuergesetz.

Zeitgemäße Steuer- u. Finanzfragen. 8. Jg. H. 4: M i r r e ,  Bewertg. 
n. d. Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. S e i le ,  D i&  
Neuregelung der Gewerbesteuer in  Preußen. L e d e r e r ,  Prag» 
D ie  Rechtsprinzipien der Steuerreformnovelle der tschechoslowak. 
R epub lik .

Mitteilungen der Steuerstelle des Reichsverbandes der deutschen 
Industrie. 10. Jg. N r. 4 : Reichsfinanzrat K o c h ,  Umsatzsteuer
p flic h t des ausländischen Unternehmers in  Deutschland. K r a t z ,  
Falsche Rechtsauskunft der Finanzämter. O lb e r t z ,  Aus der 
P raxis der Einheitsbewertung I I .  S c h m a lz ,  W ich tige  Neuerungen 
im  A u to  steuerrecht. K . A . F is c h e r ,  K ö ln , Einkommensteuer bei 
der L iq u ida tio n  u. Fusion v. Erwerbskörperschaften.

Zeitschr. f. Zölle u. Verbrauchssteuern. 7. Jg. N r. 9: H a n s e l -  
m a n n , Zu § 370 AbgO.

Völkerrecht usw.
Revue générale du droit Internat, public. 34. Ann. N o. 1/2: P i l l e  r  

Les affaires agraires des ressortissants hongrois devant le  tr ib u  
m ixte  Roumano-hongrois. S ^ b e r t ,  L a  police en haute-m • 
W h i t t o n ,  L ’isolem ent des Etats-Unis. P rincipe caduc de 
doctrine de M onroe. P a l e w  s k i ,  L ’im m igra tion  en France, dep

Rivista
la  guerre, de la  m ain-d’œuvre étrangère. . a
sta di diritto internazionale. Anno 19. Fasc. l :  M o r e l l i ,sia ui uiriüu m iernaziunaie. au u» - — - . • ' : „ a í7í
Tindagine sulla competenza del m agistrate straniero nei g 
d i delibazione. B a l  d o  n i ,  L a  Corte permanente d i eiustizia. 
internazionale e g li  S tati U n iti d i Am erica.

B. B ücher.
Allgemeines.

S c h w a rz ,  O tto Georg. E in führung in  die Rechtswissenschaft.
3. A u fl. B erlin , Heymann. (51 S.) Geb. M . 2,80.

1. bis
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^ 0 s e ? e r , Paul. Juristisches Fremdwörterbuch, zugleich eine E r
klärung gebräuchl. Fachausdrücke. B e rlin , F ichtner. Lw . M . 4,50. 

Bürgerliches Recht.
°  S-d j  k > K onr., und H einr. M i t t e i s .  Lehrbuch des bürgerl. Rechts. 

Bd. 1: D ie  allgemeinen Lehren u. das S chuldrecht 8., umgearb. 
-A-iifl. (21.—23. Tausend). Jena, Fischer. (867 S.) Lw . M . 40.

U ¿t e r ’ Hans. Grundriß  des bürgerl. Rechts. Bd. 3: Sachenrecht. 
•d - 4.—8.,_ erw. u. umgearb. A u fl. Gießen, Roth. (420 S.) Geb. M . 8 . 

Ur^ e r H c h e s  G e s e tz b u c h  nebst Einführungsgesetz. Textausg.m . 
Verweisung auf abändernde u. ergänzende Gesetze u. m. Sachreg. 
L in l.  dazu (E inführg. i. d. System d. BGB. von H einr. H  p e n i  g e r).
4. A u fl. (Samml. deutsch. Reichsges., Bd. 70.) Mannheim, Bens- 
heimer. (535 S.) Lw . M . 4,50.

a n ° j eJ» K a r l. B ürgerl. Gesetzbuch f. d. Deutsche Reich nebst d. 
Lmführungsgesetz. Textausgabe m. E in l. u. Sachreg. 25. A u fl. 
(Reclams U niversal-B ib l. N r. 3571/75 a.) Le ipzig , Reclam. (598 S.) 

Y Lw. M . 3,60.
L o e w e n w a r te r ,  V ik to r. W egweiser durch das BGB. unt. Berücks. 

anderer Reichsgesetze nach dem neuesten Stand der Rechtslehre 
JJ* Rechtsprechung, nebst Anhang grundlegender Entscheidungen. 

ç , '•—9., stark verb. A u fl. B erlin , Heymann. (407 S.) Geb. M . 15. 
r a ff»  Hans, und B e rto ld  G ra m s e . M ieterschutzgesetz in  der ab 

19. 3. 1927 geltenden Fassung nach d. neuesten Stande d. Gesetz
gebung, Rechtsprechung u. L itera tur. Anhang: AusführungsVO.en 
z. Mieterschutzges. (Aufhebung des Mieterschutzes fü r Geschäfts
räume, E inführung eines obligator. Schiedsverfahrens) nebst E rl. 

B * e riin N W .,K lopstockstr.15, Reichsm ieterdienst (160S.) K a rt. M . 2.50. 
u c h w a ld ,  M a rtin . Sächsische VO. üb. d. Lockerung d. W ohnungs

zwangswirtschaft v. 6. A p r il  1927, e rl. 2. A u fl. (Buchwald, M ie t
er .u - W ohnungsnotrecht. Erg.-H .) Leipzig, Noske. M . 0,60.

e is n e r ,  Christian. Das Viehgewährschaftsrecht. 3., vo lls t. neu- 
p . bearb. A u fl. München, Schweitzer. (278 S.) Lw . M . 10.

1P ^ r t ,  Georges. La  règle  m orale dans les obligations c iviles. 
2- éd. Pans, L ib r. gêner, de d ro it. (435 p.).

W
Handelsrecht usw.

B

a r n e y e r ,  O tto, u. F ritz  K o p p e .  Das Handelsgesetzbuch (ohne 
oeerecht) in  der se it d. 22. A p r. 1927 geltenden Fassung. Gemein
verständlich, unt. bes. Berücks. d. Steuer- u. stem pelrechtl. Fragen 
erl. 2., neubearb. A u fl. B erlin , Spaeth &  L inde. (474 S.) Geb. M . 11. 

ZMlprozeB usw.
ep d iX; Ludw . D ie  irra tiona len  K rä fte  der z iv ilr ich te rlichen  

U rte ils fäh igke it auf G rund des 110. Bandes d. Entscheidgn. des 
KG . in  Zivilsachen. Breslau, Schietter. (249 S.) Lw . 14 M . 

p  Subskr.-Preis bis 15. 6. M . 12.
° U * .k u g e l,  Leon. Form ularbuch d. stre itigen Gerichtsbarkeit. 

L in  Handbuch d. Rechtsanwaltspraxis m. e iner U ebersicht üb. d. 
Neugestaltung des Kostenwesens nebst Gebühren- u. Kosten
tabellen. Im  A u ftr . des W irtscha ftl. Verb. Deutscher Rechts- 
Anwälte verf. 4., neubearb. A u fl. B erlin , Heymann. (167 S.) 

X  Lw . M . 5. '
^ s te n g c s e tz e ,  D ie  Deutschen u. Preußischen. T. 1: D ie  deutschen 

Kostengesetze. Textausg. m. H inweisen auf M in.-Verfüggn. u.
Entscheidgn. 6 . A u fl. B erlin , v. Decker. (169 S.)

r e s la u e r ,  A lb . G rundriß  des Notaria ts m. E inschi, des Stempel- 
n. Kostenwesens. 2., auf d. heut. Stand gebrachte u. vermehrte 
A u fl. B erlin , Heymann. (80 S.) M . 4.

Strafrecht usw.
r k e l ,  Paul. Grundriß  des Strafrechts, T. 1: A llg . Te il. (D er 

S ch « T il tsbürSer* B d - 10-) Bonn’ Röhrscheid. (263 S.) M . 5,50.
. -tt, Herrn. Strafgesetzbuch f. d. Deutsche Reich m. E rl. u. e.

(Anhang, enth. d. M ilitärstrafgesetzbuch u. andere Nebengesetze, 
v. Ju lius S ta u d in g e r ,  neubearb. 14. A u fl. München,Bi

T}~e»r* v< jUHUS o u u u i n g e r ,  neubearb,
K e r p (487 s -> Lw - M - 4«50-

2  n duard* Z u T  Strafrechtsreform. 1. D e r A lkoho lverbrecher. 
Sn Gewohnheitsverbrecher. 3. D e r S tra frich ter im  D ienst der 
APezialprävention. ß Vorträge. Mannheim, Bensheimer. (62 S.) 

p re u ß '6' ? reis berichtig t.)
21 s F e l  d -  u. F o r s t p o l i z e ig e s e t z  in  d. Fassung v.

K o r t r e  antW 2 6 . Textausg. B e rlin , Steup &  Bernhard. (30 S.) M . 0,60.
^ ,u rt- Preuß. Gesetz betr. den Forstdiebstahl. 2. A u fl. 

K o h l  StenE  &  Bernhard. (64 S.) M . 0,60.
Np^ s c h , Ed. StrafprozeßO. u. Gerichtsverfassungsgesetz m it 
(95 Textausg- m- E in l., Anm . u. Sachreg. 21. A u fl.

' ' s Tausend.) (Guttentagsche Sammlung deutscher Reichs- 
| . N i- 12-> B erlin , de G ruyter. (526 S.) Lw . M . 7,50. 

c , -fc.rwm. Gerichtsverfassungsgesetz u. StrafprozeßO. m. Neben-
gesetzen.

S e n t . " 0 ' B erlin?,s. t o c k ,  Paul,

Tr. ' r >n der v. 13. Jan. 1927 geltenden Fassung. Textausg 
-Cantuhrung in  d. Vorschriften d. N ove lle  v. 27. Dez. 1926.

Vahlen. (284 S.) Lw . M . 4.
A lh» ;.“ ? ’ ' i “ 1’ Herm ' F a ß b e n d e r  u. W ilh . R o g g e n d o r f f ,  
die p  ■Leo Schlageter. Seme V e ru rte ilung  u. Erschießung durch 
daro. r ?nZOSen in  D üsseldorf am 26. M a i 1923. W ahrheitsgetreu 
des P ? ' x ' , d‘ e inziS bete ilig ten  Augenzeugen. M it  e. G e le itw o rt 
(143 Q C , anzlers a' D ' C n n o . D üsseldorf, Neue Brücke Verlag. 
’ b 'i rmehr' Ta f-  1 Falis-) Geb- M . 3,50.

aus ,1 , , 9 '  E. S te in e r .  Entscheidungen aargauischer Gerichte 
+i. d. Strafrechts u. Strafprozeßrechts. "d. a< p traIrecüts u - ötraiprozeürechts. Zsgest. an Hand

Y d. S ha t hen Veröffentlichungen bis 1925, sowie d. U rteilssam m lung 
H a fne  ^ A n w a lts c h a ft .  Aarau, Aargauer Tagblatt. (94 S.)

v e rs o rg “ 1' r,e Strafanstalt Regensdorf u. d. Zürcherische Zwangs
b ild .) F r g2 Kegensdorf: K antonale Strafanstalt. ( 6 3 S . , lT i te l -

A n sch  t Staats- und Verwaltungsrecht.
1919U p - G ? ib ' D ie Verfassung des Deutschen Reichs v. 11. Aug. 
A u fl' f o r t  Jh ° m™enta r f. Wissenschaft und Praxis. 6 . unveränd. 

. S tilke b T a u s e n d . )  (Stilkes R echtsb ib lio thek N r. 1.) B erlin , 
A r e n d j ! '  Lw . M . 10.

Lassun J  ; f r o i Taf. Kelchsversorgungsgesetz v. 12. M a i 1920 in  d. 
g v. 31. J u li  1925 u. des 4. Abänderungsgesetzes v. 8. J u li

1926 unt. Berücks. der bis M itte  J u li 1926 dazu ergangenen Aus
legungen. Berich tig te r M anuldruck. B erlin , Springer. (X  S. 
B l. X I - X X X I ,  534 S.) Lw . M . 30.

B r a n d ,  A rthu r. D ie  preußischen Beamtengesetze über Ruhegehalt, 
W artegeld, H interb liebenen- u. U nfallfürsorge unt. Berücks. der 
Rechtsverhältnisse d. Staats- u. Kommunalbeamten, der Lehrer, 
der früheren Hofbeamten u. der Reichsbeamten. E rl. 2., vo llst. 
umgearb. u. bedeutend erw. A u fl. (Taschengesetzsammlung 90.) 
B erlin , Heymann. (252 S.) Lw . M . 10.

F r i e d r i c h s ,  K a r l. Grundzüge d. Polizeirechts. 2., durchges. A u fl.
(D er Staatsbürger. Bd. 5.) Bonn, Röhrscheid. (174 S.) M . 3,80. 

R e u ß , W ilh . Thüringisches Verwaltungsrecht. Sammlung thüring. 
Gesetze u. Verordnungen verfassungs- u. verwaltgsrechtl. Inhalts. 
Nebst Beilageheft: Zusammenstellung d. Gesetze u. Verordnungen. 
B erlin , Vahlen. (467, 19 S.) Geb. M . 17.

Q u e n te l ,  E. Handbuch der Verfassung u. Verwaltung des Bezirks
verbandes Wiesbaden. Neu hrsg. v. Eberh. v. P a p e n . Bd. 1. 
W iesbaden, Bezirksverb. (499 S., 1 Karte .) Lw . M . 8. 

P o l i z e iv e r o r d n u n g  zur Regelung des Verkehrs auf den deutschen 
Seewasserstraßen. (Seewasserstraßenordnung.) Hrsg, im  Reichs
verkehrsm inisterium . B erlin , M itt le r . (194 S.) H lw . M . 1,35. 

S e e w a s s e r s t r a ß e n o r d n u n g .  P olize iV O . z. Regelung d. Verkehrs 
auf den deutschen Seewasserstraßen v. 31. M ärz 1927. Textausg. 
m. Sachreg. Hamburg, Eckardt &  M eßtorff. (106 S.) M . 1,25. 

M a y  e r ,  Jos. Gesetzliche Unfruchtbarmachung Geisteskranker. (Studien 
zur kath. Sozial- u. W irtschaftse th ik Bd. 3.) F re iburg, Herder. 
L w . M . 15,50.

S c h n o b e l,  K a r l. D ie  Thüringer Schulgesetze unt. Berücks. d. reichs-
f esetzl. Bestimmungen, hrsg. u. erl. H . 3, T. 1: Schulleitung, 

chulaufsicht, Schulverwaltung u. Schulunterhaltung. T. 2: Prüfungs- 
u. Berechtigungswesen d. Schulen. W eim ar, Panse. (154 S.) M . 2,50. 

B r u n n e r ,  W ilh . Sachs. F riedhofs- u. Begräbnisrecht. (Sonderabdr. 
(84* S^iS<MCr4 2 tsc lir‘ fÜr Verwaltungsrecht.) Leipzig, Roßberg.

H u g e lm a n n .  K a r l G o ttfr. D e r österreichische Bundesrat und seine 
T ä tig ke it während der ersten Gesetzgebungsperiode des N ational
rates. (Abh. z. österr. Verfassungs- u. Verwaltungsreform . H. 3. 
Sonderabdr. aus der Ztschr. fü r  ö ffentl. Recht.) W ien, Springer. 
(45 S.) M . 3,60. P 8

S a m m lu n g  der Erkenntnisse des Verwaltungsgerichtshofes (und der 
Rechtssätze des Invaliden-Entschädigungsgerichtes). Finanzrechtl. 
T e il, zsgest. von Hans H i l le r - S c h ö n a ic h .  (794 S.) Sch. 32. — 
Adm in is tra tivrechtl. Te il, zsgest. von Rob. F u h rm a n n .  (906 S.) 
Sch. 38. W ien, Staatsdruckerei.

Arbeltsrtcht.
H u  e c k , A lfr ., und Hans K a r l N ip p e r d e y .  Lehrbuch des A rbe its 

rechts. (Im  ganzen 2 Bände =  4 Lieferungen.) Bd. 1, L ie f. 1. 
Mannheim, Bensheimer. (247 S.) M . 10.

H o e n ig e r ,  H einr., und E m il W e h r le .  A rbeitsrecht. Sammlung der 
reichsrechtl. Vorschriften zum Arbeitsvertrag. Textausg. m. Sachreg. 
10. A u fl. (Samml. deutscher Gesetze, Bd. 53.) Mannheim, Bens- 
heimer. (634 S.) Lw . M . 8.

J*» u« F* S i t z le r .  A rbeitsrechtliche  Gesetze u. Verordnungen 
des Reichs n. d. Stande v. 1. A p r il  1927 zsgest. 2. A u fl. (Das 
neue A rbeitsrecht in  erläuternden Einzelausgaben. E rg .-B d .) 
B erlin , Vahlen. (521 S.) Lw . M . 9. & '

^ r APu B ried r* L)ie gesetzl. Bestimmungen über die Regelung der 
A rbe itsze it nach dem Gesetz v. 14. 4. 1927 (Arbeitszeitnotgesetz).

jfo s % T 1L w “ m  4 5 a tsrechts' N ' K  B d ' 40 B e rlin ' H obb ine- 
B a u m , Georg. Das Recht der Angestellten. (Das A rbeitsrecht 

DratachlandB. Bd. 8.) B erlin , Spaeth &  L inde. (256 S.) Geb.

S t ie r - S o m lo ,  Fritz. D ie  G le ichberechtigung der Gewerkschaften 
in  Deutschland. E in  Gutachten. B erlin , Fachverlag des A llg . 
Verbandes d. Versicherungsangestellten. (29 S.) M . 0 50 

H e ld ,  Oskar, Franz L ie b  u. Hugo G i f t .  Arbeitsgerichtsgesetz v. 
^  1926 m> B ln l-  E rläu t. u. Sachverz. M ünchen, Beck. 

(394 S.) Lw . M . 6,50.
P a n n ie r ,  K a r l. Arbeitegerichtsgesetz v. 23. Dez. 1926 nebst d Ver

ordnungen üb. Tarifverträge u. d. Schlichtungswesen. Textausg. 
(94 l a)ChM g'o eclams U niversal-B ib l. N r. 4603). Le ipzig , Reclam.

G e ri g ’, . 0 ,ti? ; D af  ^ ^ ^ g f r iA t s g e s e t z  v. 23. Dez. 1926 m. E rl.
B erlin -W llm ersdorr, Ghnstl. Gewerkschaftsverl. (112 S.) M . 1,20. 

F r a n k e n b u r g e r ,  H einr. Führer durch das neue A rbeitsgerichts- 
geset*. Gerichtsverfassung u. Gerichtsverfahren. München, Beck.

Steuerrecht.
O s te r m e ie r ,  K ° K  L)er Finanzausgleich, seine theoretischen Grund

lagen, seine Ausgestaltung in  Deutschland in  Geschichte und 
Gegenwart, bonderabdruck aus den Annalen des Deutschen 
Reiches. München, Schweitzer. (68 S.)

B e c h e r ,  K a r l. Das Steuerrecht d. Aktiengesellschaften u. der Ge- 
seHschaften m. b. H . 2., erw. A u fl. B e rlin , Spaeth &  Linde. (320 S.) 
Geb. M . 11. r

R ° ^ d ?/r- H u??A'7 D ie  Preu.ß* Gewerbesteuer 1927, enth. das Gesetz v. 
8. März 1927 sowie die sonstigen gegenwärtig gültigen Bestim- 
mungen d. preuß. Gewerbesteuerrechts, insbes. d. Gewerbesteuer- 
VO. in  d. Fassung v. 15. M ärz 1927 unt. Berücks. d. bisher gültigen 
Vorschriften m. E in l., E rläu t. u. Sachregister. 2. A u fl. B erlin , 
Spaeth &  Linde. (265 S.) Geb. M . 6,20. ^  . ,

K l  e in  s c h n i t z ,  Ed. Sammlung d. Rechtssätze d. obersten Gerichte. 
Rechtssätze in  Finanzsachen. Uebers. u. zsgest. Bd. 3 u. 4. Brünn, 
Rohrer. (235 S.) K r . 25.

Kirchenrecht usw.
S c h w a rz ,  O tto  Georg. Das Kirchenrecht. 14. bis 17., v ö ll ig  umgearb.

A u fl. B e rlin , Heymann. (79 S.) Geb. M . 3,50.
B r e d t ,  V ik to r. Neues evangel. K irchenrecht fü r  Preußen. Bd. 3: 

D ie  neuen Kirchenverfassungen. B erlin , S tilke. (511 S.) Geb. M . 14.
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Der junge Jurist. Beilage zur DJL 3Z. Jaörg. (192?) MM
Diese Beilage erscheint zunächst m onatlich ; sie is t einzeln n ich t käuflich. — E in s e n d u n g e n  auch h ie rfü r sind n u r  an 

die S chriftle itung der DJZ., B e rlin  W  57, Potsdamer Straße 96, zu richten.

Zu unserem 2. Preisausschreiben der 
DJZ. für Studenten und Studentinnen der 

Rechtswissenschaft:
„ Is t  die Schlägermensur fü r  die studentische 

Selbstd iszip lin  und C harakterbildung erforderlich  
oder zweckmäßig und daher rechtlich  zu gestatten, oder 
welche anderen M itte l vermöchten sie zu ersetzen?“ 

Zu dieser Preisaufgabe is t uns eine unverhältnismäßig 
große Zahl von  Bewerbungen zugegangen. W ährend zu 
unserem 1. Preisausschreiben: „W a ru m  werde ich  Ju ris t? “ 
91 Eingänge zu verzeichnen waren, haben w ir  nunm ehr 
124 erhalten.

Tm H in b lic k  darauf und auf die berufliche U eber- 
lastung der d re i P re isrich ter is t es n ich t m öglich, das E r 
gebnis bereits alsbald zu verkünden. Es e rfo lg t, sobald dies 
nach sachgemäßer P rü fung  irgend m öglich  ist.

Berufsberatung der Akadem iker. Berufsberatung 
und Berufsvorbere itung sind Aufgaben zur H eranb ildung 
de r Jugend, die in  ih re r Bedeutung fü r das persönliche 
Fortkom m en des einzelnen und die vo lksw irtschaftliche E n t
w ick lu n g  des Volksganzen frühe r unterschätzt wurden und 
auch heute noch n ich t übera ll gebührend gew ürd ig t werden. 
Seitdem die Berufsfrage n ich t m ehr a lle in  als eine Standes
frage des einzelnen erscheint, der, seiner N eigung fo lgend 
oder durch äußere Umstände bestimmt, den W e g  zu einer 
Lebensaufgabe sucht, sondern der B eru f m it dem Charakter 
in d iv id u e lle r A rb e it als D ienst am Volksganzen in  den V o rde r- 
grund tr it t,  is t das Interesse des Staates daran gewachsen, 
daß der einzelne einen B eru f wähle, der n ich t nu r seinen 
N eigungen und Fähigkeiten entspricht, sondern den er auch 
zum W oh le  der Gemeinschaft am besten ausfüllen kann.

In  anderen Ländern  is t man frühe r zu einer organi
sierten staatlichen Berufsberatung gekommen. Frankre ich 
z. B. ordnete schon durch das D ekret des U nte rrich ts- 
m inisters vom  22. Sept. 1922 an, daß die Schüler in  den 
Volksschulen auf die W ich tig ke it der rechten Berufswahl 
aufmerksam zu machen und nach der Entlassung bestimmten 
Beratungsstellen zuzuführen seien, die eine P rü fung  m it 
ihnen anstellen, ob sie sich fü r  den gewählten Beruf nach 
den physischen und geistigen Eigenschaften eignen. Be i 
uns in  Deutschland kom m t der neue Staat in  wachsendem 
Maße zur Besinnlichkeit, von  welcher Bedeutung die Berufs
w ah l fü r einen gesunden F ortsch ritt der geistigen, w ir t 
schaftlichen und ku ltu re llen  Vo lkskrä fte  und daher fü r  seinen 
eigenen Fortbestand ist. D am it entw icke lt sich die plan
mäßige Berufsberatung zur Staatsnotwendigkeit, insbes. auf 
dem Gebiete der akademischen B ildung , die Staat und 
W irtscha ft zu stützen und zu fö rdern  vorzugsweise geeignet 
ist. Erstm als in  diesem Jahre nahm nun der Reichstag bei 
Beratung des Etats des Innenm in isterium s eine Entschließung 
an, durch die die Regierung ersucht w ird , im  Benehmen 
m it, den Ländern den Fragen der Berufsberatung insbes. 
auch der Akadem iker erhöhte Aufm erksam keit zuzuwenden. 
W as auf diesem Gebiete b isher geschehen ist, entsprang 
p riva te r In itia tive , die sich des Ernstes der Lage recht
ze itig  bewußt wurde.

In  der Friedenszeit eines allgemeinen w irtschaftlichen 
Aufschwunges und Wohlstandes w ar der akademische B eru f 
eine E in rich tung  geworden, die sich auf bestimmte w o h l
habende Schichten beschränkte, vie lfach vom  V a te r auf den 
Sohn forterb te, e in Standesprivileg, das besonderer Pflege 
der Beratung entbehren konnte, w e il auch m inder Begabte 
b e i an sich un rich tige r Berufsw ahl ih ren  Platz im  Lebens
kämpfe gerade angesichts des Nachwuchses aus beschränkten 
Schichten behaupten konnten. E in  P roblem  der N o t der 
Geistesarbeiter gab es eben n icht. D ie  Masse des Vo lkes 
w ar in  den akademischen Berufen praktisch so gut w ie 
n ich t vertreten, füh lte  auch n ich t das Bedürfnis, durch 
rich tige  Berufsberatung den Tüchtigen ih re r Schicht die 
W ege zu höheren Lebensstellungen zu eröffnen. D ie w ir t -  / 
schaftlichen und sozialen Um wälzungen der Nachkriegszeit )

haben h ie r m it alten Gewohnheiten und V o ru rte ile n  auf
geräumt und dem P rinz ip  der A u fstiegsm öglichke it a lle r 
Begabten zur restlosen Anerkennung verholfen. D am it 
wuchs die Berufsberatung zum unentbehrlichen H ilfsm itte l 
fü r  den sozialen F ortsch ritt heran. Zunächst, w e il bei der 
Erschütterung der w irtschaftlichen Grundlagen eines aka
demischen Studiums fü r  v ie le die E rkenntn is heranreifte, 
daß m ehr als ererbter W ohlstand die persönliche Le is tung 
die Gewähr fü r  eine sichere Lebensgrundlage schaffte, dann 
aber auch, w e il die R V erf. unter bewußter Be
tonung der staatsbürgerlichen G leichberechtigung die B ere it
ste llung ö ffentlicher M itte l fü r  den Zugang der M inder
bem itte lten zu den m ittle ren  und höheren Schulen (A rt. 146) 
und die Zulassung a lle r Staatsbürger entsprechend Be
fäh igung und Leistungen zu den öffentlichen Ä em tem  (A rt. 
128) forderte. D am it w ar eine soziale Um schichtung auch 
fü r die akademischen Berufe vorbere ite t, die zahllose A n 
w ärte r heraufführte, denen m ehr Kenntnisse und Fäh ig
keiten als der Rat sachgemäßer V erw ertung  des E rle rn ten  
zur V erfügung standen. End lich  traten gewaltige neue A u f
gaben an das am Boden liegende Deutschland heran, durch 
wissenschaftliche Leistungen der deutschen W irtscha ft den 
W eg  zum W e ltm ark t und in  den V ö lke rve rkeh r zu bahnen. 
Angesichts dieser Aufgabe, die Energiequellen a lle r Stände 
fü r den W iederaufbau zu erschließen, auch den A rbe ite r 
in  den ku ltu re llen  Ausbau einzureihen, die harte A b 
schichtung von  G ebildeten und Ungebildeten auszugleichen, 
den 38 vom  H undert W erkstudenten eine Brücke zur E in 
ordnung in  den geistigen W e tts tre it zu bauen, kom m t es 
heute ganz anders als frühe r darauf an, durch rechtzeitige, 
w o h l vorbereitete Berufsberatung jeden an den Platz im  
Geistesleben zu stellen, an dem er fü r  sich, seine Fam ilie  
und die A llgem einhe it das Beste zu le isten imstande ist.

D e r deutschen Zentralstelle fü r  Berufsberatung der 
Akadem iker (e. V -) gebührt das Verd ienst, gleich nach 
Kriegsende die Aufgabe übernom m en zu haben, durch 
Herausgabe vo n  M erkb lä tte rn  W egweiser und Ratgeber 
zur E rle ich te rung  der Berufswahl zu sein, Diese B lä tte r 
fanden nach Em pfehlung durch das B e rlin e r Z en tra linstitu t 
fü r  E rziehung und U n te rrich t sowie durch zwei Erlasse 
des preuß. K u ltusm in isters auch Verw endung in  den Schulen. 
U n ivers itä ten und andere Hochschulen, Studentenschaften 
und E lternbeiräte brachten diesen B lä ttern  größtes Interesse 
entgegen. V o n  Persönlichkeiten verfaßt, die in  dem von 
ihnen vertretenen Berufe Ansehen und praktische E r 
fahrung  besitzen, b ieten die B lä tte r zuverlässige Aufschlüsse 
über Voraussetzungen, Ausb ildung  und w irtschaftliche Aus
sichten der einzelnen Berufe im  Reiche und in  den Ländern. 
U n te r den bisher erschienenen 60 B lä tte rn 1)  behandeln 
n ich t w eniger als 22 solche Berufe, die sich auf dem Stu
dium  der Rechts- und Staatswissenschaften aufbauen, ein 
Zeichen dafür, daß die geistige Schulung auf diesen Ge
bieten auch heute noch das Rüstzeug fü r  die umfassendste 
Betätigung nach allen R ichtungen des öffentlichen Lebens 
schafft. Deshalb seien gerade die jungen Juristen, auch 
wenn sie bereits eine oder m ehrere P rüfungen abgelegt 
haben und erneut v o r der Frage stehen, in  welchem 
Zweige der Rechtspflege oder V erw a ltung  sie ih r  Lebens
zie l erreichen oder in  das allgemeine W irtschaftsleben 
übertreten w ollen, auf die verd ienstvo llen A rbe iten  des 
Herausgebers dieser B lätter, P ro f. D r . D u n k m a n n ,  und 
auf die dazu geschriebene wissenschaftliche Abhandlung 
über die „Le h re  vom  B e ru f“  hingewiesen.

Neben diesen anerkennenswerten Bestrebungen, in  das 
P rob lem  der Berufsberatung tie fe r einzudringen, w ird  es 
Aufgabe der Staatshilfe sein, do rt anzuknüpfen, wo bereits 
je tz t —  wenn auch noch in  bescheidenem Ausmaß das 
akademische Studium  in  F o rm  der Studentenhilfe und der 
U nterha ltung von  Studentenhäusern sich der Förderung 
durch Staatsmittel erfreut. H ie r  besteht die lebendige 
F üh lung  m it denen, die von  der Berufsberatung den gT°ßte11 
V o rte il ziehen können, w e il ihnen die M itte l zur Ue er 
W indung w irtschaftlicher N o t fehlen und die geistigen

i)  V erlag  Trow itzsch &  Sohn, B e rlin  W  48, 0,40 M t .
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Kräfte den Ausgleich dafür n u r bieten können, wenn sie 
durch rechtzeitige und planmäßige Beratung auf das rich tige  
Z ie l e ingestellt werden. A n  der B e re itw illig ke it unserer 
Jugend, die wohlgem einten Ratschläge gern entgegenzu- 
uehmen, w ird  es sicherlich n ich t fehlen.

Bandgerichtsdirektor D r. S c h e t te r ,  M. d. R., K ö ln

Die Referendar-Ausbildung in Thüringen. In
H e ft 7 S.547 d .B l. hat Senatspräsident K o p p  e rs ,  Naumburg, 
über die Referendar-Ausbildung in  Preußen berichtet und 
auf die schlechten E rfahrungen hingewiesen, die man dort 
nh t der am 1. März 1925 eingeführten neuen PrüfungsO. 
gemacht hat. In  demselben H e ft finde t sich der B erich t 
über die Konferenz der preußischen Juristenfakultäten vom  
5. März 1927. Auch dort sind die E rfo lge  der neuen 
PrüfungsO. als unbefriedigend bezeichnet w orden. Das 
H rte il über die Neuregelung scheint allgemein ungünstig 
zu sein, denn auch h ie r in  Thüringen, w o gleichfalls seit 
üem 1. M ärz 1925 eine dem preußischen V o rb ild  ent
sprechende neue PrüfungsO . g ilt, is t man m it ih r  n ich t 
zufrieden.

D ie  Erfahrungen, die ich  als L e ite r der Referendar
burse zunächst am L G . W eim ar und dann am L G . M e i
ningen gemacht habe, haben m ich gleichfalls zu einem ab
lehnenden U rte il über die Neuregelung kommen lassen. 
Ich  möchte fast sagen, daß eine Abnahme in  den Leistungen 
ücr Referendare um die W ende der Jahre 1925— 1926 
deutlich bemerkbar geworden ist, also in  der Zeit, in  der 
die Neuregelung sich allm ählich auswirkte. Das mag v ie l
le icht auf Zufä lligke iten  zurückzuführen sein, denen man 
in  den kle ineren T hü ringe r Verhältnissen eher ausgesetzt 
lst  als an großen Gerichten. Jedenfalls is t aber n ich t zu 
v erkennen, daß der Durchschnittsreferendar von  heute, was 
sein W issen und sein Verständnis fü r  das Rechtsleben an
langt, n ich t unerheblich h in te r dem Durchschnittsreferendar 
der ersten Nachkriegsjahre zurücksteht.

Auch ich  führe das darauf zurück, daß die Studenten 
durch d ie  neue PrüfungsO . gezwungen werden, ih r  Interesse 
''n d  ih ren  F leiß  zu zersplittern und ih n  Gebieten zuzu- 
" ’enden, die abseits liegen vom  eigentlichen ju ris t. W issen 
uud die frühe r —  m it Recht —  als Nebengebiete behandelt 
' ' ’Orden sind. So sind die Grundlagen der Vo lksw irtschafts- 
ebre m it zum Prüfungsgegenstand gemacht w orden. W e r 

selbst eine vo lksw irtschaftliche P rü fung  bestanden hat, 
^ ’eiß, w ie unendlich groß dieses Gebiet is t und w iev ie l 
Ze it und A rb e it dazu gehört, um von  ihm  auch n u r die 
Grundlage so zu beherrschen, daß man einer Prü fung 
staadhalten kann. Ebenso is t es m it dem F inanz- und 
bteuerrecht, dem V ö lke r- und K irchenrecht. Gewiß sind 
aas Gebiete, von  denen der Juris t eine A hnung haben 
®juß, wenn er n ich t zum H andw erker werden w ill,  aber 
sind sie so w ich tig , daß sie fast a lle in  den Gegenstand fü r 

zweiten T ag  der mündlichen P rü fung  abgeben? Ge- 
nugte es n icht, w;enn i i l  der m ündlichen P rü fung  durch 

paar S tichproben festgestellt w ird , ob der P rü flin g  
*“ ese „A h n u n g “ hat? In  der P raxis kom m t dem R ich te r 
Und dem A nw a lt doch höchstens einmal die Kenntn is 
V o lksw irtschaftlicher Zusammenhänge zugute. Muß er eine 

raSe aus einem der genannten Rechtsgebiete entscheiden, 
®°. kommt er um ein eingehendes Spezialstudium —  zumal 

p1 der K u rz leb igke it m oderner Steuergesetze —- doch 
^ h t  herum.

Es wäre gegen die Ausdehnung der P rü fung  auf alle 
ese Gebiete aber gar nichts zu sagen, wenn n ich t die 

anderen —  eigentlichen —  juristischen Arbeitsgebiete 
" Jtunter sehr litten . D ie  V o rsch rift, daß nu r die G rund- 
zuge des Z iv i l-  und Strafprozeßrechts zu prüfen sind, hat 
nach m einen Erfahrungen außerordentlich bedenkliche 

°lgen  gezeitigt. Selbst erheblich über dem D urchschnitt 
* e*®nde Referendare, die das Examen m it Prädikat ge
macht haben, stehen den einfachsten Fragen des Z iv il-  

Prozeßrechts ratlos gegenüber, wenn sie nach 11 monat- 
Ausbildungszeit ans L G . kommen. Bestimmungen 

§§ 286 und 617 ZPO . sind ihnen ganz unbekannt, von 
°79 ^ urcb die Em m ing e r-R e fom i e ingeführten §§ 272 a, 
“ J , a.’ 28311 haben sie keine Ahnung. W enn es auch 
sch-41̂  Se*n  ma®’ der Student ohne praktische A n -

auung n u r schwer zu einer vö lligen  Beherrschung des

Prozeßrechts gelangt, so muß er sich in  der Studienzeit 
doch ein Gerippe aneignen, in  das er dann die Erfahrungen 
einbauen kann, die er später macht. Auch an einem 
solchen Gerippe feh lt es aber den meisten Referendaren. 
Gerade Lücken in  der Kenntn is des Prozeßrechts rächen 
sich beim  R ich te r oder beim  A nw a lt später aber einmal 
b itte re r als solche des K irchen - oder Völkerrechts.

Auch fü r  uns in  Thüringen  kann deshalb n u r einer 
W iedere in führung der alten PrüfungsO. m it ih re r Be
schränkung der Prüfungsgebiete das W o rt geredet werden.

D ie  Rückkehr zur alten Prüfungs- und AusbildungsO. 
is t fü r  Thüringen  aber noch aus einem anderen Grunde 
erwünscht. Thüringen kennt, im  Gegensatz zu Preußen, 
keine getrennte A usb ildung  fü r die Justiz- und die V e r
waltungslaufbahn. U m  beiden Laufbahnen gerecht zu 
werden, hat man in  den 3 jährigen Vorbereitungsdienst 
der Referendare eine 6 monatliche Verwaltungsstation ein
geschoben, die der Referendar be i e iner Verw altungs
behörde und einem Verw altungsgericht zubringt. D ie 
6 Monate sind dadurch gewonnen worden, daß n ich t nu r 
die Ausbildungszeit am Am tsgericht auf insgesamt 12 Monate 
herabgesetzt worden ist, sondern daß auch die Land
gerichtsstation auf 5 Monate verkürzt w orden ist. E r
fahrungsgemäß is t die A usb ildung am LG . neben der am 
O LG . fü r  die Referendare stets besonders w e rtvo ll ge
wesen, w e il sie h ie r -—  n ich t zuletzt bei den Beratungen 
•—  sehr gut Gelegenheit haben, die Anwendung der 
juristischen Regeln aufs praktische Leben an v ie len Be i
spielen zu beobachten, und w e il sie vorw iegend h ie r in  
der A n fe rtigung  auch größerer U rte ile  und Beschlüsse 
unterwiesen werden können. D ie  preußische Ausbildungs
vo rsch rift hat das auch erkannt und deshalb die Aus
bildungszeit am L G . auf 8 Monate festgesetzt. In  den 
5 Monaten, die Thüringen  dem LG . gelassen hat, is t es 
in  v ie len  Fällen unm öglich, den Referendar gründ lich  aus
zubilden und die Lücken auszufüllen, die das Studium ge
lassen hat.

D ie  Referendare sind bei der Neuregelung in  erster 
L in ie  die Leidtragenden. Dabei darf n ich t außer acht ge
lassen werden, daß von  den etwa 40 Referendaren, die 
h ie r jedes Jahr das zweite Examen bestehen, durchschnittlich 
4— 5, also w enig  m ehr als 10 % ,  in  den Verw altungs
dienst e intreten. Dem  bei weiten größeren Rest is t m it 
der 6 m onatlichen A usb ildung  in  der V erw a ltung  n u r w enig  
gedient, während ihm  die Verlängerung der A usb ildung 
am G ericht um  diese 6 Monate sehr nützlich  sein würde. 
Ob die Referendare aber, die in  die V erw a ltung  gehen, 
so außerordentlich v ie l in  den 6 Monaten lernen, entzieht 
sich m einer Beurteilung, ich  glaube aber doch, daß die 
Ausführungen des Präsidenten Köppers in  dem eingangs 
erwähnten Aufsatz über die Bedeutung des bürgerlichen 
Rechts als Grundlage fü r  alle andern Rechtsgebiete n ich t 
unbeachtlich sind.

Schließlich möchte ich  noch auf einen P unkt h in - 
weisen, der zwar n ich t m it der Neuregelung der Referendar
ausbildung, sondern m it der V o rbe re itung  zu den ju ris t. 
Berufen allgemein zusammenhängt, an dem aber die ganze 
O effentlichkeit ein sehr großes Interesse hat: D ie  A n fo rde 
rungen in  der Referendarprüfung müssen m öglichst hoch 
gespannt werden. Noch im m er bestehen H erren  das erste 
Examen, die o ft prächtige Menschen sind, die sich aber 
zum Juristen in  ke iner W eise e ignen; entweder bestehen 
sie das zweite Examen überhaupt n ich t und gehen dann 
m eist einem traurigen Geschick entgegen, oder sie werden 
Assessor, und dann üben sie ih ren  Beruf sich und ihren 
Mitmenschen zur Qual aus. N u r eine m öglichst strenge 
Siebung gleich im  ersten Examen kann h ie r Besserung 
schaffen.
Landgerich tsra t D r. ju r. D r. rer. po l. L ö  w is c h ,  M einingen.

D er Verw altungsrechtsrat —  ein «euer Beruf 
für Juristen. Einen besonderen Stand, der berufsmäßig 
die V ertre tung  v o r den Verwaltungsgerichten übernahm, 
gab es bis v o r kurzem in  Preußen nicht. V ie lm ehr be
stimmte § 73 des Ges. über die allg. LandesVerwaltung 
v. 30. Ju li 1883, daß das Gericht V ertre te r, w e lche '—  ohne 
Rechtsanwalt zu sein —  die V ertre tung  v o r den Gerichten 
geschäftsmäßig betrieben, zurückweisen könne. D urch  das
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preuß. Gesetz v. 25. M ai 1926 is t nun der besondere Beruf 
eines Verwaltungsrechtsrats geschaffen worden.

§ 1 des Gesetzes bestimmt, daß zur berufsmäßigen 
V ertre tung  v o r den Verwaltungsgerichten —  advokatorische 
Praxis i.  S. des § 6 der GewO. —  zugelassen werden muß, 
w er die Befähigung zum preuß. höheren Verwaltungsdienst 
oder zum R ichteram t erlangt hat, danach 2 Jahre in  der 
V erw a ltung  des preuß. Staates, preußischer Gemeinden oder 
Gemeindeverbände, oder in  einer K irchenverw altung oder 
als preußischer Verw altungsrich ter tä tig  w ar und in  einer 
beim  O VG . zu führenden L is te  der Verwaltungsrechtsräte 
eingetragen ist. lie b e r  diese E in tragung entscheidet der 
Vorsitzende eines Senats des O V G .; w i l l  er die E intragung 
versagen, so bedarf er der Zustim m ung des Senats. D ie  
E in tragung is t gemäß § 3 aus ähnlichen Gründen zu ve r
sagen w ie bei der Rechtsanwaltschaft, z. B. wenn der A n 
tragste lle r durch strafgerichtliches U rte il die Fäh igke it zur 
Bekle idung ö ffentlicher Aem ter dauernd verloren hat oder 
zurzeit n ich t besitzt, wenn er durch gerichtliche Anordnung 
in  der V erfügung über sein Vermögen beschränkt ist, wenn 
er ein A m t bekleidet oder ein Geschäft betreibt, die m it 
der berufsmäßigen Rechtsvertretung n ich t vere inbar sind, 
wenn er durch körperliche Gebrechen oder wegen einge- 
tretener Schwäche seiner körperlichen oder geistigen Kräfte 
zur E rfü llu n g  seiner P flich ten dauernd unfähig ist, wenn 
er sich eines Verhaltens schuldig gemacht hat, das ih n  der 
berufsmäßigen Rechtsvertretung unw ürd ig  erscheinen läßt, 
und wenn er aus der L is te  der Verwaltungsrechtsräte wegen 
g röb liche r P flich tverle tzung gestrichen worden ist.

D ie  Streichung is t gemäß § 7 vorzunehmen, wenn sich 
nach der E in tragung ergibt, daß diese nach § 3 hätte ve r
sagt werden müssen, oder wenn nach der E in tragung eine 
der Voraussetzungen des § 3 e in tritt oder der Verw altungs
rechtsrat die ihm  obliegenden P flich ten g röb lich  verletzt hat.

D ie  E in tragung kann gemäß § 4 versagt werden, wenn 
der A n tragste lle r durch straf gerichtliches U rte il die Fäh ig
ke it zur Bekle idung ö ffentlicher Aem ter auf Ze it ve rloren  hat.

Gegen den Beschluß, der die E in tragung versagt oder 
die Streichung anordnet, steht dem Antragste lle r die Be
schwerde an einen aus 9 M itg liede rn  bestehenden erweiterten 
Senat zu, dem der Präsident des O VG . vorsitzt.

W ährend die Rechtsanwaltschaft als Berufsstand kra ft 
Gesetzes in  den Anwaltskam m em  zusammengeschlossen ist, 
is t fü r den Stand der Verwaltungsrechtsräte —  entgegen 
dem Vorschlag der preuß. Regierung —  eine solche O r
ganisation, die die Interessen des Standes zu vertreten und 
über die Standesehre zu wachen hat, im  Gesetz n ich t v o r
gesehen. Aus diesem Grunde sieht der Deutsche Anw alts
vere in  den Verwaltungsrechtsrat auch n ich t als „K o lle g e n “ 
an; er hat entschieden, daß die V erb indung  eines Rechts
anwalts m it einem Verwaltungsrechtsrat zu gemeinsamer 
Praxis n ich t zulässig sei.

D ie  Verwaltungsrechtsräte treten in  den betr. V e r
waltungsgesetzen neben die Rechtsanwälte, die durch die 
neue In s titu tion  n ich t etwa ausgeschlossen werden. E in  
Zwang, sich eines Verwaltungsrechtsrats oder Rechtsanwalts 
in  einem Verwaltungsstre it oder -Beschwerdeverfahren zu 
bedienen, besteht nach w ie v o r n ich t; im  Gegensatz zu dem 
Z iv ilve rfah ren  höherer Instanz g ib t es im  Verw altungs
verfahren keinen Anwaltszwang. T rotzdem  is t anzunehmen, 
daß vo n  der neuen E inrich tung häufig  Gebrauch gemacht 
werden w ird , besonders in  den zahlreichen Fällen, die eine 
V e rtre tung  durch einen Juristen zweckmäßig erscheinen 
lassen und in  denen die Zuziehung eines Rechtsanwalts 
n ich t opportun erscheint, w e il das Gebiet fü r  den Rechts
anwalt zu entfern t l ie g t1).

Rechtsanwalt D r . rer. pol., D r. ju r. B o ld t ,  B erlin .

D er Reichsbund deutscher Referendare h ie lt am 
1. A p r il in  B e r l i n  seine diesjährige Bundesversammlung 
ab. Es wurde beschlossen, die bis dahin bestehende 
Personalunion des Reichsbundvorstandes m it dem des 
Landesverbandes Preußen aufzuheben. Zum  Vorsitzenden 
des Reichsbundes wurde D r. v o n  R o s e n b e rg ,  zum V ors. *)

*) V g l. den Aufsatz des Oberbürgermeisters i .  R . D r. G lü c k s 
m a n n : „Verwaltungsrechtsräte und Rechtsanwaltschaft“ S. 353 d. B l.

des Landesverbandes Preußen D r . J a s c h k o  w i t z ,  beide in  
B e rlin , gewählt.

Typische Prozesse. E in  Z iv ilp rozeßpraktikum  zum 
Gebrauch bei akademischen Uebungen und zum Selbst
studium. V o n  Geh. H ofra t, P ro f. D r. K a r l  H e in s -  
h e im e r .  7., vermehrte A u fl. (Bd. I  der „P raktika  des 
bürgerl. und ö ffentl. Rechts“ . Herausg. von  den P ro ff. 
G. A n s c h ü tz ,  A . G ra f  zu D o h n a ,  K . H e in s h e im e r . )  
1927. B e rlin , Liebmann. K a rt. 3,50 M .

Aus den Kre isen der R ich te r und Anw älte  heraus is t 
in  letzter Ze it im m er dringender v o r e iner Vernachlässigung 
des akademischen U nterrich ts im  Z ivilprozeßrecht gewarnt 
worden, in  der Erwägung, daß der Vorbere itungsdienst die 
notwendige Schulung auf diesem praktisch besonders 
w ichtigen Gebiete n ich t geben kann, wenn der junge Jurist 
n ich t die Grundlagen von  der U n ivers itä t her m itb ring t. 
Anlaß zu diesen W arnungen hatte § 15 Abs. 1 der neuen 
preuß. AusbildungsO . gegeben, der den Anschein hatte ent
stehen lassen, als ob das Z ivilprozeßrecht in  der Referendar
prü fung  kün ftig  als Nebenfach behandelt werden sollte. 
Dankenswerterweise hat kürzlich der Präs, des preuß. 
juristischen Landesprüfungsamts S te u b e r  (JW . 1927 S .2 f.)  
klargestellt, daß § 15 Abs. 1 so n ich t auf gefaßt werden 
darf. So müssen denn auch die „U ebungen im  Z ivilprozeß
recht, das bürgerliche Recht m itumfassend“ , im  akademischen 
U n te rrich t die Aufgabe behalten, die sie Jahrzehnte hindurch 
gehabt haben: sie sollen dem angehenden Referendar „den  
letzten S ch liff“ geben. Diese Uebungen aber bereiten dem 
akademischen L e h re r besondere Schwierigkeiten. E in  aus
gezeichnetes H ilfs m itte l zu ih re r Ueberw indung ste llt 
H e in s h e im e r s  Sammlung von  Prozeßfällen dar. Sin 
erfreut sich denn auch besonderer Beliebthe it. D avon 
zeugt, daß das Buch schon nach etwa 3 Semestern w ieder 
neu aufgelegt werden mußte. D ie  neue A u fl. enthält e inige 
20 neue Fälle, die eine erfreuliche Bereicherung der Sammlung 
darstellen. D er P raktiker, der die „Typ ischen Prozesse“ 
einer P rü fung  unterzieht, w ird  die Ueberzeugung erlangen, 
daß man den Studenten in  das Verständnis des Z iv ilp rozeß
rechts und auch in  tiefergreifende Fragen dieses Rechts- 
gebiets e inführen kann, ohne ih n  allzu sehr m it technischen 
Einzelheiten zu behelligen.
Professor D r. B i o m e y e r ,  Oberlandesgerichtsrat a. D ., Jena.

Das Rechtsstudium und die Prüfungen fü r Juristen
an den U niversitäten und Oberlandesgerichten. Heraus
gegeben und erläutert v. RegRat D r. O t t o  B e n e c k e  
und Am tsrat F r i e d r i c h  K le e .  1927. B e rlin , W e id 
mann. 1,50 M.

Die juristische Ausbildung in Preußen. 3. A u fl. 1926. 
B e rlin , H erm ann Sack. Geb. 2,75 M .

Das 1. H e ft g ib t die gesetzlichen Grundlagen und m in iste
r ie lle n  Bestimmungen fü r das Studium und Referendar
examen w ieder, daneben W issenswertes über die ju ris t. 
D ok to rp rü fung  sowie die O rdnung der D ip lom prü fung  fü r  
V o lksw irte  v. 28. Febr. 1923. Ratschläge fü r  das Rechts
studium  nach Maßgabe der B e rlin e r ju ris t. Fakultä t b ilden 
den Anhang.

F ü r weitergehende U n terrich tung  w ird  verw iesen auf 
die „Ju ris t. Ausb ildung  in  Preußen“ . Diese kleine, im  
B üro  des preuß. Justizm inisterium s bearbeitete S chrift b rin g t 
in  praktischer Uebersichtlichkeit und vo lls tänd ig  nach dem 
Stande vom  Jun i 1926 die in fo lge  der neuen AusbildungsO . 
v. 11. August 1923 einschneidend geänderten preuß. Ge
setzes- und Verw altungsvorschriften über beide juristische 
Staatsprüfungen sowie insbes. fü r  Referendare die Be
stimmungen über Vorbereitungsdienst, Uebertragung rich te r
liche r Geschäfte, Anwaltsvertretungen, Bestellung zu B e i
ständen oder V erte id igern  und über Unterhaltszuschüsse. 
E ine Ergänzung b ilden  die erläuterten allg. Vorschriften  
über die Befähigung zum R ichteram t aus dem G VG ., dem 
preuß. A G . dazu und dem Ges. über die Zulassung der 
Frauen zur Rechtspflege. D ie  S chrift w ird  Studenten und 
Referendaren, auch den m it Prüfungen und A usb ildung 
befaßten Behörden und Beamten zur O rientie rung w i l l 
kommen sein.

Für die Schrift] ei tun g ve ran tw ortlich : D r. ju r. O t to  L ie b m a n n ,  B erlin -W ilm ersdorf. — V erlag  von O t t o  L ie b m a n n ,  B erlin ,
D ruck  von P a ß  &  G a r le b  Aktiengesellschaft, B erlin .


